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VI . S t e u e r e r h ebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

§ 36

En t s t e hung und T i l g ung de r E i nkommen s t e u e r

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist, mit Ablauf des Veranlagungszeitraums.
(2) 1Wurde das Einkommen in den Ffllen des § 31 um einen Kinderfrei-
betrag nach § 32 Abs. 6 vermindert, so wird im entsprechenden Umfang
das gezahlte Kindergeld der Einkommensteuer hinzugerechnet; § 11
Abs. 1 findet insoweit keine Anwendung. 2Auf die Einkommensteuer wer-
den angerechnet:
1. die fer den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-

Vorauszahlungen (§ 37);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer, soweit sie auf

die bei der Veranlagung erfassten Einkenfte oder auf die nach § 3
Nr. 40 dieses Gesetzes oder nach § 8b Abs. 1 und 6 Satz 2 des Khrper-
schaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens außer An-
satz bleibenden Bezege entffllt und nicht die Erstattung beantragt
oder durchgefehrt worden ist. 2Die durch Steuerabzug erhobene Ein-
kommensteuer wird nicht angerechnet, wenn die in § 45a Abs. 2 oder
3 bezeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. 3In den Ffl-
len des § 8b Abs. 6 Satz 2 des Khrperschaftsteuergesetzes ist es fer
die Anrechnung ausreichend, wenn die Bescheinigung nach § 45a
Abs. 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Glfubiger der Kapitalertrfge
ausgestellt worden ist.

3. die K\rperschaftsteuer einer unbeschr]nkt k\rperschaftsteuerpflichtigen K\rperschaft oder
Personenvereinigung in H\he von 3/7 der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1
oder 2, soweit diese nicht aus Aussch_ttungen stammen, f_r die Eigenkapital im Sinne
des § 30 Abs. 2 Nr. 1 des K\rperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt. 2Das gleiche gilt
bei Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, die aus der erst-
maligen Ver]ußerung von Dividendenscheinen oder sonstigen Anspr_chen durch den An-
teilseigner erzielt worden sind; in diesen F]llen betr]gt die anrechenbare K\rperschaft-
steuer h\chstens 3/7 des Betrags, der auf die ver]ußerten Anspr_che ausgesch_ttet wird.
3Die Anrechnung erfolgt unabh]ngig von der Entrichtung der K\rperschaftsteuer. 4Die
K\rperschaftsteuer wird nicht angerechnet:
a) in den F]llen des § 36a;
b) wenn die in den §§ 44, 45 oder 46 des K\rperschaftsteuergesetzes bezeichnete Be-

scheinigung nicht vorgelegt worden ist;
c) wenn die Verg_tung nach den §§ 36b, 36 c oder 36 d beantragt oder durchgef_hrt

worden ist;
d) wenn bei Einnahmen aus der Ver]ußerung von Dividendenscheinen oder sonstigen

Anspr_chen durch den Anteilseigner die ver]ußerten Anspr_che erst nach Ablauf des
Kalenderjahrs f]llig werden, das auf den Veranlagungszeitraum folgt;
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e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden k\nnen;

f) wenn die Einnahmen oder die anrechenbare K\rperschaftsteuer bei der Veranlagung
nicht erfasst werden;

g) wenn sie auf Einnahmen aus Kapitalverm\gen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder
2 entf]llt, soweit diese nicht zur Festsetzung einer Einkommensteuer f_hren, weil ih-
nen damit zusammenh]ngende abziehbare Aufwendungen mit Ausnahme markt_bli-
cher Kreditkosten gegen_berstehen, die bei dem Empf]nger nicht der deutschen Be-
steuerung unterliegen.

(3) 1Die Steuerbetrfge nach Absatz 2 Nr. 2 sind auf volle Euro aufzurun-
den. 2Bei den durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Sum-
me der Betrfge einer einzelnen Abzugsteuer aufzurunden.
(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein gberschuß zuungunsten des
Steuerpflichtigen ergibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) die-
sen Betrag, soweit er den ffllig gewordenen, aber nicht entrichteten Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im ebrigen innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung). 2Wenn sich nach der Abrechnung ein gberschuß zugun-
sten des Steuerpflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen nach
Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, die nach
den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt worden sind,
wirkt die Auszahlung an einen Ehegatten auch fer und gegen den ande-
ren Ehegatten.
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Allgemeine Erlfuterungen zu § 36

Allgemeines Schrifttum: HTllig, Berichtigung und Anrechnung von Vorauszahlungen
und Steuerabzugsbetrngen, BB 1966, 1442; Helmschrott/Eberhart, Die wichtigsten kn-
derungen der AO und ihrer Nebengesetze durch das Mißbrauchsbeknmpfungs- und Steu-
erbereinigungsgesetz (II), DStR 1994, 525; VTllmeke, Probleme bei der Anrechnung von
Lohnsteuer, DB 1994, 1746; XX, Aufhebung der Vollziehung kann zur Erstattung voraus-
bezahlter Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und/oder Kqrperschaftsteuer fmhren,
HFR 1995, 654; Becker/Bur, Vorlnufiger Rechtsschutz durch Aufhebung der Vollziehung,
Inf 1996, 294; Heuermann, Der Lohnsteueranspruch gegen den Arbeitnehmer und sein
Verhnltnis zur (festgesetzten) Einkommensteuer, DB 1996, 1052; Schwenke, Rmckwir-
kung von Gesetzen und Vertrauensschutz im Lichte der aktuellen Steuerreformdiskussion,
FR 1997, 45; Gosch, Anmerkung zum BFH-Urt. v. 15. 4. 1997 – VII R 100/96, StBp.
1997, 271; Spindler, Verfassungsrechtliche Grenzen einer Rmckwirkung von Steuergeset-
zen, DStR 1998, 953; RTßler, Unterschiedliche Ansichten des I. und VII. Senats des
BFH zur Rmcknahme einer Anrechnungsverfmgung, DStZ 1998, 406; Rolletschke, Die
Nachzahlungsfrist des § 317 Abs. 3 AO, DStZ 1999, 287; Wermeckes, Das Steuerentla-
stungsgesetz 1999/2000/2002 und dessen rmckwirkende knderung des EStG im Lichte
des Verfassungsrechts, DStZ 1999, 479; Nachreiner, Der Vorschlag fmr eine EU-Richt-
linie zur Besteuerung von Zinsertrngen und die Auswirkung im Falle seiner Umsetzung,
DStZ 1999, 486; Becker, Die nachtrngliche Anrechnung von Steuerabzugsbetrngen und
anrechenbarer Kqrperschaftsteuer, DStZ 1999, 933; Baranowski, Bindungswirkung der
Anrechnungsverfmgung bei Erlass eines Abrechnungsbescheides im Fall der erweiterten
beschrnnkten Steuerpflicht, IWB 2000/18 F. 3 a Gruppe 1, 930; BVchter-Hole, Anmer-
kung zum Urteil des FG Mmnchen v. 17. 5. 2001 – 13 K 458/97, EFG 2001, 1286.
Verwaltungsanweisungen: BMF, knderung des Anwendungserlasses zur AO (AEAO) v.
22. 12. 1994, BStBl. I 1995, 5; BMF, Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2001,
R. 213d, H. 213c–213d; BMF, Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 1977 (AEAO) v.
15. 7. 1998, BStBl. I, 630, zuletzt genndert durch BMF v. 1. 7. 2002, BStBl. I, 639; BMF v.
9. 3. 1998, BStBl. I, 347.

I. gberblick zu § 36

Abs. 1 regelt den Zeitpunkt der Entstehung der ESt.
Abs. 2 zieht Folgerungen aus der Neuregelung des Kindergelds (Satz 1) und
ordnet die Anrechnung der EStVorauszahlungen (Satz 2 Nr. 1) sowie der durch
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Steuerabzug erhobenen ESt. (Satz 2 Nr. 2) – dh. von LSt., KapErtrSt. und Ab-
zugSt. nach § 50a – an.
Abs. 3 normiert die Verwaltungspraxis zur Aufrundung der StAbzugsbetrnge.
Abs. 4 regelt die Fnlligkeitszeitpunkte fmr den nach der Abrechnung verbleiben-
den Saldo zu Lasten des Stpfl. (Abschlußzahlung, Satz 1) bzw. zu seinen Gun-
sten (Erstattungsanspruch, Satz 2) sowie die Wirkung der Erstattung an einen
Ehegatten im Fall der Zusammenveranlagung (Satz 3).

II. Rechtsentwicklungen des § 36

EStReformG v. 5. 8. 1974 (BGBl. I, 1769; BStBl. I, 530): Die Regelungen des
frmheren § 47 mber Entstehung und Tilgung der ESt. (Abs. 1 und 2) wurden in
den neu eingefmgten § 36 ohne materielle knderung umgestellt. Die Aufrun-
dungsvorschrift des Abs. 3 wurde erstmals in das EStG aufgenommen.
KStReformG v. 31. 8. 1976 (BGBl. I, 2597; BStBl. I, 445): In Abs. 2 wurde eine
neue Nr. 3 eingefmgt, die die Anrechnung der KSt. regelt und damit eine Kern-
vorschrift des Anrechnungsverfahrens darstellt. Gleichzeitig wurde Abs. 3 re-
daktionell an die knderungen des KStReformG angepaßt.
StBereinG v. 14. 12. 1984 (BGBl. I, 1493; BStBl. I, 659): In Abs. 3 wurde die
Anordnung gestrichen, die EStVorauszahlungen bei der Anrechnung auf die
festgesetzte ESt. aufzurunden.
WoBauFG v. 22. 12. 1989 (BGBl. I, 2408): Abs. 2 Nr. 3 Buchst. f wurde einge-
fmgt.
StandOG v. 13. 9. 1993 (BGBl. I, 1569; BStBl. I, 774): Abs. 2 wurde neu gefaßt.
JStG 1996 v. 11. 10. 1995 (BGBl. I, 1250; BStBl. I, 438): In Abs. 2 wurde Satz 1
neu eingefmgt. Danach ist fmr den Fall, daß der Kinderfreibetrag (§ 32 Abs. 6)
gewnhrt wird, das als Steuervergmtung gezahlte Kindergeld (§ 31, §§ 62 ff.) der
tariflichen ESt. hinzuzurechnen. Der bisherige Satz 1 wurde als Satz 2 um die
Bestimmung ergnnzt, daß die Anrechnung von KapErtrSt. die Vorlage einer
Steuerbescheinigung gemnß § 45a Abs. 3 oder 3 voraussetzt.
JStErgG 1996 v. 18. 12. 1995 (BGBl. I, 1959; BStBl. I, 786): In Abs. 2 Satz 1
wurde durch den redaktionell gennderten Halbs. 2 klargestellt, daß bei Inan-
spruchnahme des Kinderfreibetrags das gezahlte Kindergeld unabhnngig vom
Zuflußzeitpunkt der ESt. hinzugerechnet wird.
FamFhrdG v. 22. 12. 1999 (BGBl. I, 2552; BStBl. I 2000, 4): Abs. 2 wurde re-
daktionell angepaßt.
StSenkG v. 23. 10. 2000 (BGBl. I, 1413; BStBl. I, 1428): Das seit 1977 geltende
kstl. Anrechnungsverfahren wurde durch das Halbeinkmnfteverfahren (§ 3
Nr. 40 EStG) ersetzt. Zur Anpassung an diesen Systemwechsel wurden Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 1 neu gefaßt, Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 und der Verweis darauf in
Abs. 3 Satz 1 aufgehoben. Ferner wurde zur Nachweiserleichterung Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 3 eingefmgt.
StEuglG v. 19. 12. 2000 (BGBl. I, 1790; BStBl. I 2001, 3): In Abs. 3 Satz 1 wur-
de die Angabe „Deutsche Mark“ durch die Angabe „Euro“ ersetzt.
StcndG 2001 v. 20. 12. 2001 (BGBl. I, 3794; BStBl. I 2002, 4): In Abs. 2 Satz 1
Halbs. 1 wird das Wort „Freibetrag“ durch „Kinderfreibetrag“ ersetzt. Dies trngt
der Einfmhrung des Freibetrags fmr den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbil-

§ 36 Anm. 1–2 Entstehung und Tilgung der ESt.
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dungsbedarf in § 32 Abs. 6 Satz 1 zusntzlich zum bisherigen Kinderfreibetrag
Rechnung.
In dem Entwurf eines Gesetzes zum Abbau von Steuervergmnstigungen
(StVergAbG) v. 20. 11. 2002 sollte Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2 um den Verweis
auf § 24b ergnnzt werden, der gleichzeitig eingefmhrt werden sollte. Danach
sollte mber Kapitalertrnge und Vernußerungsgewinne aus Finanzanlagen eine
Jahressteuerbescheinigung zusntzlich zur KapErtrStBescheinigung gem. § 45a
Abs. 2 oder 3 erteilt werden. Diese knderungen sind im StVergAbG v.
16. 5. 2003 nicht umgesetzt worden.

Zu den nur kurzfristigen knderungen betreffend die Anrechnung von wirtschaftlich
auf Stmckzinsen entfallender KapErtrSt. durch das StReformG 1990 v. 25. 7. 1988
(BGBl. I, 1093; BStBl. I, 224), das HaushaltsbegleitG 1989 v. 20. 12. 1988 (BGBl. I,
2262; BStBl. 1989 I, 19) und das Gesetz zur knderung des StReformG 1990 sowie zur
Fqrderung des Mietwohnungsbaus und von Arbeitsplntzen in Privathaushalten v. 30. 6.
1989 (BGBl. I, 1267; BStBl. I, 251) s. Brenner in K/S/M, § 36 Rn. A 133–136; zur
KStAnrechnung nach § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 aF s. Anm. 39 f.

III. Bedeutung und Verfassungsmfßigkeit des § 36

1. Bedeutung des § 36

§ 36 ist entsprechend seinem heterogenen Regelungsinhalt von mehrschichtiger
Bedeutung (s. Anm. 5):
Die Norm schließt das Steuerfestsetzungsverfahren (EStG I.–V. Abschn.) ab, in-
dem sie
p den Entstehungszeitpunkt der ESt. definiert (Abs. 1);
p die Hinzurechnung des Kindergelds (Abs. 2 Satz 1) als Berechnungsgrundlage

fmr die festzusetzende ESt. (§ 2 Abs. 6) anordnet.
§ 36 ist darmber hinaus die verfahrensrechtliche Grundnorm der EStErhebung
(EStG VI. Abschn.), indem er
p die Anrechnung der Vorauszahlungen (Abs. 2 Satz 2 Nr. 1) sowie der LSt.,

der KapErtrSt., und der AbzugSt. nach § 50a anordnet (Abs. 2 Satz 2 Nr. 2)
und hierfmr eigenstnndige Rundungsregelungen aufstellt (Abs. 3);

p die Fnlligkeit einer Abschlußzahlung (Abs. 4 Satz 1) und einer Erstattung
(Abs. 4 Satz 2) bestimmt;

p die Rechtswirkung der Erstattung an einen der zusammen veranlagten Ehe-
gatten festlegt (Abs. 4 Satz 3).

UE ist Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 4 Sntze 1 und 2 – mber die Anordnung
der Abrechnung im Einzelfall teleologisch erweitert – als allgemeine Erstat-
tungsvorschrift fmr das EStG auszulegen. Sie verdrnngt § 37 Abs. 2 AO stets
dann, wenn eine Veranlagung durchzufmhren ist (s. auch Anm. 6 u. 24). Erfolgt
dagegen keine Veranlagung, sind die speziellen estl. Erstattungsvorschriften an-
zuwenden, soweit nicht die Abgeltungswirkung entgegensteht. Fmr diese Ausle-
gung spricht der Ausschluss allein der erstatteten AbzugSt. von der Anrechnung.
Ziel der Norm ist also, die Anrechnung nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 anzuordnen,
zugleich aber die Doppelbegmnstigung des Stpfl. durch Anrechnung und Erstat-
tung von AbzugSt. zu vermeiden. Dem fmgt sich die Rspr. des I. Senats ein, der
auf Grund analoger Anwendung des § 50d Abs. 1 Satz 2 einem nicht zu veranla-
genden Stpfl. einen Erstattungsanspruch zugesprochen hat (BFH v. 16. 2. 1996
I R 64/95, FR 1996, 423), wnhrend im Fall einer Veranlagung unter Einbezie-
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hung der Rspr. des VII. Senats die Anrechnung befmrwortet worden ist (BFH v.
29. 11. 2000 I R 102/99, BStBl. II 2001, 195).
Steuersystematisch handelt es sich demnach um eine materiell-rechtliche
(Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4) wie auch um eine verfahrensrechtliche Norm
(Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3). Snmtlichen Regelungsgegenstnnden ist der eher steu-
ertechnische Charakter gemeinsam.
Der Forderung nach der Redundanzfreiheit eines Gesetzes widerspricht
Abs. 2 Satz 1. Der Systemwechsel im Kindergeldrecht durch das JStG 1996 ist
dem Gesetzgeber nicht mit der gebotenen Formstrenge gelungen. Er regelt die
Hinzurechnung des Kindergelds bei Abzug eines Kinderfreibetrags auf Grund
der Gmnstiger-Prmfung (§ 31 Satz 4) gleich an drei verschiedenen Stellen: in § 2
Abs. 6 Satz 3, § 31 Satz 6 und § 36 Abs. 2 Satz 1. Systematisch sinnvoll hntte
man es bei der Regelung in § 2 Abs. 6 Satz 3 belassen sollen, der allein mit der
Bestimmung, daß das Kindergeld der tariflichen ESt. hinzuzurechnen ist, einen
mberschießenden Regelungsgehalt aufweist. Dieser Beitrag zu Gesetzeskultur
hntte sowohl § 31 als auch § 36 entlastet; s. im mbrigen § 31 Anm. 36.
Schließlich sind in Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 die Regelungen zu kritisieren, die auf § 8b
KStG Bezug nehmen. Sie hntten sachgerecht als Sonderregelungen § 31 KStG
zugeordnet werden sollen, denn sie betreffen ausschließlich Kqrperschaften ein-
schließlich der Betriebe gewerblicher Art (so auch BlVmich/Stuhrmann, § 36
Rn. 15c; Kirchhof/Gosch, EStG, 2. Aufl. 2002, § 36 Rn. 13).

2. Verfassungsmfßigkeit des § 36

§ 36 ist als Fiskalzwecknorm einzuzustufen und begegnet insgesamt keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken.
Reckwirkung: Art. 20 Abs. 3 GG kann im Hinblick auf den Entstehungszeit-
punkt der ESt. nach Abs. 1 durch einzelgesetzliche Regelungen verletzt werden,
die mber die tatbestandliche Rmckanknmpfung (bzw. unechte Rmckwirkung) hin-
aus eine Rmckbewirkung von Rechtsfolgen (bzw. echte Rmckwirkung) im ESt-
Recht regeln.

BVerfG v. 3. 12. 1997 2 BvR 882/97, BVerfGE 97, 67 (78); v. 13. 11. 1990 2 BvF 3/88,
BVerfGE 83, 89 (110); v. 11. 10. 1988 1 BvR 743/86, 1 BvL 80/86, BVerfGE 79, 29
(46); v. 14. 5. 1986 2 BvL 2/83, BVerfGE 72, 200 (241 f.); s. auch BFH v. 6. 3. 2002
XI R 81/00, BStBl. II 2002, 503; v. 16. 5. 2001 I R 102/00, BStBl. II 2001, 710; Wer-
meckes, DStZ 1999, 482 f.

Diese Frage betrifft jedoch ausschließlich die verfassungsrechtliche Wmrdigung
dieser einzelgesetzlichen Regelungen.

Beispiel: Vgl. zuletzt zu § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 BFH v. 5. 3. 2001
IX B 90/00, BStBl. II 2001, 405; FG Mmnchen v. 11. 2. 2002, EFG 2002, 556, rkr.; FG
Dmsseldorf v. 19. 12. 2001, EFG 2002, 464, Rev. IX R 8/02; FG Mmnster v. 18. 1.
2001, EFG 2001, 294, rkr.

Ob die Anknmpfung an den Entstehungszeitpunkt der ESt. fmr die Abgrenzung
zwischen tatbestandlicher Rmckanknmpfung und Rmckbewirkung von Rechtsfol-
gen ein taugliches Kriterium ist, hnngt von dem Verstnndnis des verfassungs-
rechtlichen Rmckwirkungsverbots ab, ist aber keine Frage der Auslegung von
§ 36.
Kinderexistenzminimum: Art. 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 GG sind durch die Hinzu-
rechnung des Kindergelds nach Abs. 2 Satz 1 nicht verletzt. Das stfrei zu belas-
sende Kinderexistenzminimum (BVerfG v. 10. 11. 1998 2 BvL 42/93, BStBl. II
1999, 174; v. 10. 11. 1998 2 BvR 1220/93, BStBl. II 1999, 193; v. 10. 11. 1998
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2 BvL 42/93, BStBl. II 1999, 174) wird zumindest ab 1996 durch den Kinder-
freibetrag gewnhrleistet (BFH v. 26. 2. 2002 VIII R 92/98, BFH/NV 2002, 852;
FG Mmnster v. 24. 2. 1999, EFG 1999, 607, Rev. VIII R 65/99; s. auch BFH v.
5. 2. 2002 VI B 165/99, BFH/NV 2002, 781). Dazu s. § 31 Anm. 10, 24 ff., § 32
Anm. 166 ff.
Erstattung von Abzugsteuer im Wege der Aussetzung der Vollziehung:
Nachdem der Große Senat des BFH in Abkehr von der frmheren Rspr. die Auf-
hebung der Vollziehung zugelassen hatte, auch wenn sie zur – vorlnufigen – Er-
stattung von EStVorauszahlungen fmhrte (BFH v. 3. 7. 1995 GrS 3/93, BStBl. II
1995, 730), hat der Gesetzgeber diese Rechtsfolge mit der Neufassung der § 361
Abs. 2 AO und § 69 Abs. 2 Satz 8, Abs. 3 Satz 4 FGO durch das JStG 1997 v.
20. 12. 1996 (BGBl. I 1996, 2049; BStBl. I 1997, 1523) aus fiskalischen, nicht
aus rechtssystematischen Grmnden fmr den Regelfall verhindert. Hiergegen wer-
den verfassungsrechtliche Bedenken erhoben (s. GrUber/Koch V. § 69 Rn. 48;
Seer in Tipke/Kruse, § 69 FGO Rn. 184 mwN; aA BFH v. 22. 11. 2001 V B
100/01, BFH/NV 2002, 519; v. 24. 1. 2000 X B 99/99, BStBl. II 2000, 559
[560]; v. 2. 11. 1999 I B 49/99, BStBl. II 2000, 57 [59 f. ]). Diese Zweifel, die we-
gen der Hnrteregelungen uE nicht durchgreifen, erstrecken sich jedoch keines-
falls auf Abs. 2 Satz 2 selbst (s. auch Anm. 6).

IV. Geltungsbereich des § 36

Sachlicher Geltungsbereich: § 36 regelt entsprechend seiner Bedeutung
(Anm. 3) mehrere, nur lose miteinander verbundene Sachkomplexe.
p Abs. 1 hat Bedeutung allein fmr die veranlagte ESt. Die Entstehung der ESt-

Vorauszahlungen und der AbzugSt. regeln § 37 Abs. 1 Satz 2, § 38 Abs. 2
Satz 2, § 44 Abs. 1 Satz 2, § 45 Abs. 4 Satz 1, § 45b und § 50a Abs. 5 Satz 1.
Zur Entstehung der ESt. im Fall des Verlustrmcktrags gem. § 10d Abs. 1 s.
Anm. 6.

p Abs. 2 Satz 1 gewnhrleistet, daß die Sicherung des Kinderexistenzminimums
entweder durch Kindergeld oder durch einen Kinderfreibetrag erfolgt (s.
Anm. 3 und 4).

p Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 stellt sicher, daß die vorlnufige Erhebung der ESt.
durch Vorauszahlungen (Nr. 1) und AbzugSt. (Nr. 2) – LSt., KapErtrSt. und
AbzugSt. nach § 50a – in der Veranlagung endgmltig abgerechnet werden.

p Abs. 3 betrifft ausschließlich die Anrechnungsbetrnge nach Abs. 2 Satz 2
Nr. 2.

p Abs. 4 regelt die Fnlligkeit der verbleibenden ESt. (Satz 1 und 2). Dies ist die
festgesetzte ESt., gemindert um die gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 anzurech-
nenden Vorauszahlungen und AbzugSt., wodurch sich eine EStSchuld des
Stpfl. oder eine Erstattungsverpflichtung des FA ergeben kann. Ferner er-
leichtert Satz 3 die schuldbefreiende Erstattung an zusammen veranlagte
Ehegatten.

Pershnlicher Geltungsbereich: Entsprechend dem sachlichen Geltungsbe-
reich ist zu differenzieren:
p Abs. 1 gilt fmr alle beschrnnkt und unbeschrnnkt estpfl. Personen;
p Abs. 2 Satz 1 betrifft Stpfl. mit einem oder mehreren Kindern, fmr das bzw.

die Kindergeld bewilligt und zugleich bei der Veranlagung ein Kinderfreibe-
trag bermcksichtigt worden ist;

E 9

Entstehung und Tilgung der ESt. Anm. 4–5 § 36

5



E 10 Seibel

p Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 greift fmr Stpfl. ein, gegen die gem. § 37 EStG Vorauszah-
lungen fmr den VZ festgesetzt worden sind;

p Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 erfassen ArbN mit lstpfl. Einkmnften, Stpfl. mit
Kapitaleinkmnften, fmr die KapErtrSt. abgezogen und nicht erstattet worden
ist (s. §§ 43–45c), und beschrnnkt Stpfl. mit StAbzug nach § 50a;

p Abs. 4 Satz 1 und 2 betrifft alle veranlagten Stpfl., Satz 3 dagegen knmpft an
die Zusammenveranlagung von Ehegatten (§§ 26, 26b) an.

Fmr Kqrperschaften gelten gem. § 31 Abs. 1 KStG in der ab dem VZ 2001 anzu-
wendenden Fassung die Abs. 2 Satz 2 bis Abs. 4 Satz 2.

V. Verhfltnis des § 36 zu anderen Vorschriften

Verhfltnis zu § 2 Abs. 6 Satz 3: Der Regelungsgehalt entspricht im wesent-
lichen Abs. 2 Satz 1. Eigenstnndig ist die Bestimmung, daß das Kindergeld der
tariflichen ESt. hinzuzurechnen ist. Dazu s. nnher Anm. 3.
Verhfltnis zu § 3 Nr. 40: Die Einnahmen aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden
nach dem obergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkmnfteverfahren
stl. nur zur Hnlfte erfaßt. Gem. § 3c sind korrespondierende Abzmge ebenfalls
nur hnlftig zugelassen. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 stellt sicher, daß die KapErtrSt.
gleichwohl in voller Hqhe angerechnet wird.
Verhfltnis zu § 10d: Im Fall des Verlustrmcktrags entsteht die ESt. des Verlu-
strmcktragsjahrs – folglich auch der entsprechende Erstattungsanspruch – gem.
§ 38 AO iVm. § 36 Abs. 1, § 10d Abs. 1 mit Ablauf des Verlustentstehungsjahrs.
Erst zu diesem Zeitpunkt steht fest, daß ein Verlustrmcktrag vorzunehmen ist
(BFH v. 6. 3. 2002 XI R 81/00, BStBl. II 2002, 503; v. 6. 6. 2000 VII R 104/98,
BStBl. II 2000, 491 mwN).
Verhfltnis zu § 11: Abs. 2 Satz 1 schließt die Anwendung des § 11 Abs. 1 aus-
drmcklich aus. Auch im mbrigen bedarf es seiner unmittelbaren Anwendung im
Geltungsbereich dieser Norm nicht. Die zeitliche Zuordnung trifft Abs. 2 Satz 2
Nr. 1 durch den Bezug auf die fmr den VZ festgesetzten EStVorauszahlungen,
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 durch die Anknmpfung an die in der Veranlagung erfaßten
oder fmr diesen VZ nach § 3 Nr. 40 EStG, § 8b Abs. 1 oder Abs. 6 Satz 2 KStG
außer Ansatz bleibenden Einkmnfte.
Verhfltnis zu § 12 Nr. 3: Die KapErtrSt. und die sonstigen AbzugSt. dmrfen
als besondere Erhebungsformen der ESt. ebenso wie die EStVorauszahlungen
den Gesamtbetrag der Einkmnfte nicht mindern.
Verhfltnis zu § 20: Die Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sind ein-
schließlich der KapErtrSt. (Bruttodividende) zu besteuern. Die sog. anrechenba-
re KSt. nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 aF stellt nach Wegfall des kstl. Anrechnungsver-
fahrens keine Einnahme mehr dar (s. Anm. 30 ff.).
Verhfltnis zu § 25: Abs. 1 verweist auf den VZ. Dieser ist in § 25 legaldefiniert;
s. nnher Anm. 10, fmr eine unterjnhrige Stpfl. Anm. 12.
Verhfltnis zu §§ 31, 32 Abs. 6, §§ 62 ff.: § 31 ist die Grundnorm fmr die Frei-
stellung des Familienexistenzminimums. Abs. 2 Satz 1 verhindert die ungerecht-
fertigte Kumulierung der Familienfqrderung durch Kindergeld einerseits
(§§ 62 ff.) und Kinderfreibetrag andererseits (§ 32 Abs. 6); s. nnher Anm. 3, 4
und 17.

§ 36 Anm. 5–6 Entstehung und Tilgung der ESt.
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Verhfltnis zu § 34c Abs. 1, § 50 Abs. 6: Die Anrechnung auslnndischer ESt.
erfolgt entsprechend der Systematik des Gesetzes im StFestsetzungsverfahren,
denn § 34c gehqrt zu den Tarifvorschriften. Die Anrechnung erfolgt also bei
Ermittlung der festzusetzenden ESt., nicht im StErhebungsverfahren des Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 (vgl. auch Geiger, FR 1992, 287). Dies ist insbesondere fmr den
Streitgegenstand einer Anfechtung bedeutsam (vgl. Anm. 7). Art. 8 Abs. 1 Satz 1
des Richtlinienvorschlags der EU-Kommission KOM (98) 295 endg., ABl. EG
Nr. C 212 v. 8. 7. 1998, 13 nndert hieran nichts (dazu Nachreiner, DStZ 1999,
489).
Verhfltnis zu §§ 37, 38, 43–45c, 49–50a: § 36 regelt in Abs. 1 nur die Entste-
hung der veranlagten ESt., in Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 nur die Grundfrage der An-
rechnung der besonderen Erhebungsformen der ESt. Die Sondervorschriften
fmr diese AbzugSt. hinsichtlich ihrer Entstehung und Erhebung bleiben unbe-
rmhrt. Fmr die KapErtrStVorschriften ist die obergangsregelung des § 52
Abs. 53 idF des StkndG 2001 v. 20. 12. 2001 (BGBl. I, 3794; BStBl. I 2002, 4)
zu beachten.
Verhfltnis zu § 48c: § 48c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 idF des Gesetzes zur Eindnm-
mung illegaler Betntigung im Baugewerbe v. 30. 8. 2001 (BGBl. I, 2267; BStBl. I,
602) enthnlt eine von Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 unabhnngige (Anm. 20) Vorschrift fmr
die Anrechnung der BauAbzugSt. bei der EStVeranlagung des Erbringers einer
Bauleistung im Inland. Zu diesem StAbzug ist der Empfnnger der Bauleistung
gem. § 48 Abs. 1 Satz 1 verpflichtet, wenn keine Freistellungsbescheinigung
nach § 48b vorgelegt worden ist. Die BauAbzugSt. muß gem. § 48a Abs. 1 ein-
behalten und angemeldet worden sein. Das FA kann die Anrechnung unter den
weiteren Voraussetzungen des § 48c Abs. 3 versagen, wenn sie nicht abgefmhrt
worden ist. Die Erstattung der BauAbzugSt. ist auf Antrag des Leistenden gem.
§ 48c Abs. 2 zulnssig, schließt aber zugleich ihre Anrechnung aus, da voraus-
setzungsgemnß keine Veranlagung durchzufmhren sein darf. Vgl. die Erl. zu
§§ 48–48d.
Verhfltnis zu § 37 Abs. 2 AO: Der auf Anrechnung von Vorauszahlungen und
AbzugSt. nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 beruhende Erstattungsanspruch gem.
Abs. 4 Satz 2 verdrnngt als Spezialregelung fmr das EStRecht den allgemeinen
Erstattungsanspruch des § 37 Abs. 2 AO (BFH v. 19. 12. 2000 VII R 69/99,
BStBl. II 2001, 353; v. 23. 5. 2000 VII R 3/00, BStBl. II, 581; Heuermann, DB
1996, 1056); s. auch Anm. 3, 24.
Verhfltnis zu § 38 AO: Abs. 1 konkretisiert § 38 AO fmr die ESt. in zeitlicher
Hinsicht. Allein § 38 AO enthnlt aber die Grunddefinition der materiell-recht-
lichen Entstehung der ESt. nach Grund und Hqhe; s. ferner Anm. 10.
Verhfltnis zu § 218 Abs. 2 AO: Der Anrechnungsteil nach Abs. 2, der mit
dem Steuerbescheid regelmnßig verbunden ist, enthnlt zwar im umgangssprach-
lichen Sinne eine Abrechnung. Auch Abs. 4 Satz 1 benutzt diesen Begriff (s.
Anm. 75). Die Anrechnung erfmllt idR aber nicht die Voraussetzungen eines Ab-
rechnungsbescheids iSd. § 218 Abs. 2 AO. Es fehlt an einer Streitigkeit mber die
Verwirklichung von Ansprmchen aus dem EStSchuldverhnltnis. Die Abgrenzung
kann im Einzelfall schwierig sein. S. auch Anm. 7.
Verhfltnis zu § 220 AO: Abs. 4 regelt fmr die veranlagte ESt. abschließend die
Fnlligkeit iSd. § 220 Abs. 1 AO.
Verhfltnis zu § 361 AO, § 69 FGO: Die AdV der ESt. unterliegt keinen Be-
sonderheiten. Bei der Aufhebung der Vollziehung sind die Grenzen der § 361
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Abs. 2 Satz 3 f., § 69 Abs. 2 Satz 8, Abs. 3 Satz 4 FGO zu beachten (dazu
Anm. 4).
Verhfltnis zu § 371 Abs. 3 AO: Im Fall der Selbstanzeige hnngt die Straffrei-
heit von der Entrichtung der hinterzogenen Steuern binnen einer dem Stpfl. be-
stimmten angemessenen Frist ab. Diese Frist hat lediglich strafrechtlichen Cha-
rakter (hM, vgl. BFH v. 22. 1. 1992 I B 77/91, BStBl. II, 618; v. 31. 1. 1985 V E
1/83, BFH/NV 1985, 107; v. 17. 12. 1981 IV R 94/77, BStBl. II 1982, 352 zur
inhaltsgleichen Vorgnngervorschrift § 395 Abs. 3 RAO; weitere Nachweise bei
RVping in HHSp., § 371 AO Rn. 110; Rolletschke, DStZ 1999, 287 f. mwN;
aA RVping in HHSp., § 371 AO Rn. 112 mwN). Sie beinhaltet keine von Abs. 4
Satz 2 abweichende estl. Fnlligkeitsbestimmung fmr die Abschlußzahlung.
Verhfltnis zur Kleinbetragsverordnung: Abs. 3 geht der allgemeinen Run-
dungsvorschrift des § 156 AO iVm. § 8 KBV als speziellere Norm iSd. § 8
Abs. 4 Satz 1 KBV vor.
Verhfltnis zu § 38 InsO: Gem. § 38 InsO gehqren zu den Insolvenzforderun-
gen alle Vermqgensansprmche, die am Tag der Insolvenzerqffnung begrmndet
sind. Dazu gehqrt die fmr vergangene VZ bereits iSd. Abs. 1 entstandene ESt-
Schuld. Insolvenzrechtlich begrmndet ist aber auch die ESt. auf die im laufenden
VZ bis zur Insolvenzerqffnung verwirklichten Besteuerungstatbestnnden des
EStG (s. Anm. 10; vgl. BFH v. 6. 2. 1996 VII R 116/94, BStBl. II, 557; Beer-
mann in HHSp., § 251 AO Rn. 40; Kruse/Loose in Tipke/Kruse, § 251 AO Tz. 4
mwN, aA Brenner in K/S/M, § 36 Rn. A 223 und B 24 zu § 3 KO).

VI. Verfahrensfragen

Amtsvollzug: Die Anwendung des § 36 erfolgt in allen seinen Sachkomplexen
(Anm. 3) von Amts wegen. Einer Antragstellung bedarf es nicht. Die Mitwir-
kung des Stpfl. ist aber zum Nachweis der AbzugSt., insbesondere zur Fmhrung
des Belegnachweises der KapErtrSt. gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2 iVm. § 45a
Abs. 2 und 3 (Anm. 23) erforderlich. Zur Feststellungslast s. u.
Anrechnung: Die StAnrechnung ist der StErhebung zuzurechnen, wie sich oh-
ne weiteres aus der systematischen Stellung und dem Regelungsinhalt ergibt. Sie
gehqrt nicht mehr zur StFestsetzung – dem StBescheid iSd. § 155 Abs. 1 AO –,
sondern ist ein eigenstnndiger StVerwaltungsakt iSd. § 118 AO, auch wenn sie
regelmnßig mit dem StBescheid verbunden ist. Sie wirkt allerdings nicht rechts-
begrmndend (konstitutiv), da sie keine Rechte und Pflichten zur Entstehung
bringt, die der Stpfl. nicht ohnehin hntte. Diese sog. Anrechnungsverfmgung ist
im Regelfall ein deklaratorischer (bestntigender) Verwaltungsakt, dessen Außen-
wirkung iSd. § 118 AO sich je nach dem Ergebnis der Anrechnung in einem Lei-
stungsgebot oder in einer Erstattungsverfmgung nußert.

BFH v. 16. 3. 2001 IV B 17/00, BFH/NV 2001, 1103; v. 19. 12. 2000 VII R 69/99,
BStBl. II 2001, 353; v. 18. 7. 2000 VII R 32, 33/99, BStBl. II 2001, 133; v. 15. 4. 1997
VII R 100/96, BStBl. II, 787; v. 16. 10. 1986 VII R 159/83, BStBl. II 1987, 405; v. 14.
11. 1984 I R 232/80, BStBl. II 1985, 216; v. 24. 6. 1977 VI R 175/74, BStBl. II, 805; v.
11. 11. 1966 VI R 68/66, BStBl. III 1967, 214; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. A 231;
Schmidt/Heinicke XXI. § 36 Rn. 60; Conradi in L/B/P, § 36 Rn. 79.

cnderung einer Anrechnungsverfegung: Sie erfolgt nach §§ 130, 131 AO,
nicht nach §§ 172 ff. AO. Bei einer Fehlerhaftigkeit der Anrechnung zu Ungun-
sten des Stpfl. ist eine Korrektur nach § 130 Abs. 1 AO jederzeit mqglich. Wirkt
sich die Fehlerhaftigkeit zu Gunsten des Stpfl. aus, ist der erhqhte Bestands-
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7



HHR Lfg. 209 April 2003 Seibel

schutz des begmnstigenden Bescheids gem. § 130 Abs. 2 AO zu beachten. Eine
knderung der Anrechnung darf dann nur in den § 130 Abs. 2 Nr. 1–4 AO ge-
nannten Voraussetzungen erfolgen (vgl. zu § 130 Abs. 2 Nr. 4 zB BFH v. 15. 4.
1997 VII R 100/96, BStBl. II, 787). Offenbare Unrichtigkeiten iSd. § 129 AO
dmrfen jeder Zeit berichtigt werden (zum Ganzen ausfmhrlich Becker, DStZ
1999, 933 ff.). Fmhrt die knderung des Anrechnungsverfmgung zu einer erstma-
ligen oder erhqhten Abschlußzahlung iSd. Abs. 4 Satz 1, ist fmr den durch die
knderung veranlaßten Betrag erneut die Monatsfrist in das Leistungsgebot auf-
zunehmen (BFH v. 31. 10. 1975 VIII B 14/74, BStBl. II 1976, 258).
E `nderung bei Wegfall zu Grunde liegender Eink_nfte: Besonderer Beachtung bedarf
in diesen Fnllen die Voraussetzung des Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1. Danach dmr-
fen idR nur Abzugsbetrnge angerechnet werden, deren zu Grunde liegenden
Einkmnfte im Steuerbescheid erfaßt sind (s. Anm. 21). Daher kann eine bisher
rechtmnßige Anrechnungsverfmgung gem. § 131 AO mit Wirkung fmr die Zu-
kunft genndert werden, wenn der ihr zu Grunde liegende StBescheid genndert
wird und Einkmnfte, die zur Anrechnung von StAbzugsbetrngen gefmhrt haben,
nicht mehr bermcksichtigt sind.

Vgl. BFH v. 27. 6. 2001 I R 65/00, BFH/NV 2001, 1528 aE; FG Berlin v. 14. 2. 2002,
EFG 2002, 876, Rev. I R 26/02; FG Mmnchen v. 17. 5. 2001, EFG 2001, 1285, Rev. I R
65/01).

E Rechtsschutz bei Fehlen von Eink_nften mit Anrechungsbetr]gen: Begehrt der Stpfl.
die Bermcksichtigung hqherer StAbzugsbetrnge, ohne daß die Einkmnfte im
StBescheid erfaßt sind, muß er nicht (allein) die Anrechnungsverfmgung, son-
dern (jedenfalls auch) den EStBescheid mit dem Ziel anfechten, unter Bermck-
sichtigung der Einkmnfte, auf die der nachtrnglich geltend gemachte StAbzug
beruht, eine hqhere ESt. festzusetzen und sodann die Anrechnung der StAb-
zugsbetrnge durchzufmhren. Fmr dieses Begehren fehlt ausnahmsweise nicht die
Beschwer iSd. § 350 AO, § 40 Abs. 2 FGO, wenn sich insgesamt eine geringe
Abschlußzahlung oder hqhere Erstattung ergibt, da die StAnrechnung an die
Erfassung der Einkmnfte gebunden ist.

BFH v. 19. 7. 1994 VIII R 58/92, BStBl. II 1995, 362; v. 3. 2. 1993 I B 90/92, BStBl. II,
426; v. 16. 3. 1990 VI R 90/86, BStBl. II, 610; v. 13. 11. 1987 VI R 4/84, BFH/NV
1988, 566; v. 8. 11. 1985 VI R 238/80, BStBl. II 1986, 186.

Dies wird nur dann nicht gelten, wenn sich die noch zu erfassenden Einkmnfte
– zB durch Freibetrnge – auf die Hqhe der ESt. nicht auswirken. Hierfmr fehlt
dann jedenfalls die Beschwer; allein die Anrechnungsverfmgung ist anzufechten.
Zum Rechtsbehelf gegen eine Anrechnungsverfmgung s. u.
Aussetzung der Vollziehung: s. Anm. 4 und 6.
Feststellungslast: Entsprechend den unterschiedlichen Regelungskomplexen
des § 36 ist zu differenzieren:
E Hinzurechnung des Kindergelds (Abs. 2 Satz 1): Soll die Hinzurechnung ganz oder
teilweise unterbleiben, weil das Kindergeld nicht im entsprechenden Umfang ge-
zahlt wurde oder der Anspruch erloschen ist, trngt der Stpfl. die Feststellungslast
(so auch § 31 Anm. 36; Jachmann in K/S/M, § 31 Rn. B 37; Schmidt/Glaneg-
ger XXI. § 31 Rn. 30; BMF v. 9. 3. 1998, BStBl. I, 347, Rn. 23).
E Anrechnung (Abs. 2 Satz 2): Der Stpfl. trngt idR die Feststellungslast fmr die
Hqhe der StAbzugsbetrnge, deren Anrechnung er begehrt. Will das FA aller-
dings die Anrechnung von AbzugSt. versagen (dazu Anm. 24 ff.), trngt es die
Feststellungslast fmr die Tatbestandsmerkmale der § 42d Abs. 3 Satz 4, § 44
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Abs. 5 Satz 2 bzw. § 50 (BFH v. 1. 4. 1999 VII R 51/98, BFH/NV 2000, 46;
VTllmeke, DB 1994, 1748).
E Abschlußzahlung (Abs. 4 Satz 1): Der Stpfl. trngt nach allgemeinen Grundsnt-
zen die Feststellungslast fmr alle Behauptungen, die auf eine Herabsetzung der
Abschlußzahlung zielen. Zur Ausnahme der Anrechnung von AbzugSt. s. vor-
stehend „Anrechnung“.
E Erstattung (Abs. 4 Satz 2 und 3): Nach allgemeinen Grundsntzen trngt der
Stpfl. die Feststellungslast fmr alle Behauptungen, die auf eine Erhqhung des Er-
stattungsbetrags zielen. Zur Ausnahme der Anrechnung von AbzugSt. s. vorste-
hend „Anrechnung“. Das FA hat dagegen die Feststellungslast fmr die Erfmllung
des Erstattungsanspruchs mit schuldbefreiender Wirkung (s. Anm. 77 f.) zu tra-
gen.
Gesonderte (und einheitliche) Feststellung von StAbzugsbetrfgen: Nach
§ 180 Abs. 5 Nr. 2 AO sind § 180 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3 AO entsprechend
anzuwenden, soweit StAbzugsbetrnge und KSt. auf die festgesetzte St. anzurech-
nen sind. StAbzugsbetrnge sind solche iSd. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2. Bedeutung er-
langt die Vorschrift im wesentlichen fmr gemeinschaftlich, zB durch einen In-
vestmentclub, oder mitunternehmerisch iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 2 erzielte
Kapitalertrnge mit KapErtrStAbzug (vgl. BTDrucks. 12/5630, 101). Erfaßt wird
ferner fmr die Dauer der Anwendbarkeit des Anrechnungsverfahrens (s.
Anm. 31) die KSt. iSd. Abs. 2 Nr. 3.
E Eine gesonderte Feststellung dieser Betrnge erfolgt unter den Voraussetzungen des
§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b AO.
E Eine gesonderte und einheitliche Feststellung ist gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b
AO oder § 1 Abs. 1 und 3 der VO zu § 180 Abs. 2 AO v. 19. 12. 1986 (BGBl. I
1986, 2663, zuletzt genndert durch das Gesetz zur knderung des Investitionszu-
lagengesetzes 1999 v. 20. 12. 2000, BGBl. I, 1850, BStBl. I 2001, 28) durchzu-
fmhren, wenn mehrere Personen gemeinschaftlich die Voraussetzungen erfmllen
oder ein Gesamtobjekt vorliegt.
Diese Feststellung bindet das WohnsitzFA gem. § 182 Abs. 1 Satz 2 AO sowohl
hinsichtlich der Anrechnung nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 als auch hinsichtlich eines
Abrechnungsbescheids iSd. § 218 Abs. 2 AO (BFH v. 27. 6. 2001 I R 65/00,
BFH/NV 2001, 1528; SThn in HHSp., § 180 AO Rn. 445; KVhn/Hofmann,
§ 180 AO Anm. 2e). Eines erneuten Nachweises der StAbzugsbetrnge diesem
FA gegenmber bedarf es nicht.
Fmr die ZuschlagSt. iSd. § 51a, namentlich den SolZ, gilt § 180 Abs. 5 Nr. 2 AO
nicht unmittelbar. Deren gesonderte, ggf. auch einheitliche Feststellung ist aber
in entsprechender Anwendung dieser Norm geboten (glA Brandis in Tipke/
Kruse, § 180 AO Rn. 104; fmr eine unmittelbare Anwendung Helmschrott/
Eberhart, DStR 1994, 530; Beermann/Kunz, § 181 AO Rn. 119).
Rechtsbehelfe: Die Wahl des statthaften Rechtsbehelfs orientiert sich daran,
welche konkrete Maßnahme angegriffen werden soll:
E Hinzurechnung des Kindergelds (Abs. 2 Satz 1): Das Kindergeld erhqht gem. § 2
Abs. 6 Satz 3 die tarifliche ESt. Die Hinzurechnung erfolgt demnach auf der
Ebene der Steuerfestsetzung. Fehler sind mit Einspruch (§ 347 Abs. 1 Nr. 1
AO) und Anfechtungsklage (§ 40 Abs. 1 Alt. 1 FGO) gegen den StBescheid gel-
tend zu machen. Statthaft fmr den einstweiligen Rechtsschutz ist ein Antrag auf
AdV gem. § 361 AO, § 69 FGO.

§ 36 Anm. 7 Entstehung und Tilgung der ESt.
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E Anrechnung (Abs. 2 Satz 2): Zur StAnrechnung s. zunnchst die vorstehenden
Ausfmhrungen zur „knderung einer Anrechnungsverfmgung“. Als selbstnndiger
Steuerverwaltungsakt wnre die Anrechnungsverfmgung grundsntzlich mit Ein-
spruch und Klage gem. § 40 FGO anfechtbar. Nach hM ist aber der verfahrens-
rechtliche Vorrang des Abrechnungsbescheids gem. § 218 Abs. 2 AO zu beach-
ten. Jede Einwendung gegen die Anrechnungsverfmgung wird vorrangig als
Antrag auf Erlaß eines Abrechnungsbescheids ausgelegt. Fmr eine Anfechtung
der StAnrechnung fehlt das Rechtsschutzbedmrfnis. Diese Auffassung ist im
Hinblick auf die Rechtssicherheit und Praktikabilitnt wegen der Verhinderung
mehrgleisiger Verfahren zu begrmßen.

BFH v. 15. 4. 1997 VII R 100/96, BStBl. II, 787; v. 5. 5. 1994 VI R 91/93, BFH/NV
1994, 862; v. 24. 6. 1993 VII R 141/92, BFH/NV 1994, 288; v. 28. 4. 1993 VI R 67/
90, BStBl. II 1994, 182; v. 25. 2. 1992 VII R 41/92, BFH/NV 1992, 716; v. 20. 10.
1987 VII R 32/87, BFH/NV 1988, 349; FG Berlin v. 14. 2. 2002, EFG 2002, 876, Rev.
I R 26/02; FG Kqln v. 16. 3. 2000, EFG 2000, 714, aus anderen Grmnden aufgehoben
durch BFH v. 27. 6. 2001 I R 65/00, BFH/NV 2001, 1528; Brenner in K/S/M, § 36
Rn. A 239; Becker, DStZ 1999, 934; Gosch, StBp. 1997, 272; VTllmeke, DB 1994,
1750; BMF, AEAO Nr. 3 zu § 218; aA noch BMF v. 22. 12. 1994, BStBl. I 1995, 5.

Aus dem Charakter der StAnrechnung als eigenstnndigem Verwaltungsakt folgt
uE, daß dem Abrechnungsbescheidverfahren die Anrechnungsverfmgung unein-
geschrnnkt zu Grunde zu legen ist, soweit nicht eine formell-rechtliche Befugnis
zu deren knderung besteht.

HM, s. insbesondere die o. g. Rspr. des VII. Senats.; ferner Brenner in K/S/M, § 36
Rn. A 241; Schmidt/Heinicke XXI. § 36 Rn. 61; BlVmich/Stuhrmann, § 36 Rn. 95;
Becker, DStZ 1999, 934; RTssler, DStZ 1998, 406; VTllmeke, DB 1994, 1749 f.;
H. 213c „Anrechnung“ EStH; aA BFH v. 28. 4. 1993 I R 100/92, BStBl. II, 836; v.
28. 4. 1993 I R 123/91, BStBl. II 1994, 147; jeweils obiter dicta; offen gelassen in BFH
v. 27. 6. 2001 I R 65/00, BFH/NV 2001, 1528; XX, HFR 1998, 540.

Nur diese Auffassung verbindet hinreichend Praktikabilitnt und Rechtssyste-
matik und schmtzt das Vertrauen des Stpfl. in die ihm bekanntgegebene
StAnrechnung. Sie findet ihre gesetzgeberische Anerkennung in § 233 a Abs. 5
Satz 1 Halbs. 2 AO, der fmr die StAnrechnung ausdrmcklich die §§ 129–131 AO
in Bezug nimmt. Der Auffassung des I. Senats des BFH, der in stRspr. eine
Bindung an § 130 Abs. 2 AO ablehnt, ist uE nicht zuzustimmen, weil das Ab-
rechnungsverfahren in diesem Fall kein isoliertes ist, sondern ein aus der An-
rechnungsverfmgung mbergeleitetes. Dem Bestandsschutz der Anrechnungsver-
fmgung muß im Abrechnungsbescheid Rechnung getragen werden ein.
Gegen den in diesem Verfahren ergehenden, regelmnßig auf die Anrechnung
nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 beschrnnkten Abrechnungsbescheid sind Einspruch
und Klage statthaft. Wird der Ausweis einer Erstattung begehrt, handelt es sich
um eine Verpflichtungsklage (so zutr. BFH v. 7. 2. 2002 VII R 33/01, BStBl. II,
447), ansonsten um eine Anfechtungsklage.
E Abschlußzahlung (Abs. 4 Satz 1): Die Feststellung einer Abschlußzahlung er-
geht regelmnßig in der Form eines Leistungsgebots iSd. § 254 AO. Dieses ist ein
selbstnndiger Verwaltungsakt, der mit dem Einspruch und der Anfechtungsklage
angefochten werden kann. Die Anfechtung muß aber auf Grmnde gestmtzt wer-
den, die sich nicht gegen die Steuerfestsetzung oder die Anrechnungsverfmgung
richten (s. im einzelnen Beermann in HHSp., § 254 AO Rn. 53 ff.; Tipke/Kruse,
§ 254 AO Tz. 31). Ebenso ist AdV mqglich.
E Erstattung (Abs. 4 Satz 2 und 3): Wird die Erstattung festgesetzt, aber nicht
ausgezahlt, ist die allgemeine Leistungsklage gem. § 40 Abs. 1 Alt. 3 FGO statt-
haft, da das Unterlassen eines Realakts, nicht ein Verwaltungsakt streitig ist (dazu
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nnher BFH v. 30. 11. 1999 VII R 97/98, BFH/NV 2000, 412; v. 13. 3. 2001 VIII
R 37/00, BStBl. II, 430; Seibel in Lippross [Hrsg.], Basiskommentar Steuerrecht,
§ 40 FGO Rn. 20 f.; jeweils mwN).
Zu Verfahrensfragen s. im mbrigen Anm. 23, 77 und 78.

Einstweilen frei.

Erlfuterungen zu Abs. 1:
Die Entstehung der Einkommensteuer

Schrifttum: Flume, Die Steuerklausel und die steuerliche Kautelarjurisprudenz, DB 1970,
77; Schmidt, L., Steuerklauseln, JbFfStR 1979/80, 314; RTnitz, Verfahrensrechtliche
oberlegungen zur Ausmbung von Wahlrechten des materiellen Steuerrechts, StbJb. 1980/
81, 367; Barandt, Widersprmchliche Bestimmung des Entstehungszeitpunkts von Veranla-
gungssteuern durch die Finanzrechtsprechung, DB 1984, 1702; Hein, oberlegungen zur
Entstehung des steuerrechtlichen Erstattungsanspruchs, DStR 1990, 301.

I. Entstehung mit Ablauf des Veranlagungszeitraums

Grundsatz: Die ESt. entsteht mit Ablauf des VZ, soweit nichts anderes be-
stimmt ist (dazu Anm. 11). ESt. ist die bei der Veranlagung festzusetzende ESt.
iSd. § 2 Abs. 6 Satz 1. VZ ist nach der Legaldefinition des § 25 Abs. 1 das Kj.
Zur unterjnhrigen Stpfl. s. Anm. 12.
Konkretisierung der Einkommensteuer: Die ESt. erfaßt alle Handlungen im
Laufe des VZ, die den Tatbestand verwirklichen, an den das EStG die Lei-
stungspflicht knmpft (§ 38 AO). Die Tatbestnnde der sachlichen StPflicht bein-
haltet § 2 Abs. 1 iVm. §§ 13–24. Die Tatbestandsverwirklichung ist vom Willen
des Stpfl. unabhnngig (BFH v. 1. 12. 1976 I R 73/74, BStBl. II 1977, 315). Sach-
verhalte, die Voraussetzungen der sachlichen Stpfl. erfmllt und damit Einfluß auf
die Entstehung der ESt. genommen haben, kqnnen nicht rmckgnngig gemacht
werden. Der Stpfl. hat allerdings mannigfachen Einfluß auf die Hqhe, in der die
ESt. entsteht, insbesondere im Rahmen der §§ 4–7, § 10d Abs. 1 Satz 4 und der
Einzelfqrdergesetze durch die Ausmbung von (Sonder-)Abschreibungs-, Bilan-
zierungs- oder Abzugswahlrechten. Dies bermhrt jedoch den Zeitpunkt der
EStEntstehung nicht.
Abgrenzung von Festsetzung und Fflligkeit: Abs. 1 regelt allein die Entste-
hung der ESt. Davon zu trennen sind ihre Festsetzung und Fnlligkeit.
E Die Steuerfestsetzung erfolgt durch Veranlagung gem. § 25. Sie konkretisiert die
bereits am Ende des VZ entstandene ESt. durch Steuerbescheid (§ 155 Abs. 1
AO) und wirkt deshalb idR deklaratorisch. Weist der StBescheid allerdings eine
hqhere ESt. aus, als sie materiell-rechtlich entstanden ist, wirkt er insoweit kon-
stitutiv. Er ist Rechtsgrund fmr die rechtswidrig festgesetzte ESt. und kann be-
standskrnftig (§§ 172 ff. AO) und rechtskrnftig (§ 110 FGO) werden. Er steht
der Durchsetzung des materiell richtigen StAnspruchs, insbesondere eines hqhe-
ren Erstattungsanspruchs (s. auch Anm. 76) entgegen.
E Die F]lligkeit bestimmt den Zeitpunkt, in dem der Stpfl. EStZahlungen leisten
oder das FA einen oberschuß erstatten muß (s. § 37 Abs. 2). Regelungen hierzu
enthalten
– bezmglich der Zahlungspflicht des EStSchuldners Abs. 4 Satz 1 (s. Anm. 75),
– bezmglich der Erstattungspflicht des FA Abs. 4 Satz 2 (s. Anm. 76).

§ 36 Anm. 7–10 Entstehung und Tilgung der ESt.

8–9

10



HHR Lfg. 209 April 2003 Seibel

II. Andere Bestimmungen des Entstehungszeitpunkts

1. Gesetzliche Bestimmungen

Die ESt. entsteht mit Ablauf des Kj., soweit im EStG nichts anderes bestimmt
ist (Anm. 10). Eine frmhere Entstehung ist fmr die besonderen Erhebungsfor-
men der ESt. angeordnet:
E Die EStVorauszahlung entsteht gem. § 37 Abs. 1 Satz 2 mit Beginn des Kalen-
dervierteljahrs, in dem sie zu entrichten ist, Zur Begrmndung der Stpfl. im Laufe
eines Kalendervierteljahrs s. Anm. 12.
E Die LSt. entsteht gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 im Zeitpunkt des Zuflusses des Ar-
beitslohns bei dem ArbN.
E Die KapErtrSt. entsteht gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 im Zeitpunkt des Zuflusses
des Kapitalertrags bei dem stpfl. Glnubiger.
E Die AbzugSt. beschr]nkt Stpfl. entsteht gem. § 50a Abs. 5 Satz 1 in dem Zeit-
punkt, in dem die stpfl. Vergmtung dem Glnubiger zufließt. Die Vergmtung fließt
mit Zahlung, Verrechnung oder Gutschrift zu (§ 73c Nr. 1 EStDV), auch wenn
die Zahlung wegen vormbergehender Zahlungsunfnhigkeit des Schuldners hin-
ausgeschoben wird (§ 73c Nr. 2 EStDV) Die AbzugSt. auf Vorschmsse entsteht
gem. § 73c Nr. 3 EStDV mit deren Zahlung, Verrechnung oder Gutschrift.

Fmr die Vorauszahlungen und die AbzugSt. ergibt sich die Fnlligkeit aus § 37 Abs. 1
Satz 1, § 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 44 Abs. 1 Satz 5 und § 50a Abs. 5 Satz 3, eine Er-
stattungspflicht hinsichtlich der KapErtrSt auf Antrag gem. §§ 44b, 44c.

2. Unterjfhrige Einkommensteuerpflicht

Wegfall der Steuerpflicht: Die ESt. entsteht auch bei Wegfall der EStPflicht
nach dem Grundsatz des Abs. 1 mit Ablauf des VZ. Soweit vor Streichung des
§ 25 Abs. 2 Satz 2 aF durch das JStG 1996 v. 11. 10. 1995 (BGBl. I, 1250;
BStBl. I, 438) und knderung des § 2 Abs. 7 Satz 3 durch dieses Gesetz und das
JStG 1997 v. 20. 12. 1996 (BGBl. I, 2049; BStBl. I 1997, 1523) eine Entstehung
der ESt. im Zeitpunkt des Wegfalls der (unbeschrnnkten) StPflicht vertreten
wurde (Nachweise s. Brenner in K/S/M, § 36 Rn. B 6), kann daran nicht fest-
gehalten werden. Die ESt. als Jahressteuer (§ 2 Abs. 7 Satz 1) kann nicht vor Ab-
lauf des Kj. entstehen. Es fehlt eine andere Bestimmung des Entstehungszeit-
punkts iSd. Abs. 1. Aus § 25 Abs. 1 und § 2 Abs. 7 ergibt sich eine Pflicht zur
Ermittlung der ESt. auf der Grundlage des gesamten Jahreseinkommens im Kj.
als dem VZ, unabhnngig von einem Wechsel zwischen unbeschrnnkter und be-
schrnnkter StPflicht oder dem endgmltigen Wegfall durch Tod oder Wegzug ins
Ausland ohne Fortbestand einer beschrnnkten bzw. erweiterten StPflicht im In-
land.

GlA § 25 Anm. 42; Hillmoth in Lippross (Hrsg.), Basiskommentar Steuerrecht, § 25
Rn. 20; wohl auch Schmidt/Heinicke XXI. § 36 Rn. 1; aA Christoffel in Lippross
(Hrsg.) aaO § 36 Rn. 6; wohl auch Schmidt/Seeger XXI. § 25 Rn. 16, da eine Veranla-
gung vor Entstehung der ESt. nicht denkbar ist.

Begrendung der Steuerpflicht: Keine Besonderheiten ergeben sich dagegen
fmr die Begrmndung der StPflicht im Laufe eines VZ bei ihrer Fortdauer bis zum
Ende des Kj. Abs. 1 (Anm. 10) gilt uneingeschrnnkt. Die EStVorauszahlung ent-
steht in diesem Fall mit Begrmndung der StPflicht (§ 37 Abs. 1 Satz 3, s. zum Re-
gelfall Anm. 11).

E 17

Entstehung und Tilgung der ESt. Anm. 11–12 § 36

11

12



E 18 Seibel

III. Rechtsfolgen der Entstehung der Einkommensteuer

An die Entstehung der ESt. sind formell- und materiell-rechtliche Rechtsfolgen
geknmpft:
E § 45 Abs. 1 Satz 1 AO: Auf den Gesamtrechtsnachfolger geht nur die ESt-
Schuld mber, die im Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge bereits entstanden ist;
E § 46 Abs. 2 und 6 AO: Ab Entstehung der ESt. darf die Abtretung oder Ver-
pfnndung eines mqglichen Erstattungsanspruchs angezeigt (vgl. BFH v. 5. 2.
1996 VII R 116/94, BFHE 179, 547 = BStBl. II, 557) oder ein Pfnndungs- und
oberweisungsbeschluß bzw. eine behqrdliche Pfnndungsverfmgung erlassen wer-
den. Dem steht nicht entgegen, daß sich eine Erstattung erst durch die Veranla-
gung ergeben kann. Eine Pfnndung ist auch wirksam, wenn sie vor Eingang der
EStErklnrung dem FA zugeht;
E §§ 48, 192 AO, §§ 69 ff. AO, §§ 42d, 44 Abs. 5, 45 a Abs. 6: Eine vertragliche
oder gesetzliche Haftung fmr eine EStSchuld setzt deren Entstehung vor Erfml-
lung des Haftungstatbestands voraus;
E § 170 Abs. 1 AO: Die Festsetzungsverjnhrung beginnt mit Ablauf des Kj., in
dem die Steuer entstanden ist. Eine Anlaufhemmung gem. § 170 Abs. 2 ff. AO
nndert hieran nichts;
E § 233a Abs. 2 AO: Die Vollverzinsung beginnt im Regelfall (zu Ausnahmen s.
§ 233 a Abs. 2 a AO) 15 Monate, bei mberwiegend land- und forstwirtschaft-
lichen Einkmnften 21 Monate nach Ablauf des Kj., in dem die Steuer entstanden
ist;
E § 324 Abs. 1 AO: Die Anordnung des dinglichen Arrests setzt voraus, daß der
EStAnspruch, zumindest bedingt oder betagt, entstanden ist;
Zur ESt. bei Insolvenz s. Anm. 6.

Einstweilen frei.

Erlfuterungen zu Abs. 2:
Hinzurechnung und Anrechnung

A. Hinzurechnung des gezahlten Kindergelds (Abs. 2 Satz 1)

Schrifttum: Leichtle, Durchfmhrung des Familienlastenausgleichs ab dem Veranlagungs-
zeitraum 1996, DB 1997, 1149; Lieber, Zur Verfassungsmnßigkeit des Familienleistungs-
ausgleichs, DStZ 1997, 207; Hillmoth, Familienfqrderung 2002, Inf. 2001, 513. S auch
das Schrifttum zu § 31.
Verwaltungsanweisungen: BMF, Einfmhrungsschreiben zum Familienleistungsausgleich
v. 18. 12. 1995, BStBl. I, 805; BMF, Familienleistungsausgleich (§§ 2 Abs. 6, 31, 32, 36
Abs. 2, 37 Abs. 3, 39 a Abs. 1, 51 a Abs. 2 EStG) v. 9. 3. 1998, BStBl. I, 347; BfF, Dienstan-
weisung zur Durchfmhrung des Familienleistungsausgleichs nach dem X. Abschnitt des
Einkommensteuergesetzes (DA-FamEStG) v. 15. 3. 2002, BStBl. I, 366.

Minderung des Einkommens um den Kinderfreibetrag: Seit dem JStG
1996 wird nach § 31 Satz 1 das Kindesexistenzminimum
p entweder gem. §§ 62 ff. durch das Kindergeld als monatlich gezahlte Steuer-

vergmtung bzw. andere kindbedingte Leistungen (§ 65)

§ 36 Anm. 13–17 Entstehung und Tilgung der ESt.
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p oder gem. § 32 Abs. 6 Satz 1 im Rahmen der EStVeranlagung durch Abzug
eines Kinderfreibetrags von Einkommen

stl. freigestellt (sog. Familienleistungsausgleich, s. § 31 Anm. 25 ff.). Da ein Stpfl.
nur eine von beiden Leistungen in Anspruch nehmen kann, wird zur Vermei-
dung einer doppelten Freistellung das Kindergeld der tariflichen ESt. wieder
hinzugerechnet, wenn und soweit das Einkommen (§ 2 Abs. 4) um einen Kin-
derfreibetrag gemindert ist (§ 2 Abs. 5). Die Gmnstiger-Prmfung ist fmr jedes
Kind des Stpfl. gesondert durchzufmhren.

Krit. zur Vermengung von Sozial- und Steuerrecht sowie zum Dualismus von Kinder-
geld und Kinderfreibetrag – uE zu Unrecht – Lieber, DStZ 1997, 210 f.

Umfang der Hinzurechnung: Der ESt. hinzugerechnet wird das Kindergeld
in dem der Minderung des Einkommens um den Kinderfreibetrag entsprechen-
den Umfang.
E Der Zeit nach ist das gezahlte Kindergeld zu bermcksichtigen (Abs. 2 Satz 1
Halbs. 1). Diese Terminologie ist ungenau. Entscheidend ist nnmlich gem.
Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 nicht der Zeitpunkt des tatsnchlichen Zuflusses der Zah-
lung, sondern daß fmr den Hinzurechnungszeitraum Kindergeld bewilligt ist.
Hierbei gilt, wie fmr §§ 31, 32 Abs. 6, das sog. Monatsprinzip. Wurde fmr einen
Monat kein Kindergeld bewilligt, ist keine Hinzurechnung vorzunehmen, auch
wenn der Freibetrag bermcksichtigt worden ist.

Zum Monatsprinzip s. § 31 Anm. 34 und 300 „Kinderfreibetrag“ mwN, § 32 Anm. 174
sowie BFH v. 16. 12. 2002 VIII R 65/99, BFH/NV 2003, 408; FG Meckl.-Vorp. v.
15. 9. 1998 2 K 137/97, nv.; v. 15. 9. 1998 2 K 425/97, nv.; FG Berlin v. 23. 3. 1999,
EFG 1999, 982 (Rev. VIII R 72/99); FG des Landes Sachs.-Anh. v. 1. 3. 2000, EFG
2000, 874 (Rev. VIII R 48/00); Schmidt/Glanegger XXI. § 32 Rn. 27; aA Hartz/
Meessen/Wolf, ABC-Fmhrer Lohnsteuerrecht, „Kinderermnßigung/Kinderfreibetrag“
Tz. 121; Liedtke, DB 1997, 1149 (1153).

E Der H\he nach ist zu prmfen, ob dem Stpfl. fmr den jeweiligen Monat ein halber
oder ein voller Kinderfreibetrag zusteht. In diesem Verhnltnis hat die Hinzu-
rechnung des Kindergelds zu erfolgen. Steht einem Elternteil gem. § 32 Abs. 6
Satz 3 der Kinderfreibetrag in voller Hqhe zu oder wird ihm der halbe Kinder-
freibetrag gem. § 32 Abs. 6 Satz 6 vom anderen Elternteil mbertragen, ist auch
das Kindergeld in voller Hqhe der tariflichen ESt. hinzuzurechnen (FG Sachs.-
Anh. v. 3. 12. 1999, EFG 2000, 325, Rev. VIII R 59/00; BfF v. 15. 3. 2002,
BStBl. I, 366, Tz. 23). Wird der Betreuungsfreibetrag gem. § 32 Abs. 6 Satz 6
Halbs. 2 EStG auf einen anderen Elternteil mbertragen, nicht aber der Kinder-
freibetrag, hnngt die Hqhe der Hinzurechnung nach dem eindeutigen Wortlaut
des Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 idF des StkndG 2001 ausschließlich von der Zurech-
nung des Kinderfreibetrags ab (glA Hillmoth, Inf. 2001, 515; Schmidt/Hei-
nicke XXI. § 36 Rn. 3).
E Hinzuzurechnen ist ferner
– eine gem. § 65 Abs. 1 EStG dem Kindergeld vergleichbare Leistung, die im
Ausland (FG Ba.-Wmrtt. v. 22. 5. 2001, EFG 2002, 410, Rev. I R 91/01) bzw.
von einer zwischen- oder mberstaatlichen Einrichtung gewnhrt worden ist;

– das Kindergeld, das nach § 74 an eine andere Person oder Behqrde ausgezahlt
worden ist (BfF v. 15. 3. 2002, BStBl. I, 366 Tz. 23).

Im mbrigen, insbesondere zum Umfang der Hinzurechnung des Kindergelds,
zum Ausschluß der Anwendung des § 11 Abs. 1 und zur knderung bestands-
krnftiger Bescheide im Fall der Nachzahlung von Kindergeld oder dessen Rmck-
forderung s. § 31 Anm. 34 ff. und Leichtle, DB 1997, 1153 f.
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B. gberblick zu den Anrechnungen auf die Einkommensteuer
(Abs. 2 Satz 2)

Schrifttum zu Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2: Giloy, Nettolohnvereinbarung und Einkom-
mensteuerveranlagung, FR 1976, 553; Scholtz, Anrechnung, Vergmtung oder Erstattung
von Kqrperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer, FR 1977, 77; Maul, Zur Behandlung der
anrechenbaren Kqrperschaftsteuer und der Kapitalertragsteuer auf Beteiligungsertrnge im
Jahresabschluß von Personengesellschaften, DB 1981, 1104; Schick, Steuerschuld und
Steuerhaftung im Lohnsteuerverfahren, BB 1983, 1041; Katterbe, Rmckzahlung von Ar-
beitslohn bei Nettolohnvereinbarungen, DStZ 1984, 431; Welzel, Die Anrechnung von
Vorauszahlungen, Steuerabzugsbetrngen und Kqrperschaftsteuer auf die Einkommen-
steuer, DStZ 1986, 609; Weiss, Bundesfinanzhof erhebt Kontostand-Mitteilung im Jahres-
bescheid zum Anrechnungs-Verwaltungsakt, UStR 1987, 49; Scholtz, Steuerabzug bei
Kapitalertrngen, Bielefeld 1988;Wassermeyer, Zum Besteuerungsgegenstand der Einkmnf-
te aus Kapitalvermqgen, StuW 1988, 283; Bellstedt, knderungen der Kapitalertragsteuer,
obernahme des Bankenerlasses in die AO und Steueramnestie nach dem Steuerreformge-
setz 1990, DB 1988, 2119; Graffe, Die Kapitalertragsteuer, DStZ 1988, 495; Scholtz,
Zur Anrechnung von Vorauszahlungen und Steuerabzugsbetrngen, FR 1988, 158; Kem-
mer, Die neue „kleine“ Kapitalertragsteuer, DStR 1989, Beil. zu Heft 4; Geiger, Anrech-
nung von Kapitalertragsteuer, Kqrperschaftsteuer und auslnndischer Quellensteuer, FR
1992, 286; Giloy, Zur Besteuerung von Kapitalertrngen nach dem Zinsabschlaggesetz, FR
1992, 605; Jakob, Gedanken zur Verfassungsmnßigkeit der neuen Zinsbesteuerung, DStR
1992, 893; Giloy, Aktuelle Fragen zum Zinsabschlaggesetz, FR 1993, 8; Birk, Neurege-
lung der Zinsbesteuerung – Zur verfassungsmnßigen Problematik des Zinsabschlaggeset-
zes, StVj. 1993, 97; Kaiser/Sigrist, Nettolohnvereinbarungen im deutschen Steuerrecht,
DB 1994, 178; VTllmeke, Probleme bei der Anrechnung von Lohnsteuer, DB 1994, 1746;
Heuermann, Der Lohnsteueranspruch gegenmber dem Arbeitnehmer, DB 1994, 2411;
Kischel, Die Umsetzung des Schumacker-Urteils v. 14. 2. 1995, Rs. C-279/93 im Jahres-
steuergesetz 1996, IStR 1995, 368;Waterkamp-Faupel, Der Einfluß der EuGH-Rechtspre-
chung auf die Neugestaltung der unbeschrnnkten und der beschrnnkten Einkommen-
steuerpflicht durch das Jahressteuergesetz 1996, FR 1995, 766; Ley, Die bilanzielle
Behandlung von Kqrperschaftsteuer- und Kapitalertragsteueranrechnungsansprmchen bei
Personengesellschaften, DStR 1995, 1122; Leu, Anmerkung zum BFH-Urt. v. 10. 1. 1995
– VII R 41/94, DStZ 1996, 123; Ley, Buchfmhrungspraxis – Umsetzung der knderung bei
der Erfassung von Kqrperschaftsteuer- und Kapitalertragsteuer-Anrechungsansprmchen
bei Personengesellschaften, DStR 1996, 817; GTtz, Einbehaltene, aber nicht abgefmhrte
Kapitalertragsteuer stellt Einnahme aus Kapitalvermqgen dar, KFR F. 3 EStG § 36, 1/97,
47; Grams, Der Erstattungsanspruch im Steuerabzugsverfahren nach § 50a Abs. 4 EStG,
BB 1997, 70; Brunner, Der Lohnsteueranspruch gegen den Arbeitnehmer und sein Ver-
hnltnis zur (festgesetzten) Einkommensteuer, DB 1997, 399; MTrstedt, Wann ist der An-
spruch auf den Gewinn aus einer Kapitalgesellschaft zu aktivieren?, DStR 1997, 1225;
Heuermann, Leistungspflichten im Lohnsteuerverfahren, StuW 1998, 219; Wassermeyer,
Finanzamt verweigert die Anrechnung der zu Unrecht abgefmhrten Lohnsteuer, IStR
2000, 688; Gosch, Zur Anrechnung oder Erstattung von Lohnsteuer bei fehlender unbe-
schrnnkter Steuerpflicht, Anm. zum BFH-Urt. v. 23. 5. 2000 – VII R 3/00, StBp. 2000,
374; RTnnig, FA muss zu Unrecht abgefmhrte Lohnsteuer auf Einkommensteuer anrech-
nen, PISTB 2001, 5; Kanzler, Voraussetzungen fmr die Anrechnung zu Unrecht erhobe-
ner Lohnsteuer, FR 2001, 484; Lutz, Der Erstattungsberechtigte in den Fnllen zu Unrecht
abgefmhrter Lohnsteuer, DStZ 2001, 470; s. auch das Schrifttum zu § 48c.
Verwaltungsanweisungen zu Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2: OFD Nmrnberg v. 1. 8. 1993,
DStR 1994, 99; Nds. FinMin., Anpassung verwirkter Snumniszuschlnge bei der knderung
der Anrechnungsverfmgung in Steuerbescheiden v. 3. 2. 1994, DStR 1994, 394; Hess. Fin-
Min., Anrechnung der Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag) im Falle der Bilanzierung v.
21. 4. 1994, juris DokNr. 24348; OFD Dmsseldorf-Kqln-Mmnster, Bermcksichtigung von
Steuerabzugsbetrngen in Schntzungsfnllen v. 6. 10. 1994, EStG-Kartei NRW § 36 EStG
Nr. 3000; OFD Rostock v. 25. 11. 1998 S 0320 A-St 21a, juris-Dok. FMNR 724710098;
BMF, StAbzug bei beschrnnkt Steuerpflichtigen nach § 50a Abs. 7 EStG v. 2. 8. 2002,
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DStR 2002, 1529; BMF, Zweifelsfragen zu § 8b Abs. 6 Satz 2 KStG; Sparkassen privaten
Rechts v. 6. 8. 2002, DStR 2002, 1575.

Die Anordnung der Anrechnung von ESt. in ihren besonderen Erhebungsfor-
men als EStVorauszahlung und AbzugSt. bei der Veranlagung ist eine der we-
sentlichen verfahrensrechtlichen Bedeutungen des § 36. Die Anrechnung ist sy-
stematisch zur endgmltigen Abrechnung vorlnufiger StZahlungen durch den
Stpfl. selbst (Anm. 19) oder durch Dritte (Anm. 20 ff.) notwendig. Die Anrech-
nung erfolgt von Amts wegen (Anm. 7). Zu den Nachweispflichten s. Anm. 23.
Der Anspruch auf Anrechnung ist von dem Anspruch auf Veranlagung nicht zu
trennen. Er kann nicht gesondert abgetreten, gepfnndet oder verpfnndet werden
(H. 213c „Abtretung“ EStH; zur Abtretung des Erstattungsanspruchs s.
Anm. 13).
EStVorauszahlungsbescheid und die Anmeldungen von AbzugSt. bilden den
formellen Rechtsgrund fmr diese StZahlungen. Sie erledigen sich aber mit Erge-
hen des EStBescheids. Dieser lqst sie als neuer, nunmehr alleiniger Rechtsgrund
fmr die Verwirklichung der Steuerschulden ab (BFH v. 19. 12. 2000 VII R 69/99,
BStBl. II 2001, 353; v. 23. 5. 2000 VII R 3/00, BStBl. II, 581; v. 12. 10. 1995 I R
39/95, BStBl. II 1996, 87; v. 17. 5. 1995 I B 183/94, BStBl. II, 781; Heuermann,
DB 1996, 1052 ff.; s. auch BFH v. 26. 7. 1995 I B 182/94, BFH/NV 1996, 318).
Zu § 37 Abs. 2 AO s. Anm. 6.
Die Grundsntze des Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 gelten entsprechend fmr den
StAbzug und die Anrechnung
– der ZuschlagSt. iSd. § 51a,
– die KiSt. nach Maßgabe der KiStG der Lnnder (zB § 5 Abs. 1 KiStG NRW
idF der Bekanntmachung v. 22. 4. 1975, GV NRW 1975, 438, zuletzt genndert
durch Art. I des Gesetzes v. 6. 3. 2001, GV NRW 2001, 103),

– des SolZ gem. § 1 Abs. 2–4 SolZG.
Zur Anrechnung der BauAbzugSt. bei der EStVeranlagung des Erbringers einer
Bauleistung im Inland gem. § 48c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 s. Anm. 6 und 20.

C. Anrechnung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen
(Abs. 2 Satz 2 Nr. 1)

Vorauszahlungen: Angerechnet werden die vom Stpfl. selbst entrichteten Vor-
auszahlungen auf die voraussichtliche EStSchuld. Nach der Klammerdefinition
des Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 sind Vorauszahlungen nur solche iSd. § 37. Dazu znhlen
die durch Bescheid festgesetzten vier Regelvorauszahlungen gem. § 37 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 1, aber auch die sog. nachtrngliche Vorauszahlung nach § 37
Abs. 3 Satz 3, die bis zum Ablauf des auf den VZ folgenden 15. bzw. bei mber-
wiegenden Einkmnften aus Land- und Forstwirtschaft des 21. Kalendermonat
festgesetzt werden kann.
Freiwillige, nicht durch Bescheid festgesetzte Zahlungen des Stpfl., die er aus-
drmcklich als Vorauszahlungen auf die EStSchuld bestimmt hat, sind nicht anre-
chenbar, wenn sie das FA nicht zum Anlaß genommen hat, gem. § 37 Abs. 5 die
Vorauszahlungen in einem knderungsbescheid anzupassen (vgl. zu einer nhn-
lichen Problematik betreffend § 233 a AO BFH v. 28. 2. 1996 XI R 44/94.
BFH/NV 1996, 658 mwN).
Fer den Veranlagungszeitraum: Der VZ bestimmt sich nach § 25 Abs. 1. Ein
evtl. abweichendes Wj. (§ 4 a) ist ohne Bedeutung. Entscheidend fmr die Anrech-
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nung ist die Zuordnung der Vorauszahlungen zum VZ, fmr den die ESt. festge-
setzt worden ist. Der Zeitpunkt ihrer Entrichtung ist dem gegenmber ohne Be-
deutung. Die Tilgung der nachtrnglichen Anpassung der Vorauszahlung, die re-
gelmnßig außerhalb des entsprechenden VZ erfolgt, ist gleichwohl fmr diesen zu
bermcksichtigen, da gem. § 37 Abs. 4 die nachtrngliche Vorauszahlung durch An-
passung der letzten Regelvorauszahlung fmr den VZ erfolgt.
Entrichtete Vorauszahlungen: Angerechnet werden nicht die festgesetzten,
sondern nur die entrichteten Vorauszahlungen. Die Entrichtung kann durch
Gutschrift auf dem Konto des FA, durch Aufrechnung, Verrechnung oder
durch Vollstreckungsmaßnahmen erfolgt sein. Auch rechtswidrig zu hoch fest-
gesetzte Vorauszahlungen sind anzurechnen, wenn sie geleistet wurden.
Die Entrichtung kann unter Wahrung der sonstigen Voraussetzungen dem VZ
der Anrechnung nachfolgen. Dies bedeutet aber keinesfalls die Anrechenbarkeit
auch solcher Vorauszahlungen, die bis zur Veranlagung nicht entrichtet worden
sind. Die Entrichtung vor Durchfmhrung der Anrechnung, die regelmnßig mit
dem EStBescheid verbunden wird, lnßt diese mberhaupt nur zu (glA Brenner in
K/S/M, § 3 Rn. C 7; aA BlVmich/Stuhrmann, § 36 Rn. 9; Scholtz in B/B,
§ 36 Rn. 16). Die noch offenen Vorauszahlungen fließen vielmehr nach Abs. 4
Satz 1 als sofort fnllige Betrnge in die Abschlußzahlung ein (Anm. 75).
Erledigung des Vorauszahlungsbescheids: Nach BFH v. 3. 7. 1995 GrS 3/
93 (BStBl. II, 730) wird der Vorauszahlungsbescheid – mit Ausnahme seiner
fortdauernden Wirkung als Rechtsgrundlage fmr verwirkte Snumniszuschlnge
oder Vollstreckungsakte – mit Ergehen des EStBescheids, in dem die Voraus-
zahlungen angerechnet werden, gegenstandslos. Dieser Beschluß ist trotz der
Verhinderung seiner Rechtsfolgen fmr die Aufhebung der Vollziehung, die zu ei-
ner Erstattung von Vorauszahlungen oder AbzugSt. fmhren kqnnte (s. Anm. 4
und 6), in seinen Rechtsauffassungen weiterhin zu beachten und nicht mberholt
(glA Birkenfeld in HHSp., § 361 AO Rn. 155; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. G
13; aA BMF, AEAO Nr. 4 Abs. 2 zu § 361). Nach Ergehen des EStBescheids
fehlt daher fmr eine Klage gegen den Vorauszahlungsbescheid die Beschwer iSd.
§ 40 Abs. 2 FGO.

D. Anrechnung der durch Steuerabzug erhobenen
Einkommensteuer (Abs. 2 Satz 2 Nr. 2)

I. Durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer

Steuerabzug als besondere Erhebungsform der Einkommensteuer: Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 1 ordnet die Anrechnung der durch StAbzug erhobenen ESt.
auf die mit der Veranlagung festgesetzte ESt. an. Damit ist auf die im EStG aus-
drmcklich als besondere Erhebungsformen der ESt. bezeichneten StAbzmge ver-
wiesen:
p die LSt., die vom ArbG im LStAbzugsverfahren bei Einkmnften aus nichtselb-

stnndiger Arbeit erhoben wird (§ 38 Abs. 1 Satz 1);
p die KapErtrSt., die nach folgenden Regelungen den StAbzug von Kapitalertrn-

gen darstellt:
p § 43 Abs. 1 Satz 1 fmr die Kapitalertrnge iSd. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–8

und Satz 2;
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p § 18a AuslInvestmG fmr Ausschmttungen, Zwischengewinne und Ertrnge
iSd. §§ 17 und 18 AuslInvestmG sowie fmr den Teil der Einnahmen des
Sondervermqgens iSd. §§ 17, 18 AuslInvestmG, der nicht zur Ausschmt-
tung oder Kostendeckung verwendet wird;

p § 38b KAGG fmr die darin genannten Ausschmttungen, Zwischengewinne
und Ertrnge sowie fmr den Teil der Einnahmen des Sondervermqgens, der
nicht zur Ausschmttung oder Kostendeckung verwendet wird.

p der StAbzug bei beschr]nkt Stpfl. mit den in § 50a Abs. 1 und 4 Satz 1 Nr. 1–3
bezeichneten Einkmnften sowie in den Fnllen der Anordnung durch das FA
gem. § 50a Abs. 7.

Die Bauabzugsteuer gem. § 48 ist dagegen keine durch StAbzug erhobene
ESt. iSd. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1. Der Wortlaut des § 48 Abs. 1 enthnlt keine
Anordnung des StAbzugs als besondere Erhebungsform der ESt. Dies ist sy-
stematisch gerechtfertigt. § 48 dient in erster Linie nicht der Erhebung von ESt.,
sondern der Sicherung des LSt.-, ESt.- und KStAufkommens fmr die Erbringer
von Bauleistungen (§ 48 Anm. 8). Die Anrechnung der AbzugSt. erfolgt nach
§ 48c Abs. 1 Satz 1 zweckentsprechend vorrangig auf die in Nr. 1 und 2 genann-
ten LSt.- und ESt.- bzw. KStVorauszahlungen; eine Anrechnung auf die ESt. ist
demnach ungewiß. UE schließt diese Auslegung aber nicht aus, daß die Anrech-
nung nach § 48c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 mit der nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 verbunden
wird. Es handelt sich dann um gesonderte Anrechnungsverfmgungen mit jeweils
eigenstnndigem verfahrensrechtlichen Schicksal (vgl. Anm. 7).
Erhoben ist die AbzugSt., wenn sie vom Schuldner der mit ihr belasteten Lei-
stung fmr Rechnung des Stpfl. tatsnchlich und vorschriftsgemnß einbehalten
wird. Einbehalten werden muß im Regelfall
p die LSt. gem. § 38 Abs. 3 bei jeder Lohnzahlung vom Brutto-Arbeitslohn,
p die KapErtrSt. gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 und 3 bei jedem Zufluß eines ihr un-

terliegenden Kapitalertrags,
p die AbzugSt. des beschrnnkt Stpfl. bei Zahlung, Verrechnung oder Gutschrift

(§ 73c EStDV) der Aufsichtsratsvergmtung oder der Vergmtungen iSd. § 50a
Abs. 4 und 7.

Unterbleibt der Einbehalt, kann keine Anrechnung erfolgen, wenn keine Netto-
lohnabrede vorliegt (BFH v. 18. 6. 1993 VI R 67/90, BStBl. II 1994, 182; s. auch
Anm. 24). Ist die AbzugSt. zwar vorschriftsmnßig einbehalten, aber nicht ange-
meldet und/oder abgefmhrt worden, ist sie grundsntzlich als erhoben anrechen-
bar; denn mit der Duldung des Einbehalts ist die Leistung des Stpfl. im StAb-
zugsverfahren erbracht, weitere Einflußmqglichkeiten hat er nicht (zur LSt.:
BFH v. 1. 4. 1999 VII R 51/98, BFH/NV 2000, 46 mwN zur stRspr.; zur Kap-
ErtrSt.: BFH v. 23. 4. 1996 VIII R 30/93, BFHE 181, 7 = DStZ 1997, 122). Zur
Ausnahme s. Anm. 24 ff. Wird der Abzugpflichtige gem. §§ 42d Abs. 3, 44
Abs. 5 oder § 50a Abs. 5 Satz 5 (ggf. iVm. Abs. 7 Satz 3) fmr die AbzugSt. in
Haftung genommen, sind diese mit Erlaß des Haftungsbescheids erhoben
(Brenner in K/S/M, § 36 Rn. D 9; Conradi in L/B/P, § 36 Rn. 15).

II. Bei der Veranlagung erfaßte Einkenfte und nach § 3 Nr. 40
bzw. § 8b KStG außer Ansatz bleibende Bezege

Bei der Veranlagung mmssen die Einkmnfte mit StAbzug erfaßt werden, um
die Anrechnung der AbzugSt. (Anm. 20) zu erreichen (sog. Korrespondenzprin-

E 23

Entstehung und Tilgung der ESt. Anm. 20–21 § 36

21



E 24 Seibel

zip, Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 2 Fall 1). Kommt es aus rechtlichen oder
tatsnchlichen Grmnden nicht zu einer Veranlagung, kann allenfalls eine Erstat-
tung der AbzugSt. in Betracht kommen (s. Anm. 22); eine Anrechnung scheidet
aus.
Erfaßt sind die Einkmnfte bei der Veranlagung idR bereits dann, wenn sie Be-
steuerungsgrundlage (§ 157 Abs. 2) geworden sind. Ihre konkrete stl. Auswir-
kung ist unerheblich. Daher sind sie auch dann erfaßt iSd. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
Satz 1, wenn sie Einzelposten insgesamt negativer Einkmnfte iSd. §§ 19, 20, 50 a
sind, wenn sie sich nicht steuererhqhend ausgewirkt haben, insbesondere weil
sie geringer sind als der Pausch- und Freibetrag der § 9a Abs. Satz 1 Nr. 1, § 20
Abs. 4, oder wenn das zu versteuernde Einkommen (§ 2 Abs. 5 Halbs. 1) den
Grundfreibetrag (§ 32a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) nicht mberschreitet. So sind Ein-
kmnfte mit LStAbzug auch erfaßt, wenn sie entgegen der Ansicht von ArbG und
ArbN in der EStVeranlagung als solche aus freiberuflicher Tntigkeit qualifiziert
werden (Hess. FG v. 8. 12. 1989, EFG 1990, 310, rkr.). KapErtrnge sind erfaßt,
wenn sie auf Grund des § 20 Abs. 3 den Einkmnften aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb, selbstnndiger Arbeit oder Vermietung und Verpachtung
zugeordnet sind (zur KapErtrSt. s. § 43 Abs. 4).
Umgekehrt muß die Anrechnung einer AbzugSt. unterbleiben, wenn die damit
belasteten Einkmnfte bei der Veranlagung – rechtmnßig oder rechtswidrig – un-
bermcksichtigt bleiben (zur Ausnahme s. Anm. 24 „Abfmhrung nicht geschulde-
ter AbzugSt.“). Nicht erfaßt werden insbesondere auch solche Einnahmen, die
mangels Gewinn- bzw. oberschußerzielungsabsicht (vgl. § 2 Anm. 370 ff.) nicht
steuerbar sind (BFH v. 31. 8. 1999 VIII R 23/98, BFH/NV 2000, 420) oder die
lediglich dem Progressionsvorbehalt nach § 32b unterliegen (FG Kqln v. 27. 6.
2001, EFG 2001, 1288, Rev. I R 67/01). Werden Einkmnfte bei der Veranlagung
zwar dem Grunde nach, nicht aber in voller Hqhe erfaßt, ist die Anrechnung
der AbzugSt. nur im Verhnltnis der erfaßten Einkmnfte zu den tatsnchlichen Ge-
samteinkmnften zulnssig. Denn eine bloße sachliche Korrespondenz zwischen
AbzugSt. und Einnahmen genmgt nicht.

BFH v. 6. 8. 1996 VII B 110/96, BFH/NV 1997, 106; v. 10. 1. 1995 VII R 41/94,
BFH/NV 1995, 779; offen gelassen BFH v. 23. 5. 2000 VII R 3/00, BFH/NV 2000,
581; Kirchhof/Gosch, EStG, 2. Aufl. 2002, § 36 Rn. 8; aA Heuermann, StuW 1998,
222 unter – uE fehlgehender – Berufung auf BFH v. 23. 4. 1996 VIII R 30/93, BFHE
181, 7 = DStZ 1997, 122 – s. dazu auch Anm. 25 –; ders., DB 1996, 1055 f.

Zur Frage der Anrechnung von AbzugSt., die ohne Zufluß von Einkmnften oder
bei Zufluß stfreier Einkmnfte abgefmhrt wurden, s. Anm. 24. Ist die Veranlagung
bestandskrnftig durchgefmhrt, ist eine nachtrngliche knderung allein der Anrech-
nungsverfmgung idR unzulnssig (s. Anm. 7 und 23). Zur Anrechnung bei Schnt-
zung von Besteuerungsgrundlagen s. Anm. 24 ff.
Anrechnung ohne Erfassung der Einkenfte: In zwei Fnllen lnßt das Gesetz
die Anrechnung von KapErtrSt. zu, obwohl die Dividenden stfrei und damit in
der Veranlagung nicht erfaßt sind.
E Nach § 3 Nr. 40 außer Ansatz bleibende Bez_ge (Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1
Halbs. 2 Fall 2): Nach Abschaffung des Anrechnungsverfahrens und Einfmhrung
des Halbeinkmnfteverfahrens ist nur die Hnlfte der in § 3 Nr. 40 genannten Be-
triebsvermqgensmehrungen oder Einnahmen stpfl. (s. auch Anm. 6);
E Nach § 8b Abs. 1 und 6 Satz 2 KStG außer Ansatz bleibende Bez_ge (Abs. 2 Satz 2
Nr. 2 Satz 1 Halbs. 2 Fall 3):
p § 8b Abs. 1 KStG stellt die Bezmge einer Kqrperschaft iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1,

2, 9 und 10 Buchst. a sowie Einnahmen aus der Vernußerung und der Abtre-
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tung von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprmchen iSd. § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 stfrei.

p § 8b Abs. 6 Satz 2 KStG lnßt die dort nnher bezeichneten Bezmge und Ge-
winne, die einem Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des qf-
fentlichen Rechts als mittelbar Beteiligtem zufließen, und damit in Zusam-
menhang stehende Gewinnminderungen stfrei. Dies soll nach Auffassung der
FinVerw. entsprechend fmr den Zufluß bei Kqrperschaften iSd. § 1 Abs. 1
Nr. 1, 4 und 5 KStG gelten (BMF v. 6. 8. 2002, DStR 2002, 1575).

Die Regelung des Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 2 ist zur Wahrung der Be-
steuerungssystematik erforderlich. Denn diese stfreien Einkmnfte unterliegen
gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 dem Abzug von KapErtrSt.
In einer weiteren, von der Rspr. entwickelten Fallgruppe kann es zu einer An-
rechnung von LSt. kommen, obwohl keine Einkmnfte in der Veranlagung erfaßt
werden; s. Anm. 23 „Abfmhrung nicht geschuldeter AbzugSt.“.
Keine Anrechnung von Abzugsteuer mit Abgeltungswirkung: Hat die Ab-
zugSt. Abgeltungswirkung, unterbleibt ihre Anrechnung; denn die zu Grunde
liegenden Einkmnfte werden bei der Veranlagung nicht erfaßt. Einen StAbzug
mit Abgeltungswirkung regeln
p § 37a Abs. 2 Satz 1 iVm. § 40 Abs. 3 fmr stpfl. Sachprnmien iSd. § 3 Nr. 38, fmr

die ein Unternehmen die pauschale ESt. erhebt;
p § 40 Abs. 3 Satz 3 fmr Lohneinkmnfte, fmr die die LSt. gem. §§ 40, 40 a und

40b pauschaliert worden ist. Die Pauschalierung muß tatsnchlich durchge-
fmhrt worden sein. Mit Rmcknahme des Pauschalierungsantrags entfnllt die
Abgeltungswirkung (BFH v. 19. 2. 2002 VI B 240/01, BFH/NV 2002, 784; v.
18. 1. 1991 VI B 140/89, BStBl. II, 309 mwN; BlVmich/Heuermann, § 40
Rn. 125; Trzaskalik in K/S/M, § 40 Rn. D 6); liegen die Pauschalierungsvor-
aussetzungen nicht vor, tritt die Abgeltungswirkungen nicht ein (BFH v.
13. 1. 1989 VI R 52/87, BFH/NV 1990, 490). In beiden Fnllen sind die Ein-
kmnfte bei der Veranlagung zu erfassen, die LSt. ist anzurechnen. Zur Netto-
lohnvereinbarung s. Anm. 24;

p § 50 Abs. 5 Satz 1 fmr Einkmnfte beschrnnkt Stpfl. aus nichtselbstnndiger Ar-
beit, Kapitalvermqgen und Vergmtungen gem. § 50a Abs. 1 und 4. Fmr den
vom FA angeordneten StAbzug nach § 50a Abs. 7 ist die Abgeltungswirkung
allerdings gem. § 50a Abs. 7 Satz 4 ausgeschlossen. Der sog. Sicherungseinbe-
halt hat nur Vorauszahlungscharakter. Ihm muß eine Veranlagung mit An-
rechnung der AbzugSt. gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 nachfolgen.
Auch § 46 Abs. 4 ordnet die Abgeltungswirkung der LSt. an. Doch kommt es in diesem
Fall nicht zu einer EStVeranlagung, so daß § 36 insgesamt nicht anwendbar ist
(Anm. 21).

Ausnahmen von der Abgeltungswirkung bei beschrfnkter Steuerpflicht:
Die AbzugSt. kqnnen dagegen anrechenbar sein, wenn und soweit Ausnahmen
von der Abgeltungswirkung zugelassen sind.
Fmr beschrnnkt Stpfl. enthnlt § 50 Abs. 5 Satz 2 solche Ausnahmeregelungen
hinsichtlich abzugspfl. Arbeitslqhne, Kapitalertrnge oder Vergmtungen iSd.
§ 50a. Fmr erweitert beschrnnkt Stpfl. mit Einkmnften, die der KapErtrSt. oder
der AbzugSt. gem. § 50a unterliegen, enthnlt § 2 Abs. 5 Satz 2 AStG eine weitere
Ausnahme von der Abgeltungswirkung des StAbzugs. Diese Norm verweist auf
§ 50 Abs. 5 Satz 2 (§ 2 Abs. 1 AStG).
Zusammenfassend ist die Durchbrechung der Abgeltungswirkung der AbzugSt.
bei beschrnnkter oder erweitert beschrnnkter Stpfl. wie folgt darzustellen:
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p LSt.: Anrechnung im Rahmen der Veranlagung gem. § 50 Abs. 5 Satz 2
Halbs. 2 Nr. 1 und der Antragsveranlagung gem. § 50 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2
Nr. 2,

p KapErtrSt.: Anrechnung im Rahmen der Veranlagung gem. § 50 Abs. 5 Satz 2
Halbs. 2 Nr. 1 und der Veranlagung gem. § 50 Abs. 5 Satz 2 Halbs 1, wenn
die KapErtrnge BE des inlnndischen Betriebs sind,

p AbzugSt. nach § 50a: Anrechnung im Rahmen der Veranlagung gem. § 50
Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 Nr. 1 und der Veranlagung gem. § 50 Abs. 5 Satz 2
Halbs 1, wenn die Vergmtungen BE des inlnndischen Betriebs sind. Diese
Voraussetzungen werden in dieser Fallgruppe wegen der Anforderungen der
§§ 12, 13 AO nur selten erfmllt sein. Eine weitgehende Gleichstellung mit
durch Verzicht auf die Abgeltungswirkung ist EU-rechtlich nicht geboten
(glAWaterkamp-Faupel, FR 1995, 771):

In allen mbrigen Fnllen verhindert die Abgeltungswirkung des StAbzugs gem.
§ 50 Abs. 5 Satz 1 eine Anrechnung.
Zeitpunkt der Erfassung: Die Steueranrechnung hat in jenem VZ zu erfolgen,
in welchem die mit dem StAbzug belasteten Einkmnfte erfaßt werden. Darauf,
ob dies zu Recht oder zu Unrecht erfolgt ist, kommt es nicht an (BFH v. 26. 11.
1997 I R 110/97, BFH/NV 1998, 581 mwN). Grundsntzlich ist auf den Zufluß
der erfaßten Einkmnfte gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 (s. dazu § 11 Anm. 15 ff.), bei bi-
lanzieller Erfassung auf den Realisationszeitpunkt iSd. § 4 Abs. 1, § 5 (§ 11
Abs. 1 Satz 4) abzustellen; s. im mbrigen Anm. 24 ff. Bei abweichendem Wj. gilt
§ 4 a Abs. 2. Danach ist zu unterscheiden:
p Bei Eink_nften aus Land- und Forstwirtschaft werden die Einkmnfte des Wj. nach

Maßgabe des Verteilungsschlmssels gem. § 4a Abs. 2 Nr. 1 den VZ zugeord-
net. Da dies zugleich den Zeitpunkt der Erfassung der Einkmnfte iSd. Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 1 bestimmt, ist die KapErtrSt. im gleichen Verhnltnis in den
jeweiligen VZ anrechenbar.

p Bei Gewerbetreibenden sind die Einkmnfte dem VZ zugeordnet, in dem das Wj.
endet. Im gleichen VZ sind die darauf entfallenden KapErtrSt. anzurechnen.

III. Keine Steuererstattung

Erstattung von Abzugsteuern: Die AbzugSt. sind nur anrechenbar, soweit
nicht ihre Erstattung beantragt oder durchgefmhrt worden ist. Die Erstattung
kann beantragt und durchgefmhrt werden
E nach dem EStG
p fmr die LSt. gem. § 42b Abs. 1 Satz 1,
p fmr die KapErtrSt. gem. §§ 44b oder § 44c fmr Kapitalertrnge iSd. § 38b

Abs. 3 KAGG iVm. § 39b KAGG (hierzu ausfmhrlich Graffe, DStZ 1988,
508 ff.),

p fmr die AbzugSt. des beschrnnkt Stpfl. gem. § 50d (vgl. Grams, BB 1997,
75 ff.),

E gem. § 37 Abs. 2 AO im Fall einer rechtsgrundlos erbrachten Zahlung. Zu be-
achten ist in diesem Zusammenhang, daß bereits die Anmeldung der AbzugSt.
einen formellen Rechtsgrund iSd. Norm schafft (s. Anm. 18).
Auf die Erl. zu diesen Vorschriften wird verwiesen.

§ 36 Anm. 21–22 Entstehung und Tilgung der ESt.
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Erstattungsantrag: Nach dem Gesetzeswortlaut genmgt zum Ausschluß der
Anrechnung bereits die Stellung eines Erstattungsantrags. Dieses Ergebnis ist je-
doch teleologisch dahin zu korrigieren, daß eine Anrechnung jedenfalls bei be-
standskrnftiger Ablehnung des Erstattungsantrags zu erfolgen hat (ebenso Bren-
ner in K/S/M, § 36 Rn. D 164; Conradi in L/B/P, § 36 Rn. 11). Denn Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 2 will lediglich einen doppelten Rmckfluß der AbzugSt.
an den Stpfl., nnmlich durch Anrechnung und Erstattung, verhindern. Der Er-
stattungsantrag muß tatsnchlich gestellt sein. Die bloße rechtliche Mqglichkeit,
innerhalb der Verjnhrungsfrist des § 228 noch die Erstattung der AbzugSt. zu
beantragen, hindert dagegen die Anrechnung nicht (glA Brenner in K/S/M,
§ 36 Rn. D 164; Scholtz in B/B, § 36 Rn. 21).
Durchfehrung der Erstattung: Die Anrechnung ist nach Durchfmhrung eines
Erstattungsverfahrens unabhnngig davon ausgeschlossen, ob dessen Vorausset-
zungen vorgelegen haben. Insbesondere ist vom ArbG zu Unrecht erstattete
LSt. nicht anrechenbar, wenn der Erstattungsbetrag dem ArbN zugeflossen ist
(BFH v. 28. 4. 1961 VI 301/90 U, BStBl. III, 372). Ohne Auszahlung des Erstat-
tungsbetrags kann unter den Voraussetzungen des § 42d Abs. 3 Satz 4, dh. ohne
Kenntnis des ArbN von diesem Sachverhalt (dazu im einzelnen Anm. 24 „Ver-
sagung der Anrechnung“) die Anrechnung erfolgen (Brenner in K/S/M, § 36
Rn. D 161).

IV. Bescheinigung des Steuerabzugs

Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2 macht die Anrechnung der durch StAbzug erhobenen
ESt. von der Vorlage der Bescheinigung nach § 45a Abs. 2 oder 3 abhnngig. Die
KapErtrStBescheinigung ist materiell-rechtliche Voraussetzung der StAnrech-
nung (BFH v. 26. 11. 1997 I R 110/97, BFH/NV 1998, 581; v. 19. 7. 1994 VIII
R 58/92, BStBl. II 1995, 362 zur Parallelvorschrift des Abs. 2 Nr. 3 Satz 4
Buchst. b betreffend die Vorlage der Bescheinigung mber die anrechenbare KSt.
gem. § 44 KStG, s. Anm. 54; aA Scholtz in B/B, § 36 Rn. 22). Die Bescheini-
gung muß den Stpfl. als Anrechnungsberechtigten (s. Anm. 24 ff.) ausweisen. Im
Fall des § 8b Abs. 6 Satz 2 KStG (s. Anm. 21) ist der Stpfl. dazu nicht in der
Lage. Gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 3 kann die Anrechnung aber durchgefmhrt
werden, wenn er die dem Glnubiger der KapErtr. ausgestellte Bescheinigung
nach § 45a Abs. 2 oder 3 vorlegt.
Fmr die LSt. und den StAbzug fmr beschrnnkt Stpfl. nach § 50 Abs. 5 Satz 2 be-
stehen dagegen keine besonderen Nachweiserfordernisse. Jedes Beweismittel ist
zugelassen (BFH v. 22. 9. 1978 VI R 221/75, BStBl. II 1979, 55). Der LStAbzug
wird regelmnßig durch die LStBescheinigung gem. § 41b nachgewiesen. Dieser
kommt aber keine der KapErtrStBescheinigung vergleichbare materiell-recht-
liche Bedeutung zu, sondern ist lediglich fmr den Stpfl. eine Nachweiserleichte-
rung. Das FA ist bei der Anrechnung daran nicht gebunden (BFH v. 19. 10.
2001 VI R 36/96, BFH/NV 2002, 340; v. 21. 1. 2000 VII B 205/99, BFH/NV
2000, 1080).
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V. Einzelfflle

1. Anrechnung der Lohnsteuer

Abfehrung nicht geschuldeter Lohnsteuer: Die Anrechnung eines StAb-
zugsbetrags hnngt nicht davon ab, ob die AbzugSt. tatsnchlich geschuldet wurde
und der Abfmhrende zum Abzug verpflichtet war. Sie findet vielmehr auch dann
statt, wenn die quellenbesteuerten Einkmnfte nicht sachlich stpfl. waren und die
AbzugSt. deshalb zu Unrecht abgefmhrt worden ist. Denn auch dann leistet der
Abfmhrende sowohl aus seiner eigenen Sicht als auch aus derjenigen des FA fmr
Rechnung des Stpfl.; die Zahlung stellt sich fmr den Leistenden wie fmr den
Empfnnger als Leistung des Stpfl. dar (BFH v. 29. 11. 2000 I R 102/99,
BStBl. II 2001, 195; v. 23. 5. 2000 VII R 3/00, BStBl. II, 581). Zwei Fallgruppen
sind zu unterscheiden:
E Die LSt. wird abgef_hrt, obwohl dem Stpfl. kein abzugpfl. Lohn zugeflossen ist. Nach
dem Korrespondenzprinzip (Anm. 21) hat eine Anrechnung dieser LSt. zu un-
terbleiben, da keine mit StAbzug belasteten Einkmnfte in der Veranlagung des
Stpfl. erfaßt werden. Der Abfmhrende hat einen Erstattungsanspruch gem. § 37
Abs. 2 AO, da der estl. Erstattungsanspruch nach Abs. 4 Satz 2 iVm. Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 Satz 1 insoweit nicht entstehen kann (zum Konkurrenzverhnltnis s.
Anm. 6).

BFH v. 17. 5. 2001 X B 69/00, BFH/NV 2001, 1521; v. 29. 11. 2000 I R 102/99,
BStBl. II 2001, 195; v. 23. 5. 2000 VII R 3/00, BStBl. II, 581; v. 15. 11. 1999 VII B
155/99, BFH/NV 2000, 547; Lutz, DStZ 2001, 471 f.; vgl. aber Hess. FG v. 8. 12.
1989, EFG 1990, 310, rkr.

E Die LSt. wird abgef_hrt, obwohl der Lohn zugeflossen, aber nicht sachlich stpfl. ist, sei es
wegen Wegfalls der unbeschrnnkten StPflicht, sei es wegen StFreiheit nach ei-
nem DBA. Nach der Rspr. des BFH entspricht es der Steuergerechtigkeit und
der materiell-rechtlich mqglichst zutreffenden Gesamtbelastung, im Rahmen
der ohnehin durchzufmhrenden Veranlagung die zu Unrecht einbehaltene LSt.
durch Anrechnung nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 zu erstatten. Das Korrespon-
denzprinzip werde nicht verletzt; die Einkmnfte seien in der Veranlagung erfaßt,
wenn das FA nach Prmfung der Rechtslage den stfreien Teil der Einkmnfte bei
der StFestsetzung bewußt außer Ansatz gelassen habe. Dies entspreche auch
dem Normzweck, da die Verhinderung einer doppelten Besteuerung der mit
AbzugSt. belasteten Einkmnfte auch durch Anrechnung mit dem Ziel der Erstat-
tung mberzahlter AbzugSt. wegen StFreiheit der Einkmnfte erreicht werde (BFH
v. 19. 12. 2000 VII R 69/99, BStBl. II 2001, 353; v. 23. 5. 2000 VII R 3/00,
BStBl. II, 581; v. 15. 11. 1999 VII B 155/99, BFH/NV 2000, 547).
E Stellungnahme: Die Rspr. mberzeugt im Ergebnis als Ausdruck materieller Steu-
ergerechtigkeit. Sieht man nur den Wortlaut des Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1, kann
sie zwar in der Begrmndung keine Zustimmung finden. Die Wahrung des Kor-
respondenzprinzips (Anm. 21) ist schwer einsehbar, da offenbar die nur „vir-
tuelle“ (Gosch, StBp. 2000, 375) Erfassung von Einkmnften zur Anrechnung
genmgen soll (krit. auch Kirchhof/Gosch II. § 36 Rn. 12; Gosch, StBp. 2000,
375;Wassermeyer, IStR 2000, 688). Eine systematisch verankerte Rechtfertigung
kann uE aber daraus hergeleitet werden, daß Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 iVm. Abs. 4
Satz 2 als allgemeine Erstattungsvorschrift fmr das EStG ausgelegt wird, die § 37
Abs. 2 AO in allen Fnllen verdrnngt, in denen eine Veranlagung durchzufmhren
ist (s. ausfmhrlich Anm. 3).

§ 36 Anm. 24 Entstehung und Tilgung der ESt.

24



HHR Lfg. 209 April 2003 Seibel

Anrechnungsberechtigte: Die Person des Anrechnungsberechtigten ergibt
sich aus § 38 Abs. 3 Satz 1. Danach wird die LSt. fmr Rechnung des ArbN als
dem StSchuldner (§ 38 Abs. 2 Satz 1) einbehalten. Anrechnungsberechtigt ist da-
mit der ArbN, dem der Lohnanspruch nach dem Arbeitsvertrag (§ 611 Abs. 1
BGB) zusteht. Wird LSt. einbehalten und abgefmhrt, obwohl kein Arbeitsvertrag
besteht, ist nur der Stpfl. anrechnungsberechtigt, zu dessen Gunsten die Einbe-
haltung und Abfmhrung erfolgte. Die LSt. kann nicht auf die ESt. des Abfmhren-
den angerechnet werden (BFH v. 17. 5. 2001 X B 69/00, BFH/NV 2001, 1521
mwN).
Fiktiv unbeschrfnkte Steuerpflicht: Verfmgt ein beschrnnkt Stpfl. nicht mber
wesentliche Auslandseinkmnfte, wird auf Antrag eine Veranlagung als (fiktiv) un-
beschrnnkt Stpfl. gem. § 1 Abs. 3 durchgefmhrt. Besonderheiten ergeben sich bei
der Anrechnung der LSt. nicht, da die inlnndischen Einkmnfte aus nichtselbstnn-
diger Arbeit in der Veranlagung erfaßt werden (vgl. § 1 Anm. 268). Zur Kap-
ErtrSt. s. Anm. 25. Stellt sich nachtrnglich heraus, daß die Voraussetzungen der
fiktiv unbeschrnnkten StPflicht nicht vorgelegen haben, ist die Veranlagung nach
§ 50 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 Nr. 1 durchzufmhren (dazu Anm. 21).
Lohnzahlungen durch Dritte: Zahlt ein Dritter, ohne selbst ArbG zu sein,
den Lohn an den ArbN aus, ist die LSt. aus der Sicht des ArbN erhoben
(Anm. 20), wenn der Zahlende die StAbzugsbetrnge vom Bruttoentgelt des
ArbN entsprechend den Eintragungen auf der LStKarte einbehalten hat. Der
Dritte handelt dann in Erfmllung der Lohnzahlungspflicht des ArbG; er ist ledig-
lich dessen Zahlstelle. Zahlung des Arbeitslohns und Einbehaltung der StAb-
zugsbetrnge sind dem ArbG zuzurechnen (BFH v. 1. 4. 1999 VII R 51/98,
BFH/NV 2000, 46). In allen Fnllen der Lohnzahlung durch Dritte ohne Ein-
schaltung des ArbG wird keine LSt. einbehalten, so daß ihre Anrechnung bereits
mangels Erhebung ausscheidet. Zum Ausschluß der Haftung des ArbG in die-
sen Fnllen s. BFH v. 24. 10. 1997 VI R 23/94, BStBl. II 1999, 323; § 42d
Anm. 64 mwN.
Nettolohnvereinbarung: obernimmt der ArbG auf Grund einer Nettolohn-
abrede die LSt. des ArbN, werden dessen Lohneinkmnfte bei der Veranlagung in
Hqhe des Nettolohns zuzmglich der darauf entfallenden, vom ArbG zu tragen-
den LSt. erfaßt. Zugleich wird diese hinzugerechnete LSt. – ggf. unabhnngig von
ihrer Abfmhrung durch den ArbG (s. Anm. 20 und unten „Versagung der An-
rechnung“) – gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 angerechnet.

BFH v. 10. 1. 1995 VII R 41/94, BFH/NV 1995, 779; v. 24. 2. 1988 I R 143/84,
BStBl. II, 819; v. 13. 11. 1987 VI R 4/84, BFH/NV 1988, 566; v. 26. 2. 1982 VI R
123/78, BStBl. II, 403; v. 16. 8. 1979 VI R 13/77, BStBl. II, 771; v. 10. 6. 1966 VI 261/
64, BStBl. III, 607; v. 19. 12. 1960 VI 92/60 U, BStBl. III 1961, 170).

Schftzung von Lohneinkenften: Werden die Besteuerungsgrundlagen gem.
§ 162 AO geschntzt und gehqren hierzu Einkmnfte iSd. § 19, kann auch eine dar-
auf entfallende einbehaltene LSt. geschntzt werden. Die Schntzung von der StEr-
hebung zuzurechnenden StAbzugsbetrngen kann nicht unmittelbar auf § 162
AO gestmtzt werden, da diese Norm auf die StFestsetzung anwendbar ist. Die
Schntzung der LSt. ist zur Wahrung des Verhnltnismnßigkeitsgrundsatzes unter
Beachtung aller schntzungsrelevanten Umstnnde geboten, wenn im Einzelfall
auf Grund tatsnchlicher Anhaltspunkten von einem LStEinbehalt des ArbG aus-
gegangen werden kann (BFH v. 21. 1. 2000 VII B 205/99, BFH/NV 2000,
1080; v. 29. 2. 1996 X B 303/95, BFH/NV 1996, 606). Ob § 162 AO entspre-
chend angewendet wird (s. Trzaskalik in HHSp., § 162 AO Rn. 5) oder die
Schntzung – uE mit den besseren Grmnden – auf § 88 Abs. 2 AO gestmtzt wird
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(so OFD Rostock v. 25. 11. 1998 S 0320 A-St 21a; OFD Dmsseldorf-Kqln-Mmn-
ster v. 6. 10. 1994, EStG-Karte § 36 Karte 3000; OFD Nmrnberg v. 1. 8. 1993,
DStR 1994, 99), ist im Ergebnis unerheblich. Die FinVerw. schntzt die LSt. re-
gelmnßig in einer solchen Hqhe, daß es nicht zu einer Erstattung kommt.
Eine knderung der Anrechnung nach Einreichung der StErklnrung setzt insbes.
voraus, daß der Schntzungsbescheid selbst noch nnderbar ist (s. Anm. 7). Wer-
den infolge der Schntzung die Einkmnfte bei der Veranlagung in geringerer Hqhe
erfaßt, als sie tatsnchlich erzielt worden sind, so ist die einbehaltene LSt. nur in-
soweit auf die EStSchuld anzurechnen, als sie mit den bei der Veranlagung ange-
setzten Einkmnften aus nichtselbstnndiger Arbeit der Hqhe nach korrespondiert
(BFH v. 10. 1. 1995 VII R 41/94, BFH/NV 1995, 799; s. auch Anm. 21).
Versagung der Anrechnung: Mit dem vorschriftsmnßigen Einbehalt der LSt.
durch den ArbG hat der Stpfl. grundsntzlich einen Anspruch auf Anrechnung
unabhnngig von ihrer Anmeldung und/oder Abfmhrung (Anm. 20). Der ArbN
ist, da er durch Duldung des Einbehalts das Seine getan hat, grundsntzlich
schutzwmrdig. Ist die LSt. zwar einbehalten, aber nicht angemeldet worden,
kommt es, wenn ihre Anrechnung versagt wird, zu einer doppelten Inanspruch-
nahme des Stpfl. Dies widerspricht dem Wertungssystem des Gesetzes, soweit
es nicht selbst den Interessenausgleich zwischen ArbG, ArbN und Fiskus zu La-
sten des ArbN regelt. Dieser Ausgleich erfolgt mber § 42d Abs. 3 Satz 4. Darf
der ArbN danach nicht in Anspruch genommen werden, knme die Versagung
der LStAnrechnung einer Umgehung dieser Norm gleich.
Die Versagung der Anrechnung ist aus diesem Grund von den Voraussetzungen
abhnngig zu machen, an die das Gesetz die Inanspruchnahme des ArbN im
Rahmen der Gesamtschuldnerschaft mit dem ArbG knmpft. Sie ist demnach zu-
lnssig, wenn
– der ArbG die LSt. nicht vorschriftsmnßig vom ArbLohn einbehalten hat
(§ 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 1),

– der ArbN weiß, daß der ArbG die einbehaltene LSt. nicht vorschriftsmnßig
angemeldet hat, und den Sachverhalt nicht unverzmglich dem FA mitgeteilt
hat (§ 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2).

Der nicht vorschriftsmnßige Einbehalt der LSt. durch den ArbG wirkt sich un-
mittelbar mber Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 auf die Hqhe des Anrechnungsbetrags
aus. Daher ist in diesem Zusammenhang fmr das Versagen der LStAnrechnung
allein der Tatbestand des § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 von Bedeutung (dazu im ein-
zelnen § 42d Anm. 142 ff.). Hat der ArbN also positive Kenntnis von der
Pflichtverletzung des ArbG (§ 41a) und meldet er diese nicht unverzmglich dem
FA, ist es nicht unbillig, die Anrechnung der einbehaltenen, aber nicht angemel-
deten und damit auch nicht abgefmhrten LSt. zu unterlassen.

HM, zum Ganzen vgl. nur BFH v. 1. 4. 1999 VII R 51/98, BFH/NV 1999, 46; v. 8. 11.
1985 VI R 238/80, BStBl. II 1986, 186; v. 18. 5. 1972 IV R 168/68, BStBl. II, 816; FG
Mmnster v. 17. 9. 1996 6 K 3698/95 E, juris-Dok. STRE967131870; v. 22. 6. 1995,
EFG 1996, 25, rkr.; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. D 81; ausfmhrlich VTllmeke, DB
1994, 1747 ff.

Nach § 42d Abs. 3 Satz 4 hat das FA eine Ermessensentscheidung mber die In-
anspruchnahme entweder des ArbG oder des ArbN zu treffen. Dies ist jedoch
nicht auf die Versagung der LStAnrechnung im Rahmen des Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
Satz 1 mbertragbar. Es liegt kein Haftungsfall, bezogen auf die Abfmhrungs-
pflicht des ArbG, vor. Der ArbN ist und bleibt gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 Schuld-
ner der LSt.

§ 36 Anm. 24 Entstehung und Tilgung der ESt.
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GlA § 42d Anm. 142; Hartz/Meessen/Wolf, ABC-Fmhrer Lohnsteuer, „Haftung fmr
Lohnsteuer“ B IV 1 aE; Schmidt/Drenseck XXI. § 42d Rn. 19; VTllmeke, DB 1994,
1751; ebenso BFH v. 21. 2. 1992 VI R 141/88, BStBl. II, 565 zum Nachforderungsbe-
scheid gegen den ArbN; aA FG Mmnster v. 22. 6. 1995, EFG 1996, 25, rkr.; Heuer-
mann, DB 1994, 2412; Trzaskalik in K/S/M, § 42d Rn. D 8; Schick, BB 1983, 1042.

Seine Inanspruchnahme im der Veranlagung unmittelbar nachfolgenden An-
rechnungsverfahren ist durch das Legalitntsprinzip (§ 85 AO) gefordert. Daran
nndert die Anwendung der in § 42d Abs. 3 Satz 4 – einer Haftungsnorm – zum
Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Wertung auf Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
Satz 1 – eine Norm der StErhebung – nichts (BFH v. 13. 1. 1989 VI R 153/85,
BStBl. II, 447; v. 17. 5. 1985 VI R 137/82, BStBl. II, 660; aA VTllmeke, DB
1994, 1747 f.). Mangels Ausmbung einer Ermessensentscheidung kann der
Anrechnungsverfmgung keine konstitutive Wirkung beigelegt werden (Anm. 7;
aA – folgerichtig – VTllmeke, DB 1994, 1750). Zum Zusammenhang zwischen
der LStAnrechnung und der Abwicklung der Inanspruchnahme des ArbN als
StSchuldner gem. § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 gelten die Ausfmhrungen zur Kap-
ErtrSt. (Anm. 25) entsprechend.
Werden die Voraussetzungen, unter denen die Anrechnung der LSt. hntte ver-
sagt werden kqnnen, erst nach Bestandskraft der EStVeranlagung festgestellt
und fehlt es an einer knderungsbefugnis gem. §§ 164, 165, 172 ff. AO, muß eine
knderung der Anrechnungsverfmgung unterbleiben. Steht die Bestandskraft ei-
nem Nachforderungsbescheid nach § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 entgegen (dazu
zutr. BFH v. 9. 10. 1992 VI R 47/91, BStBl. II 1993, 169; v. 13. 1. 1989 VI R
153/85, BStBl. II, 447 mwN), darf auch die Anrechnung der LSt. nicht nach-
trnglich versagt werden.
Zeitpunkt der Anrechnung: Grundsntzlich erfolgt die Anrechnung der LSt. in
dem VZ, in dem der Arbeitslohn zugeflossen ist. Maßgeblich ist § 38a Abs. 1
Satz 2 und 3, der der allgemeinen Zuflußregel des § 11 Abs. 1 Satz 1 vorgeht
(§ 11 Abs. 1 Satz 3); s. § 11 Anm. 88 ff. und § 38a Anm. 21 ff.

2. Anrechnung der Kapitalertragsteuer

Abfehrung nicht geschuldeter Kapitalertragsteuer: Wird KapErtrSt. abge-
fmhrt, obwohl sie materiell nicht geschuldet ist, sind die zur LSt. entwickelten
Grundsntze (Anm. 24) sinngemnß anzuwenden. Eine solche Fallgestaltung
dmrfte aber kaum praktisch werden.
Anrechnungsberechtigte: Die Person des Anrechnungsberechtigten ergibt
sich aus § 44 Abs. 1 Satz 3. Danach wird die KapErtrSt. fmr Rechnung des Glnu-
bigers der KapErtrnge als dem StSchuldner (§ 44 Abs. 1 Satz 1) einbehalten. An-
rechnungsberechtigt ist folglich, wem die KapErtrnge zustehen. Ihm ist auch die
StBescheinigung nach § 45a Abs. 2 oder 3 (s. Anm. 23) zu erteilen. Maßgeblich
ist bei dieser Beurteilung nicht, wer zivilrechtlich Inhaber der ertragbringenden
Forderung ist, sondern wem die Ertrnge auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 1 stl. zu-
zurechnen sind, wer also die rechtliche und tatsnchliche Macht hat, das KapVer-
mqgen entgeltlich auf Zeit zu mberlassen.

BFH v. 29. 3. 2001 IV R 71/99, BFH/NV 2001, 1251; v. 22. 8. 1990 I R 69/89,
BStBl. II 1991, 38; v. 29. 11. 1982 GrS 1/81, BStBl. II 1983, 272; Brenner in K/S/M,
§ 36 Rn. 140c; Schmidt/Heinicke XXI. § 20 Rn. 21.

Dies ergibt sich auch aus der Sonderregelung des § 20 Abs. 2 a Satz 1 iVm. § 39
AO und Satz 3. Zessionar (§ 398 BGB) und Nießbraucher (§ 1068 BGB) kqn-
nen anrechnungsberechtigt sein, wenn ihnen die Ertrnge in vorstehendem Sinn
zugerechnet werden kqnnen. Liegt also zB, wie hnufig, nur ein Nießbrauch am
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Gewinn(anteil) vor, verbleibt es bei der Zuordnung der Ertrnge zum Inhaber
des Stammrechts. Gehqrt eine Forderung zum Gesamthandsvermqgen einer
PersGes., sind die Ertrnge nach hM in der PersGes. netto, dh. ohne AbzugSt. ge-
winnwirksam zu erfassen und estl. gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 den Gesell-
schaftern zuzurechnen. Diese sind nach dem Gewinnverteilungsschlmssel an-
rechnungsberechtigt; die Erfassung der KapErtrSt. erfolgt in ihrem SonderBV.
Zur gesonderten Feststellung der AbzugSt. s. Anm. 7.

BFH v. 22. 11. 1995 I R 185/94, BStBl. II 1996, 360; v. 22. 11. 1995 I R 114/94,
BStBl. II 1996, 531; BGH v. 30. 1. 1995 II ZR 42/94, NJW 1995, 1088 = DStR 1995,
574; Ley, DStR 1995, 1122; dies., DStR 1996, 817; Schmidt/Heinicke XXI. § 20
Rn. 212 mwN auch zur aA.

Fiktiv unbeschrfnkte Steuerpflicht: Beantragt ein beschrnnkt Stpfl. eine Ver-
anlagung als (fiktiv) unbeschrnnkt Stpfl. gem. § 1 Abs. 3 (s. Anm. 24), gelten die
inlnndischen Einkmnfte gem. § 1 Abs. 3 Satz 3 (§ 1 Anm. 278 ff.) als nicht der
deutschen ESt. unterliegend, soweit nach dem jeweils maßgeblichen DBA mit
dem Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht an der Quelle fmr die BRD be-
schrnnkt ist. Dies gilt gem. Art. 10 und 11 OECD-MA, die regelmnßig in die
DBA der BRD mbernommen sind, fmr Dividenden und Zinsen. Insoweit hat
auch die Anrechnung der KapErtrSt. zu unterbleiben.

GlA Brenner in K/S/M, § 36 Rn. D 110; zur Auslegung des § 1 Abs. 3 und § 32b
Abs. 1 Nr. 3 ausfmhrlich FG Kqln v. 27. 6. 2001, EFG 2001, 1288, Rev. I R 67/01; zum
Progressionsvorbehalt gem. § 32b s. auch Anm. 21; s. auch Waterkamp-Faupel, FR
1995, 769.

Stellt sich nachtrnglich heraus, daß die Voraussetzungen der fiktiv unbeschrnnk-
ten StPflicht nicht vorgelegen haben, ist die Veranlagung nach § 50 Abs. 5 Satz 2
Halbs. 2 Nr. 1 durchzufmhren (dazu Anm. 21).
Schftzung von Kapitaleinkenften: Werden Kapitaleinkmnfte gem. § 162 AO
geschntzt, darf – anders als bei der LSt. (Anm. 24) – keine anrechenbare Ka-
pErtrSt. bermcksichtigt werden (BFH v. 21. 1. 2000 VII B 205/99, BFH/NV
2000, 1080). Dies folgt aus der Notwendigkeit, gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 2
eine StBescheinigung nach § 45a Abs. 2 oder 3 vorlegen zu mmssen (s.
Anm. 23).
Versagung der Anrechnung: Zwischen der Einbehaltung und Abfmhrung der
KapErtrSt. und der Einbehaltung und Anmeldung der LSt. bestehen keine We-
sensunterschiede. Daher kann zum Grundsntzlichen auf Anm. 24 verwiesen
werden. Fmr die Anrechnung der KapErtrSt. bedeutet diese Auffassung, daß die
Versagung der Anrechnung nicht unbillig ist, wenn die Voraussetzungen des
§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 erfmllt sind. Die Norm regelt die Inanspruchnahme des
Glnubigers der KapErtrnge parallel zu § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2. Die Anrech-
nung kann demnach nur versagt werden, wenn der Glnubiger die Verletzung der
Abfmhrungspflicht durch den Schuldner oder die die KapErtrnge auszahlende
Stelle (§ 44 Abs. 1 Satz 5) positiv kannte und dies dem FA nicht unverzmglich
mitteilte. Auch insoweit liegt eine gebundene, keine Ermessensentscheidung vor
(glA Graffe, DStZ 1988, 507; Schmidt/Weber-Grellet XXI. § 44 Rn. 10; s.
auch Brenner in K/S/M, § 36 Rn. D 83).
Der BFH ist im Urt. v. 23. 4. 1996 VIII R 30/93, BFHE 181, 7 = DStZ 1997,
122 (II. 1. b. aa der Grmnde) dieser Auffassung entgegen getreten. Zwar verweist
der Senat ausdrmcklich auf die Parallelitnt zu § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 2, verwirft
sie aber letztlich gegen die – umfangreich dokumentierte – hM. Selbst bei Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 soll danach die Anrech-
nung gem. Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 erfolgen mmssen. Dem kann nicht zuge-
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stimmt werden. Es sind keine Grmnde ersichtlich, die eine Abweichung von der
mit der hM hier vertretenen Systematik nur fmr die KapErtrSt. rechtfertigen
kqnnten (krit. auch Brenner in K/S/M, § 36 Rn. D 83). Insbesondere besteht
kein Zusammenhang des Zuflußproblems mit der Frage, ob letztlich die An-
rechnung durchzufmhren ist. Fmr den maßgeblichen VZ ist auf Grund des Ein-
behalts ein Anrechnungsanspruch des Stpfl. entstanden, der den Zufluß der
Kapitalertrnge in Hqhe der KapErtrSt. im VZ rechtfertigt. Mit der Begrmndung
des Anrechnungsanspruchs zu Gunsten des Stpfl. gegen das FA ist die Kap-
ErtrSt. zugeflossen (zur LSt., aber instruktiv und auf die KapErtrSt. mbertragbar
BFH v. 29. 11. 2000 I R 102/99, BStBl. II 2001, 195). Diesem Anspruch steht
aber der spntestens in der die Veranlagung begleitenden Anrechnungsverfmgung
geltend zu machende Anspruch des FA gegen den Stpfl. nach § 44 Abs. 4 Satz 2
Nr. 2 gegenmber. Mit der Versagung der Anrechnung erfolgt – quasi gedanklich
innerhalb einer „juristischen Sekunde“ – einerseits die Anrechnung der Kap-
ErtrSt., andererseits in gleicher Hqhe die Inanspruchnahme des Stpfl. als Glnu-
biger der KapErtrnge nach § 44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2. Damit ist der Anrechnungs-
anspruch erfmllt, die KapErtrSt. dem Stpfl. betragsmnßig endgmltig zugeflossen.
Zugleich ist der letzte Akt des Anmeldungsverfahrens, die Erhebung der Kap-
ErtrSt. abgewickelt. Diese Auffassung gilt uE in gleicher Weise fmr die anderen
AbzugSt.
Zeitpunkt der Anrechnung: Grundsntzlich erfolgt die Anrechnung der Kap-
ErtrSt. in dem VZ, in dem der Kapitalertrag zugeflossen ist. Hierfmr gelten je
nach Art der Einkmnfteermittlung die bilanziellen Grundsntze der § 4 Abs. 1, § 5
oder die Zuflußgrundsntze des § 11 Abs. 1 Satz 1, ggf. iVm. § 4 Abs. 3. Auch
die neuere Rspr. zur sog. phasengleichen Aktivierung von Gewinnansprmchen
(BFH v. 7. 8. 2000 GrS 2/99, BStBl. II, 632) ist zu beachten. Ist die KapErtrSt.
gesondert (und einheitlich) festgestellt worden (s. Anm. 7), bindet der Feststel-
lungsbescheid das WohnsitzFA auch hinsichtlich des VZ, in dem die Anrech-
nung zu erfolgen hat. Zum abweichenden Wj. s. Anm. 21.

3. Anrechnung der Abzugsteuer fer beschrfnkt Steuerpflichtige

Abfehrung nicht geschuldeter Abzugsteuer: Wird AbzugSt. gem. § 50a ab-
gefmhrt, obwohl sie materiell nicht geschuldet ist, sind die zur LSt. dargestellten
Grundsntze (Anm. 24) sinngemnß anzuwenden.
Anrechnungsberechtigte: Die Person des Anrechnungsberechtigten ergibt
sich aus § 50a Abs. 5 Satz 2, fmr den Sicherungseinbehalt gem. § 50a Abs. 7 mber
dessen Satz 3. Danach wird der StAbzug fmr Rechnung des beschrnnkt stpfl.
Glnubigers, dem StSchuldner, vorgenommen. Anrechnungsberechtigt ist dem-
nach, wem zivilrechtlich die Vergmtung iSd. § 50a zusteht.
Fiktiv unbeschrfnkte Steuerpflichtige: Beantragt ein beschrnnkt Stpfl. eine
Veranlagung als (fiktiv) unbeschrnnkt Stpfl. gem. § 1 Abs. 3 (s. Anm. 24), ist
gem. § 1 Abs. 3 Satz 5 gleichwohl der StAbzug nach § 50a vorzunehmen. Im
mbrigen s. Anm. 24 und 25. Stellt sich nachtrnglich heraus, daß die Voraussetzun-
gen der fiktiv unbeschrnnkten StPflicht nicht vorgelegen haben, ist die Veranla-
gung nach § 50 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 Nr. 1 durchzufmhren (dazu Anm. 21).
Schftzung von Vergetungen: Werden Vergmtungen iSd. § 50a gem. § 162 AO
geschntzt, gelten die zur LSt. dargestellten Grundsntze (Anm. 24) entsprechend.
Allerdings ist hier besonders sorgfnltig zu prmfen, ob im Einzelfall die tatsnch-
lichen Anhaltspunkte die Annahme eines Einbehalts der AbzugSt. durch den
Vergmtungsschuldner rechtfertigen.
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Versagung der Anrechnung: Zwischen der Einbehaltung und Abfmhrung der
AbzugSt. gem. § 50a und der Einbehaltung und Anmeldung der LSt. bestehen
keine Wesensunterschiede; s. daher zum Grundsntzlichen Anm. 24. Zum Zu-
sammenhang zwischen der Anrechnung einerseits und der Inanspruchnahme
des Vergmtungsglnubigers gem. § 50a Abs. 5 Satz 6 Nr. 2 andererseits gelten die
Ausfmhrungen zur KapErtrSt. (Anm. 25) entsprechend.
Fmr die Anrechnung der AbzugSt. gem. § 50a bedeutet diese Auffassung, daß
die Versagung der Anrechnung nicht unbillig ist, wenn die Voraussetzungen des
§ 50a Abs. 5 Satz 6 Nr. 2 erfmllt sind (ebenso Grams, BB 1997, 76). Die Norm
regelt die Inanspruchnahme des beschrnnkt Stpfl. parallel zu § 42d Abs. 3 Satz 4
Nr. 2. Die Anrechnung kann demnach nur versagt werden, wenn der beschrnnkt
Stpfl. die Verletzung der Abfmhrungspflicht durch den Vergmtungsschuldner
(§ 50a Abs. 5 Satz 3) positiv kannte und dies dem FA nicht unverzmglich mit-
teilte. Dies gilt auch fmr die Anrechnung des Sicherungseinbehalts gem. § 50a
Abs. 7 Satz 3 iVm. Abs. 5 Satz 3.
Zeitpunkt der Anrechnung: Grundsntzlich erfolgt die Anrechnung der Ab-
zugSt. in dem VZ, in dem die Vergmtung zugeflossen ist. Soweit zur Veranlagung
die Erfassung der Einnahmen als BE eines inlnndischen Betriebs notwendig ist,
gelten die maßgeblichen Gewinnermittlungsvorschriften. S. Anm. 21, dort auch
zum abweichenden Wj.

Einstweilen frei.

E. Anrechnung der Khrperschaftsteuer (Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 aF)

I. Allgemeine Erlfuterungen zu Abs. 2 Nr. 3

Schrifttum: Marks, Zu den Auswirkungen der Kqrperschaftsteuerreform auf die Rech-
nungslegung, WPg. 1977, 197; Scholtz, Das Anrechnungsverfahren bei Investmentgesell-
schaften, FR 1977, 105; Schoor, Unterschiedliche Bewertung verdeckter Gewinnaus-
schmttungen und Anrechnungsverfahren, StBp. 1981, 184; Simon, Der Anspruch auf
Kqrperschaftsteueranrechnung bei Anteilen im Betriebsvermqgen, BB 1981, 133; Heibel,
Die Ausschmttung von Auslandseinkmnften, DB 1984, 2060; Leisner, Kein Anrechnungs-
verfahren fmr Steuerbefreite?, StuW 1984, 244; Meilicke, Inwieweit kqnnen Verluste aus
Genußscheinen steuerlich geltend gemacht werden?, BB 1989, 465; Wassermeyer, Rund
um die Anrechnung der Kqrperschaftsteuer, GmbHR 1989, 423; Widmann, Kqrper-
schaftsteuer-Anrechnung und Verfahrensrecht, FR 1989, 224; DTtsch, Standortsiche-
rungsgesetz: Auseinanderfallen von Stammrecht und Dividendenschein – Dividenden-
Stripping, DB 1993, 1842; Bippus, Dividenden-Stripping, RIW 1994, 945; DTtsch,
Solidaritntszuschlag zur Kqrperschaftsteuer ab 1995, GmbHR 1994, 592; Grefe, Neurege-
lungen des Anrechnungsverfahrens durch das Standortsicherungsgesetz und deren Aus-
wirkungen auf Finanzierungsentscheidungen, DStR 1994, 440; Krawitz, Aktuelle knde-
rungen der einkommensteuerlichen Behandlung des sog. Dividenden-Strippings, DStR
1994, 881; Winter, Bezmge des Gesellschafters aus dem EK 04, GmbHR 1994, 867; Ley,
Die bilanzielle Behandlung von Kqrperschaftsteuer- und Kapitalertragsteueranrechnungs-
ansprmchen bei Personengesellschaften, DStR 1995, 1122; Mielke, Vollausschmttung und
Ausschmttungsbemessung unter Bermcksichtigung des Solidaritntszuschlages, DStR 1995,
386; MVller, Das „Schumacker“-Urteil des EuGH und seine Auswirkungen auf die be-
schrnnkte Steuerpflicht, DStR 1995, 585; Greif/Reinhardt, Der Ausweis der Kqrper-
schaftsteuervergmtung nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG im Jahreabschluß, DB 1996, 2237;
Jorde, Dividendenertrnge in Rechnungslegung und Gesellschaftsvertrag von Personenge-
sellschaften, DB 1996, 233; Ley, Buchfmhrungspraxis: Erfassung von Kqrperschaftsteuer-
Anrechnungsansprmchen bei Personengesellschaften, DStR 1996, 817; Merkert, Das
deutsche Kqrperschaftsteuersystem muß seine nationalen Fesseln sprengen, Festschrift
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Hans Flick, Kqln 1997; Wuttke, Verdeckte Gewinnausschmttung – Bilanz – Bestands-
kraft, DStR 1996, 485; Sorgenfrei, „Bilaterales Dividenden-Stripping“ und Kapitalver-
kehrsfreiheit, IStR 1997, 705, 738.

1. gberblick

Die Vorschrift hat eine zentrale Funktion innerhalb des KStAnrechnungsverfah-
rens. Sie regelt die Anrechnung der auf ausgeschmtteten Gewinnen lastenden
KSt. auf die ESt. oder KSt. des Anteilseigners. Mit dieser Anrechnung wird die
Doppelbelastung der Gewinnausschmttungen inlnnd. Kqrperschaften beseitigt
und die Ertragsteuerbelastung an die individuellen Verhnltnisse der verschiede-
nen Anteilseigner herangefmhrt. Nach den Sntzen 1 und 2 wird die auf Kapital-
ertrngen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
Buchst. a lastende KSt. iHv. 3/7 der Einnahmen angerechnet. Nach Satz 3 er-
folgt diese Anrechnung grds. unabhnngig von der Entrichtung der KSt. Satz 4
beinhaltet einen abschließenden Katalog von Tatbestandsmerkmalen, von denen
jedes einzelne einer Anrechnung entgegensteht.

2. Rechtsentwicklung und zeitliche Anwendung

Die Vorschrift wurde durch das KStRG v. 31. 8. 1976 (BGBl. I, 2597; BStBl. I,
445) anlnßlich der Einfmhrung des KStAnrechnungsverfahrens in das EStG ein-
gefmgt und hat in der Vergangenheit insbes. in der Zusammensetzung des Aus-
schlußkatalogs in Satz 4 verschiedene knderungen bzw. Ergnnzungen erfahren.
Durch das StSenkG v. 23. 10. 2000 (BGBl. I, 1433; BStBl. I, 1428) wurde das
KStAnrechnungsverfahren abgeschafft und das Halbeinkmnfteverfahren auf Ge-
winnausschmttungen eingefmhrt. § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ist mit dieser Umstel-
lung entbehrlich geworden und wurde ersatzlos aufgehoben. Das Halbeinkmnf-
teverfahren ist auf Ausschmttungen inlnnd. KapGes. grds. ab dem VZ 2002
anzuwenden (§ 52 Abs. 1 Satz 1): Entsprechend ist auf Ausschmttungen lastende
KSt. grds. letztmalig bei der Veranlagung der Anteilseigner zur ESt. bzw. KSt.
2001 gem. § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 anzurechnen (§ 52 Abs. 50b).

II. Anrechnung von Khrperschaftsteuer bei Einnahmen
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 (Satz 1)

1. Khrperschaftsteuer

Nur die in Art. 106 GG als Gemeinschaftsteuer bezeichnete inlnnd. KSt. ist an-
rechenbar. Andere von Kqrperschaften entrichteten Abgaben an inlnnd. und
auslnnd. Steuerglnubiger sind von der Anrechnung ausgeschlossen. Fmr den Soli-
daritntszuschlag besteht ein eigenstnndiges vereinfachtes Anrechnungsverfahren
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 SolZG).

2. Ausschettende Khrperschaft

a) Begriff

Abs. 2 Nr. 3 nennt als Voraussetzung fmr die Anrechnung lediglich, daß es sich
um die KSt. einer unbeschr. stpfl. Kqrperschaft oder Personenvereinigung han-
deln muß. Die Begriffe „Kqrperschaft“ und „Personenvereinigung“ werden in
dieser Vorschrift nicht nnher erlnutert. Eine eindeutige Abgrenzung dieser Ge-
bilde ergibt sich aber dadurch, daß die Anrechnung als weitere Voraussetzung
das Vorliegen bestimmter Einnahmen iSd. § 20 fordert.
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b) Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

Nur die auf Ausschmttungen von KapGes. und Genossenschaften lastende KSt.
ist anrechenbar. Dies folgt aus der Bindung an den Bezug von Einnahmen nach
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a. KapGes.
in diesem Sinne sind AG und GmbH. Die in § 20 Abs. 1 Nr. 1 genannten berg-
bautreibenden Vereinigungen sind durch das Bundesberggesetz v. 13. 8. 1980
(BGBl. I, 1310) aufgelqst worden, soweit sie am 1. 1. 1982 noch nicht in Kap-
Ges. umgewandelt waren.

c) Andere Khrperschaften und Personenvereinigungen

Ausschmttungen anderer Kqrperschaften und Personenvereinigungen iSd. § 1
Abs. 1 Nr. 3–6 KStG (Versicherungsvereine a. G., sonstige juristische Personen
des privaten Rechts, nicht rechtsfnhige Vereine, Anstalten, Stiftungen, andere
Zweckvermqgen des privaten Rechts, nach BFH v. 11. 2. 1987 I R 43/83
[BStBl. II, 643] Betriebe gewerblicher Art) berechtigen grundsntzlich nicht zur
Anrechnung von KSt. Ausschmttungen wirtschaftlicher Vereine, insb. von Real-
gemeinden an deren Mitglieder, fallen nach BFH v. 14. 2. 1984 VIII R 126/82
(BStBl. II, 580 mwN) dann unter § 20 Abs. 1 Nr. 1, wenn den Mitgliedern einer
kapitalmnßigen Beteiligung gleichkommende Mitgliedschaftsrechte zustehen
(BFH v. 23. 9. 1970 I R 22/67, BStBl. II 1971, 47; v. 11. 2. 1987 I R 43/83,
BStBl. II, 643; v. 8. 2. 1995 I R 73/94, BStBl. II, 552). Der BFH geht damit da-
von aus, daß § 20 Abs. 1 Nr. 1 eine abschließende Aufznhlung ausschmttender
Kqrperschaften iSd. § 36 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 enthnlt. Dies erscheint sachgerecht,
da die Anrechnung von KSt. beim Anteilseigner bzw. Mitglied nur dann mqglich
ist, wenn die Kqrperschaft ihrerseits auf der Basis einer Steuerbilanz und des
ausgewiesenen Eigenkapitals eine Gliederungsrechnung erstellt. Bei den sonsti-
gen juristischen Personen des privaten Rechts wird diese Voraussetzung regel-
mnßig nicht erfmllt sein.

d) Unbeschrfnkte Steuerpflicht der ausschettenden Khrperschaft

Sitz oder Geschfftsleitung: Die KSt. kann nur angerechnet werden, wenn die
ausschmttende Kqrperschaft oder Personenvereinigung der unbeschr. StPflicht
unterliegt. Diese setzt voraus, daß sie ihren Sitz (§ 11 AO) oder die Geschnftslei-
tung (§ 10 AO) im Inland hat (§ 1 Abs. 1 Satz 1 KStG). Kqrperschaften und
Personenvereinigungen ohne Sitz oder Geschnftsleitung im Inland mmssen fmr
Ausschmttungen keine Ausschmttungsbelastung herstellen und sind konsequen-
terweise auch nicht in das KStAnrechnungsverfahren einbezogen worden (§ 27
Abs. 1 KStG).
Beschrfnkte Steuerpflicht der ausschettenden Khrperschaft: Die von einer
beschr. stpfl. Kqrperschaft entrichtete KSt. kann nicht nach Abs. 2 Nr. 3 auf die
deutsche ESt. des unbeschr. estpfl. Anteilseigners angerechnet werden. Dies gilt
ebenso, wenn die beschr. stpfl. Kqrperschaft Gewinne ausschmttet, die aus der
Beteiligung an einer unbeschr. stpfl. Gesellschaft (Tochtergesellschaft) herrmh-
ren und mit inlnnd. KSt. belastet sind. Die Dividenden dieser inlnnd. Tochterge-
sellschaft unterliegen im Inland zwar der Ausschmttungsbelastung von 30 vH, je-
doch mmnden sie in das Ergebnis der auslnnd. Gesellschaft ein und werden im
Fall einer Weiterausschmttung in eine Ausschmttung der auslnnd. Kqrperschaft
umqualifiziert. Die auf diesem Gewinn der Tochtergesellschaft lastende KSt.
wird somit definitiv, da sie weder von der beschr. stpfl. auslnnd. Kqrperschaft
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(§ 50 Abs. 1 Nr. 2 KStG) noch von einem evtl. inlnnd. Anteilseigner an dersel-
ben angerechnet werden kann.
Das gleiche gilt im Ergebnis, wenn die ausschmttende auslnnd. Kqrperschaft die
Dividenden der inlnnd. Beteiligung bzw. Tochtergesellschaft mber eine inlnnd.
Betriebsstntte bezieht. Bei der Veranlagung zur beschr. StPflicht mit den Ein-
kmnften aus dieser Betriebsstntte (§§ 2 Nr. 1, 8 Abs. 1 KStG, § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2
Buchst. a und 3 EStG) kann die auslnnd. Kqrperschaft die auf den Dividenden
lastende KSt. anrechnen (§§ 50, 51 KStG). Allerdings entfnllt diese Anrechnung,
soweit die im Inland erwirtschafteten Gewinne an unbeschr. stpfl. Anteilseigner
ausgeschmttet werden.

3. Zur Anrechnung berechtigende Kapitalertrfge

a) Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1

Gewinnanteile (Dividenden) und Ausbeuten (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
Alt. 1): Zu den darunter fallenden Einnahmen s. § 20 Anm. 150–163.
Sonstige Bezege, mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlhs
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Alt. 2):
Darunter fallen typischerweise die von einer KapGes. ausgegebenen Genuß-
rechte. Der Unterschied zu Anteilsrechten besteht darin, daß sie lediglich Glnu-
bigerrechte auf schuldrechtlicher Grundlage darstellen und keine Mitverwal-
tungs-, sondern lediglich Vermqgensrechte gewnhren, vgl. § 20 Anm. 165. Die
Regelung ist mit dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG abgestimmt, wonach
Ausschmttungen auf derartige Genußrechte das kstpfl. Einkommen nicht min-
dern. Berechtigt das Genußrecht nicht zum Bezug eines Anteils am Gewinn und
am Liquidationserlqs, sind die Zahlungen bei der KapGes. als Betriebausgaben
abziehbar und unterliegen somit nicht der KSt.; entsprechend ist der Inhaber
des Genußscheins nicht anrechnungsberechtigt. Zahlungen auf Genußrechte,
die zwar ein Recht auf Beteiligung am laufenden Gewinn, nicht aber am Liqui-
dationserlqs einrnumen, mindern nach Auffassung des BFH das zu versteuernde
Einkommen der KapGes. (BFH v. 19. 1. 1994 I R 67/92, BStBl. II 1996, 77).
Die FinVerw. wendet dieses Urteil nicht an (BMF v. 27. 12. 1995, BStBl. I 1996,
49; str., vgl. Brenner in K/S/M, § 36 Rn. E 43).
Verdeckte Gewinnausschettungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2): Die Vor-
schrift wurde durch das StReformG 1990 v. 25. 7. 1988 (BGBl. I, 1093; BStBl. I,
224) eingefmgt und hat lediglich klarstellenden Charakter. Bereits zuvor hatte die
Rspr. beim Anteilseigner hinzuzurechnende verdeckte Gewinnausschmttungen
von KapGes., GmbH und Genossenschaften als Kapitalertrnge iSv. § 20 Abs. 1
Nr. 1 behandelt (BFH v. 18. 11. 1980 VIII R 8/78, BStBl. II 1981, 261); vgl.
§ 20 Anm. 230 ff.
Reckzahlung von Einlagen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3): Zum Begriff s. § 20
Anm. 310–316.
Einnahmen aus der Rmckgewnhr von EK 04 = verwendbares Eigenkapital gem.
§ 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG gehqren nicht zu den stpfl. Einnahmen des § 20 Abs. 1
Nr. 1 und kqnnen somit auch nicht zur Anrechnung von KSt. berechtigen. Un-
ter diese Ausnahmeregelung fallen Einlagen, die das Eigenkapital der KapGes.
ab Einfmhrung des Anrechnungsverfahrens = nach dem 31. 12. 1976 erhqht ha-
ben. Rechtlicher Hintergrund dieser Regelung ist, daß derartige Vermqgensmeh-
rungen bei der KapGes. gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG iVm. § 8 Abs. 1 KStG we-
der den Gewinn noch das stpfl. Einkommen erhqht haben. Konsequenterweise
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fmhrt die Rmckgewnhr beim Anteilseigner nicht zu stpfl. Einnahmen und ist auf
der Ebene der KapGes. nach § 40 Nr. 2 KStG keine Ausschmttungsbelastung
herzustellen (BFH v. 7. 11. 1990 I R 68/88, BStBl. II 1991, 177).
Vor der Einfmhrung des Anrechnungsverfahrens bis 31. 12. 1976 der KapGes.
zugefmhrte Einlagen werden in der Gliederung dem EK 03 zugeordnet (§ 30
Abs. 2 Nr. 3 KStG). Bei Rmckzahlung dieser sog. Alteinlagen muß die Ausschmt-
tungsbelastung hergestellt und beim Anteilseigner unter Anrechnung der KSt.
ein Kapitalertrag versteuert werden.
Bei der Rmckgewnhr von Einlagen ist die Verwendungsfiktion des § 28 Abs. 3
KStG zu beachten. Weisen somit nach der Verwendungsfiktion vorgehende Tei-
le des verwendbaren Eigenkapitals positive Salden aus, gelten diese selbst dann
als vorrangig verwendet, wenn die KapGes. handelsrechtlich Einlagen zurmckge-
wnhrt.

b) Einnahmen aus Kapitalherabsetzung und Liquidation
(§ 20 Abs. 1 Nr. 2)

Zu Begriff und Umfang s. § 20 Anm. 320–340.
Zu den in dieser Vorschrift bezeichneten Einnahmen gehqren Bezmge, die auf
Grund einer Kapitalherabsetzung oder nach der Auflqsung unbeschr. stpfl.
Kqrperschaften oder Personenvereinigungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 anfallen. Da-
bei handelt es sich um die Rmckzahlung von Nennkapital sowie um sog. Liquida-
tionsraten. Voraussetzung fmr die Zuordnung dieser Bezmge zu den Einnahmen
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 ist aber, daß bei den Bezmgen verwendbares Eigenkapital
iSd. § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG (Einlagen) als verwendet gilt. Wegen der stl. Be-
handlung zurmckgezahlter Einlagen s. Anm. 37.
Reckzahlung von Nennkapital: Wird Nennkapital zurmckgezahlt, gilt Eigen-
kapital iSd. § 29 KStG nur als verwendet, soweit das Nennkapital durch die Um-
wandlung von Rmcklagen entstanden ist und die Rmcklagen aus dem Gewinn ei-
nes Wj. gebildet worden sind, das nach dem 31. 12. 1976 abgelaufen ist (§ 29
Abs. 3 KStG). Die Rmckzahlung von Nennkapital, das durch Einzahlungen der
Anteilseigner geschaffen worden ist, gehqrt nicht zu den Einnahmen aus Kapi-
talvermqgen, desgleichen nicht die Rmckzahlung von Nennkapital durch beschr.
stpfl. Kqrperschaften (§ 20 Abs. 1 Nr. 2). Ist das Nennkapital durch die Um-
wandlung von Rmcklagen entstanden, die aus Gewinnen frmherer Wj. gebildet
worden sind, gehqrt die Kapitalrmckzahlung bei den Anteilseignern zwar zu den
Kapitaleinkmnften, wenn die Kapitalherabsetzung innerhalb von 5 Jahren nach
der Kapitalerhqhung durchgefmhrt worden ist (§ 5 KapErhStG idF v. 25. 3.
1998, BGBl. I, 590). Dennoch ist in diesen Fnllen die Anrechnung von KSt. bei
dem Anteilseigner ausgeschlossen, weil dieser Teil des zurmckgezahlten Nennka-
pitals nicht zum verwendbaren Eigenkapital der Gesellschaft gehqrt (§ 5 Abs. 2
KapErhStG). Es handelt sich jedoch nicht um Kapitalertrnge iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 2, sondern um besondere Kapitalertrnge, die einer von der KapGes. ge-
schuldeten Pauschsteuer iHv. 30 vH unterliegen. Die Herabsetzung des aus die-
sen Rmcklagen gebildeten Kapitals lqst weder die Ausschmttungsbelastung aus
noch erqffnet sie die Mqglichkeit einer KStAnrechnung (§ 41 Abs. 1, 2 KStG
iVm. §§ 20 Abs. 1 Nr. 2, 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG). Wird das aus Altrmcklagen ge-
bildete Nennkapital nach Ablauf der 5-Jahresfrist herabgesetzt, liegen beim An-
teilseigner nicht stbare Kapitalrmckzahlungen vor.
Zahlung von Liquidationsraten: Wird eine unbeschr. stpfl. Kqrperschaft li-
quidiert, gehqren die Liquidationsraten auch insoweit zu den Einnahmen aus
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Kapitalvermqgen, als sie aus Rmcklagen bezahlt werden. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Rmcklagen vor der Einfmhrung des Anrechnungsverfahrens zum
1. 1. 1977 oder nach diesem Zeitpunkt gebildet worden sind. In beiden Fnllen
znhlen die Rmcklagen zum verwendbaren Eigenkapital der zu liquidierenden
Kqrperschaft (§ 29 KStG). In beiden Fnllen ist der Anteilseigner zur Anrech-
nung berechtigt.

c) Ertrfge aus Investmentanteilen

Ausschmttungen auf Investmentanteile und die im Sondervermqgen der Kapital-
anlagegesellschaft thesaurierten Einnahmen iSd. § 20 gehqren nach § 39 Abs. 1
KAGG idF v. 22. 12. 1999 (BGBl. I, 2601) vorbehaltlich der Subsidiaritntsklau-
sel zu den Kapitalertrngen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1. Zur Anrechnung berechtigt
sind die Teile der Kapitalertrnge, die aus mit KSt. vorbelasteten Ertrngen des
Sondervermqgens stammen (§§ 39a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 KAGG).

d) Subsidiaritftsklausel (§ 20 Abs. 3)

Kapitalertrnge gem. § 20 Abs. 1, 2 werden gem. § 20 Abs. 3 ggf. in Einkmnfte
nach den §§ 13, 15, 18, 21 umqualifiziert. Dessen ungeachtet bleiben die zu-
grundeliegenden Kapitalertrnge fmr die Anwendung des § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
„Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2“ bzw. „Einnahmen iSd. § 20 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe b“ und berechtigen als solche zur Anrechnung der darauf
lastenden KSt.

4. Anrechnungsberechtigte

a) Anteilseigner

Voraussetzung fmr die Anrechnung der KSt. ist, daß der Stpfl. Kapitalertrnge
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezogen hat (§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 1).
Hierzu muß er grundsntzlich Anteilseigner der ausschmttenden Kqrperschaft
sein. Dieser verwirklicht den gesetzlichen Tatbestand der Einkmnfteerzielung, so
daß ihm die Einnahmen stl. zuzurechnen sind. Gem. § 20 Abs. 2 a ist Anteilseig-
ner derjenige, dem nach § 39 AO die Anteile zuzurechnen sind.

b) Beschrfnkt steuerpflichtige Anteilseigner

Von der Anrechnung ausgenommen sind Anteilseigner, die beschr. stpfl. (§ 50
Abs. 5 Sntze 2, 1 EStG, §§ 51, 50 Abs. 1 Nr. 2 KStG) oder als Kqrperschaft
stbefreit sind (§ 5, 51 KStG). Beschrnnkt stpfl. Anteilseigner sind ausnahmswei-
se dann doch zur Anrechnung berechtigt, wenn die Kapitalertrnge im Rahmen
eines inlnnd. Betriebs erzielt werden (§ 50 Abs. 5 Satz 2 EStG, §§ 51, 50 Abs. 1
Nr. 2 KStG). In den Fnllen des § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 1–3 findet das KStAn-
rechnungsverfahren dagegen keine Anwendung („Satz 1 gilt nicht ...“).

c) Nicht-Anteilseigner

Personengesellschaft oder Personengemeinschaft: Beteiligt sich eine Pers-
Ges. oder -gemeinschaft an einer KapGes., fnllt die Beteiligung in deren Ge-
samthands- bzw. Bruchteilsvermqgen. In diesem Fall rechnet die Gewinnaus-
schmttung zu den Einkmnften der Gesellschaft bzw. Gemeinschaft und nimmt
an der einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkmnfte teil (§§ 39
Abs. 2, 180 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO). Da die PersGes. bzw. -gemeinschaft als
solche nicht zur ESt. veranlagt wird, entsteht das KStAnrechnungsguthaben ori-
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ginnr in den verschiedenen Personen der anrechnungsberechtigten Gesellschaf-
ter bzw. Gemeinschafter. Fmr seine Verteilung ist grds. der allgemeine Gewinn-
verteilungsschlmssel maßgebend. Der KStAnrechnungsanspruch ist ggf. im Son-
derbetriebsvermqgen des einzelnen Gesellschafters (Mitunternehmers) zu
erfassen (H 138 Abs. 3 „GmbH-Beteiligung“ EStH; BGH v. 30. 1. 1995 II ZR
42/94, DStR 1995, 574; BFH v. 22. 11. 1995 I R 114/94, BStBl. II 1996, 531).
Nießbraucher: Der Nießbraucher ist nur dann zur Anrechnung der KSt. be-
rechtigt, wenn die verursachenden Einkmnfte aus Kapitalvermqgen ihm und
nicht dem Nießbrauchsgeber bzw. Anteilseigner stl. zuzurechnen sind. Dies ist
dann der Fall, wenn er die gesetzlichen Voraussetzungen der Einkmnfteerzielung
in seiner Person erfmllt. Zu den Voraussetzungen s. § 20 Anm. 50–63.
Kapitalanlagegesellschaften: Die Kapitalanlagegesellschaft hnlt die verschie-
denen Anteile und Wertpapiere im Sondervermqgen treuhnnderisch fmr die In-
haber der Investmentanteile. Gem. § 39 AO wnren die Treugeber als Anteilseig-
ner anzusehen damit anrechnungsberechtigt. Dieses Verfahren wnre allerdings
nicht durchfmhrbar, da sich die Zusammensetzung der am Sondervermqgen Be-
teiligten laufend nndert. Das auf den Ertrngen lastende KStAnrechnungsgutha-
ben wird daher unmittelbar an die Depotbank vergmtet (§ 38 Abs. 2 KAGG).
Bei Weiterausschmttung an den am Stichtag maßgeblichen Personenkreis muß
die Anlagegesellschaft fmr die vorbelasteten Teile der Ausschmttung die Aus-
schmttungsbelastung erneut herstellen (§ 38a Abs. 1 KAGG). Die Fondsanteils-
eigner kqnnen diese wiederum anrechnen (§ 39a Abs. 1 KAGG). Soweit die An-
lagegesellschaft mit KSt. vorbelastete Einnahmen thesauriert und die
Einnahmen dem Anteilseigner als zugeflossen gelten, ist ebenfalls eine Aus-
schmttungsbelastung herzustellen, welche auf der Ebene des Anlegers anrechen-
bar ist (§ 39a Abs. 2 iVm. § 38a Abs. 2 KAGG).

5. Maximal anrechenbare Khrperschaftsteuer

Die KSt. ist in Hqhe von 3/7 der Einnahmen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2 anzu-
rechnen. Damit entspricht sie der bei der KapGes. nach § 27 Abs. 1 KStG
herzustellenden Ausschmttungsbelastung. Der Faktor 3/7 gilt erstmals fmr Aus-
schmttungen nach dem 31. 12. 1993 aufgrund eines ordentlichen Gewinnvertei-
lungsbeschlusses fmr ein abgelaufenes Wj. und fmr andere Ausschmttungen und
sonstige Leistungen, die im letzten Wj. vor dem 1. 1. 1994 erfolgten. Fmr frmhere
Ausschmttungen galt ein Faktor von 9/16 der Dividende.

III. Anrechnung von Khrperschaftsteuer bei Einnahmen iSd. § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a (Satz 2)

1. Zur Anrechnung berechtigende Kapitalertrfge aus der Verfußerung
von Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprechen

Zu den Einkmnften aus Kapitalvermqgen gehqren nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a auch die Einnahmen, die der Inhaber eines Anteilsrechts aus der Ver-
nußerung von Dividendenscheinen oder von sonstigen Ansprmchen losgelqst
von den zugehqrigen Aktien oder Anteilen erzielt. Zu den sonstigen Ansprm-
chen, die nicht durch Dividendenscheine verbrieft sind, gehqren zB Gewinnan-
sprmche gegen eine GmbH oder eine Genossenschaft. Das vom Erwerber an
den Anteilseigner zu zahlende Entgelt richtet sich in diesem Fall nach der Hqhe
der zu erwartenden Ausschmttungen – ihm fließt quasi der zu erwartende Kapi-
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talertrag im voraus zu. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a normiert daher Ein-
nahmen aus der Vernußerung derartiger Gewinnansprmche als Kapitalertrnge
des Vernußerers; allerdings nur dann, wenn der Vernußerer zugleich Inhaber des
Stammrechts ist (Erstvernußerung) und dieses auch zurmckbehnlt. Die Vernuße-
rung von Stammrecht und Gewinnanspruch (§ 101 Nr. 2 BGB) sowie evtl.
nachfolgende Weitervernußerungen sind nicht begmnstigt. Der spntere Bezug
der Dividende durch den Erwerber kommt nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a Satz 2 lediglich dem Einzug der abgetretenen Forderung gleich und
begrmndet keinen weiteren Kapitalertrag (BTDrucks. 12/5016, 87 im Anschluß
an BFH v. 11. 12. 1968 I 250/64, BStBl. II 1969, 188). Weitere Einzelheiten vgl.
§ 20 Anm. 1020 ff.

2. Anwendung der Anrechnungsvoraussetzungen des Satzes 1

Die Voraussetzungen fmr die Anrechnung sind in Satz 2 nicht abschließend auf-
gefmhrt. Wie sich aus den einleitenden Worten „Das gleiche gilt ...“ ergibt, mms-
sen zusntzlich die in Nr. 3 Satz 1 genannten Voraussetzungen erfmllt sein, soweit
sie der Natur nach bei der Vernußerung von Dividendenscheinen oder sonstigen
Ansprmchen vorliegen kqnnen. Auch bei diesen Einnahmen ist daher nur inlnnd.
KSt. anzurechnen.
Außerdem kommt die Anrechnung nur in Betracht, wenn die vernußerten Divi-
dendenscheine von einer unbeschr. stpfl. Kqrperschaft ausgegeben sind oder
wenn sich die sonstigen vernußerten Ansprmche an eine solche Kqrperschaft
oder Personenvereinigung richten. Es muß sich somit um Ansprmche gegenmber
Steuersubjekten handeln, deren Gewinnausschmttungen die Anteilseigner nach
Nr. 3 Satz 1 zur Anrechnung von KSt. berechtigen.

3. Anrechnungsberechtigter

Da der Erstvernußerer als Inhaber des Stammrechts nach § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a Einnahmen aus Kapitalvermqgen bezieht, ist er anrechnungsbe-
rechtigt. Die Beschrnnkung der Anrechnung auf die Person des Vernußerers soll
insbes. vermeiden, daß persqnlich nicht anrechnungsberechtigte Anteilseigner
das KStGuthaben mber Gestaltungen einer anderen Person zukommen lassen.
Wnre der Erwerber eines Dividendenscheins zur Anrechnung berechtigt, wmrde
er unter Umstnnden dem Vernußerer einen um den Wert des Anrechnungsan-
spruchs erhqhten Preis zahlen. Nichtanrechnungsberechtigte Anteilseigner
kqnnten das Steuerguthaben mber den Vernußerungspreis realisieren. Außerdem
wird durch die Beschrnnkung der Anrechnung auf den vernußernden Inhaber
des Stammrechts eine mehrfache Anrechnung der nur einmal entrichteten KSt.
ausgeschlossen (Nr. 3 Satz 2).

4. Maximal anrechenbare Khrperschaftsteuer

Zur Vermeidung von Mißbrnuchen begrenzt das Gesetz die Anrechnung auf
3/7 des Vernußerungserlqses, hqchstens jedoch auf 3/7 des Betrags, der an den
Erwerber bzw. Folgeerwerber tatsnchlich ausgeschmttet wird (Ausschmttung <
Verkaufserlqs). Ohne diese Anrechnung wmrde die auf der Dividende lastende
Ausschmttungsbelastung definitiv bzw. durch die zusntzliche Besteuerung beim
Vernußerer eine Doppelbelastung eintreten. Fmr den Fall, daß die spntere Aus-
schmttung den Verkaufserlqs mbersteigt, sieht Nr. 3 Satz 2 nicht vor, daß die an-
zurechnende KSt. auf 3/7 des Ausschmttungsbetrags heraufgeschleust wird. Die-
ser Mehrbetrag scheidet fmr das Anrechnungsverfahren aus. Fmr den Bereich des

E 41

Entstehung und Tilgung der ESt. Anm. 45–48 § 36

46

47

48



E 42 Eberhart

Privatvermqgens wird man diesem Ergebnis zustimmen mmssen, da der Vernu-
ßerer auch nur den niedrigeren Vernußerungserlqs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a versteuern muß und der Erwerber keine Einkmnfte aus Kapitalvermq-
gen erzielt. Wenn aber die Dividendenscheine beim Erwerber in das Betriebsver-
mqgen gelangen und die gegenmber den Anschaffungskosten der abgetretenen
Forderung hqhere Dividende versteuert werden muß, wnre es konsequent gewe-
sen, auch diesen Mehrbetrag in die Anrechnung einzubeziehen (BlVmich/
Stuhrmann, § 36 Rn. 50).

IV. Anrechnung unabhfngig von der Entrichtung
der Khrperschaftsteuer (Satz 3)

Nr. 3 Satz 3 bestimmt, daß die KSt. bei dem Anteilseigner unabhnngig davon
angerechnet wird, ob die ausschmttende Kqrperschaft die Steuer bereits entrich-
tet hat oder nicht.
Diese Regelung dient insbesondere der Praktikabilitnt des Anrechnungsverfah-
rens (BTDrucks. 7/1470, 301). Umstnndliche Nachforschungen, die vornehm-
lich bei Kqrperschaften mit einem großen Kreis von Anteilseignern einen er-
heblichen Zeitaufwand erfordert hntten, werden auf diese Weise vermieden. Als
entscheidend wurde es in der Begrmndung des RegE angesehen, daß der An-
spruch des Staates auf die Steuer durch entsprechende Ausgestaltung des KStG
materiell gesichert ist. Dem tragen die §§ 27 ff. KStG Rechnung. Hiernach mms-
sen die unbeschr. stpfl. KapGes. und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten alle Gewinnausschmttungen auf eine einheitliche KStBelastung von 30 vH
des Gewinns vor Abzug von KSt. bringen (BTDrucks. 7/1470, 378).
Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß die Anrechnung unabhnngig von der
Entrichtung der KSt. durchzufmhren ist, gilt nach § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4
Buchst. a in den Fnllen des § 36a. Hierbei handelt es sich um Fnlle, in denen der
Anteilseigner einen beherrschenden Einfluß auf die ausschmttende Kqrperschaft
hat oder wesentlich an ihr beteiligt ist.

V. Versagung der Anrechnung (Satz 4)

1. gberblick

Nr. 3 Satz 4 enthnlt verschiedene Tatbestandsmerkmale, von denen jedes einzel-
ne zur Versagung der Steueranrechnung fmhrt, auch wenn die in den Sntzen 1
und 2 genannten Voraussetzungen gegeben sind (Ausschlußkatalog). Die in
Satz 4 der Vorschrift bezeichneten Tatbestandsmerkmale haben die Rechtsnatur
zusntzlicher Voraussetzungen fmr die Steueranrechnung: Die KSt. wird bei Vor-
liegen eines der in Satz 4 Buchst. a–g angefmhrten Tatbestandsmerkmale nicht
angerechnet.

2. Fflle des § 36a (Buchst. a)

a) Systematik

Nr. 3 Satz 4 Buchst. a schließt die KStAnrechnung in den Fnllen des § 36a aus.
Letztlich hat die Verweisung auf § 36a nur deklaratorische Wirkung. Soweit
§ 36a zusntzliche nicht in § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. a enthaltene
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Regelungen enthnlt, gehen diese als Sondervorschrift vor (Brenner in K/S/M,
§ 36 Rn. E 122).

b) Versagung der Anrechnung

Gem. § 36a ist die Anrechnung bei solchen Gesellschaftern zu versagen, die an
der ausschmttenden Kqrperschaft wesentlich oder beherrschend beteiligt sind,
und die anzurechnende KSt. nicht gezahlt ist und eine bereits eingeleitete Voll-
streckung nicht zum Erfolg fmhren wird. Diese Regelung stellt eine Ausnahme
zu § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 3 dar, wonach die Anrechnung unabhnngig von
der tatsnchlichen Bezahlung der KSt. durch die Kqrperschaft zu geschehen hat.

c) Reckgfngigmachung der Anrechnung

Stellt sich auf der Ebene des Anteilseigners erst nachtrnglich heraus, daß die
KSt. nach § 36a nicht hntte angerechnet werden dmrfen, ist diese rmckgnngig zu
machen (§ 36a Abs. 1). Dies ist zwar in § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. a
nicht ausdrmcklich geregelt, dmrfte jedoch durch die Verweisung auf § 36a abge-
deckt sein (Brenner in K/S/M, § 36 Rn. E 122).

2. Fehlen von Steuerbescheinigungen eber anrechenbare Khrperschaft-
steuer (Buchst. b)

a) Begriff und Bedeutung der Steuerbescheinigung

Die Anrechnung der KSt. ist nach Nr. 3 Satz 4 Buchst. b ausgeschlossen, wenn
die dort bezeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. Je nach dem
Sachverhalt, aufgrund dessen die Anrechnung begehrt wird, sind folgende Be-
scheinigungsarten zu unterscheiden:
– die Bescheinigung der ausschmttenden Kqrperschaft nach § 44 KStG,
– die Bescheinigung des inlnnd. Kreditinstituts nach § 45 KStG und
– die Bescheinigung des Notars bei der erstmaligen Vernußerung von Dividen-
denscheinen und sonstigen Ansprmchen iSd. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a nach § 46 KStG.

Das Vorliegen der Steuerbescheinigung ist fmr die Anrechnung nach hM eine
materiell-rechtliche Voraussetzung (BFH v. 26. 9. 1991 VIII B 41/91, BStBl. II,
924; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. E 122; BlVmich/Stuhrmann, § 36 Rn. 62)
und nicht lediglich ein gesetzlich vorgeschriebenes Beweismittel. Von wesent-
licher praktischer Bedeutung ist die Frage indessen nicht, da nach dem insoweit
eindeutigen Wortlaut der Vorschrift eine Anrechnung ohne Vorlage der Beschei-
nigung nicht mqglich ist.

b) Bescheinigung nach § 44 KStG

In § 44 KStG ist die Ausstellung der Bescheinigung durch die ausschmttende
Kqrperschaft selbst geregelt, wenn diese fmr eigene Rechnung unmittelbare Lei-
stungen an den Anteilseigner erbringt, welche bei diesem Kapitalertrnge iSd.
§ 20 Abs. 1 oder 2 sind. Die ausschmttende Kqrperschaft muß die Steuerbeschei-
nigung auch erteilen, wenn der Abfluß anderer Ausschmttungen iSv. § 27 Abs. 3
Satz 2 KStG, zB von verdeckten Gewinnausschmttungen, festgestellt wird oder
wenn einem Anteilseigner Kapitalertrnge aus dem frmheren Rechtsverhnltnis
zufließen (§ 24 Nr. 2). Zahlt in Organschaftsfnllen (§§ 14, 17 KStG) der Organ-
trnger eine Ausgleichszahlung an außenstehende Anteilseigner der Organ-
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gesellschaft, muß die Organgesellschaft die Steuerbescheinigung ausstellen
(Abschn. 97 Abs. 4 KStR).
Zur Kommentierung der Vorschrift im einzelnen vgl. § 44 KStG.

c) Bescheinigung nach § 45 KStG

Zahlt die ausschmttende Kqrperschaft die Dividende nicht unmittelbar sondern
mber ein inlnnd. Kreditinstitut (idR die depotfmhrende Bank) an den Anteilseig-
ner aus, ist das Kreditinstitut zur Ausstellung der Bescheinigung verpflichtet
(§ 45 Abs. 1 KStG). In diesem Fall erbringt die Kqrperschaft keine Leistung auf
eigene Rechnung an den Anteilseigner, sondern leistet an das Kreditinstitut,
welches wiederum fmr Rechnung der Kqrperschaft an den Anteilseigner aus-
schmttet.
Auslnnd. Kreditinstitute sind den inlnnd. gleichgestellt, wenn sie eine Erlaubnis
zum Betrieb von Bankgeschnften im Inland besitzen (Abschn. 99 Abs. 1 KStR).
Aus Vereinfachungsgrmnden ist es zugelassen, daß die Bank auf Wunsch des
Kunden abweichend von § 45 KStG nicht fmr jede Dividendenausschmttung eine
separate Steuerbescheinigung ausstellt, sondern eine sog. Jahressteuerbescheini-
gung (Abschn. 100 KStR). Zur Vermeidung von Doppelanrechnungen dmrfen
die wnhrend des Jahres gegenmber dem Kunden erteilten Abrechnungen nicht
den Anschein einer Steuerbescheinigung erwecken und mmssen den Zusatz
„Jahressteuerbescheinigung folgt“ enthalten (Abschn. 100 Abs. 2 KStR).
Ist der Depotinhaber nicht zugleich endgmltiger Empfnnger der Dividende (zB
nach Abtretung des Dividendenanspruchs durch den Anteilseigner), muß das
Kreditinstitut die Steuerbescheinigung gem. § 45 Abs. 2 KStG entsprechend
kennzeichnen, ebenso wenn es sich um ein Nießbrauchdepot oder um ein
„Ander-Depot“ handelt (Abschn. 99 Abs. 6 KStR, vgl. auch § 45 KStG
Anm. 31–37).
Steuerbescheinigungen mber Ausschmttungen auf Investmentanteile werden
ebenfalls vom depotverwaltenden Kreditinstitut erteilt. Da der Fonds die Aus-
schmttungsbelastung lediglich auf die mit KSt. vorbelasteten Teile der Ausschmt-
tung herstellen muß (§ 38a Abs. 1 und 2 KAGG), lautet die Steuerbescheinigung
lediglich mber die entsprechenden Teile der ausgeschmtteten bzw. thesaurierten
Betrnge (§§ 38a, 39 a Abs. 1 und 2 KAGG).

d) Bescheinigung nach § 46 KStG

§ 46 KStG regelt die Ausstellung der Bescheinigung nach Vernußerung bzw. Ab-
tretung des Anspruches auf Dividende durch den Anteilseigner (§§ 36 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 Satz 2, 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a). In diesem Fall bezieht der
Erstvernußerer als Inhaber des Stammrechts Einnahmen aus Kapitalvermqgen
und ist bis max. zur Hqhe von 3/7 des Vernußerungserlqses anrechnungsbe-
rechtigt. Diese Anrechnung setzt die Bescheinigung eines inlnnd. Notars mit
dem in § 46 Abs. 1 Satz 1 KStG genannten Inhalt voraus; ua. muß der Notar
bestntigen, daß der Dividendenschein in Gegenwart des Notars abgetrennt und
gekennzeichnet worden ist. Bei Vorlage eines nach § 46 KStG als vernußert ge-
kennzeichneten Dividendenscheins darf keine Steuerbescheinigung ausgestellt
werden (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 KStG). Auf diese Weise will der Gesetzgeber sichern,
daß nur Erstvernußerer, nicht aber evtl. nachfolgende Erwerber von der aus-
schmttenden Kqrperschaft eine Steuerbescheinigung erhalten. Erweist sich eine
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Notarbescheinigung spnter als unrichtig, muß der Notar diese zurmckverlangen
und – wenn das erfolglos ist – das FA verstnndigen (§ 46 Abs. 3 Satz 1 KStG).

e) Fehlerhafte oder unvollstfndige Steuerbescheinigung

Der Inhalt der Steuerbescheinigung ergibt sich aus §§ 44 Abs. 1, 45, 46 KStG.
Hat die ausschmttende Kqrperschaft unrichtige Anrechnungsbetrnge bescheinigt,
ist das WohnsitzFA des Anteilseigners an deren Inhalt nicht gebunden. Dies gilt
ungeachtet dessen, daß die Vorlage der Bescheinigung materiell-rechtliche Vor-
aussetzung bzw. ein gesetzlich vorgeschriebenes Beweismittel ist. Stattdessen
kann das FA andere Beweismittel wie den Gliederungsbescheid des BetriebsFA
der KapGes. heranziehen (BFH v. 19. 7. 1994 VIII R 58/92, BStBl. II 1995,
362).

3. Vergetungsfflle (Buchst. c)

Unbeschr. Stpfl. kqnnen sich anrechenbare KSt. unter den Voraussetzungen der
§§ 36b, 36c und 36d vergmten lassen. Die Regelung in § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
Buchst. c soll verhindern, daß das Vergmtungsverfahren in Anspruch genommen
wird und zusntzlich im Veranlagungsverfahren die Anrechnung der vergmteten
KSt. beansprucht wird. Nach einer Vergmtung gem. § 36b ist eine zusntzliche
Anrechnung allerdings bereits deshalb ausgeschlossen, weil der Stpfl. sowohl im
Vergmtungsverfahren wie auch im Veranlagungsverfahren die Steuerbescheini-
gung im Original vorlegen muß (§§ 36b, 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4
Buchst. b). Nach einer Vergmtung gem. § 36c oder § 36d wird dem Anteilseig-
ner keine Steuerbescheinigung mehr ausgestellt (§§ 44 Abs. 2 Nr. 2, 45 Abs. 4
KStG, § 36c Abs. 2). Nach bestandskrnftiger Ablehnung eines Antrags auf
KStVergmtung ist nach Verwaltungsauffassung die Anrechnung der KSt. nicht
mehr ausgeschlossen (H 213 f „Anrechnung“ EStH).

4. Vorzeitige Verfußerung von Dividendenscheinen (Buchst. d)

Vernußert der Anteilseigner unter Zurmckbehaltung des Stammrechts den Divi-
dendenschein oder einen sonstigen Anspruch gegen die Kqrperschaft, stellen
die Einnahmen aus der Vernußerung derartiger Gewinnansprmche beim Vernu-
ßerer Kapitalertrnge dar (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a). Der spntere Bezug
der Dividende durch den Erwerber kommt nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a Satz 2 lediglich dem Einzug der abgetretenen Forderung gleich und
begrmndet keinen weiteren Kapitalertrag. In diesem Fall steht die KStAnrech-
nung dem vernußernden Anteilseigner zu (§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 2). Die
Anrechnung ist gem. Nr. 3 Satz 4 Buchst. d allerdings ausgeschlossen, wenn die
vernußerten Ansprmche erst nach Ablauf des Jahres fnllig werden, das auf den
VZ folgt. Mit dieser Regelung sollen die mit der vorzeitigen Anrechnung ver-
bundenen Zinsvorteile begrenzt werden (BTDrucks. 7/1722).

5. Besteuerungsrecht in anderem DBA-Staat (Buchst. e)

a) Unbeschrfnkte und beschrfnkte Steuerpflicht

Kqnnen die der unbeschr. oder beschr. StPflicht unterliegenden Kapitalertrnge
nach einem DBA im anderen Staat (Vertragsstaat) besteuert werden, ist die An-
rechnung der inlnnd. KSt. auf die inlnnd. ESt. oder KSt. des Anteilseigners aus-
geschlossen (Nr. 3 Satz 4 Buchst. e). Die Vorschrift will eine Anrechnung aus-
schließen, wenn der deutsche Besteuerungsanspruch durch Freistellung oder
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durch Anrechnung auslnnd. Steuer herabgemindert wird. Fmr beschr. Stpfl. gilt
diese Einschrnnkung nur dann, wenn sie entgegen dem Grundsatz (§ 50 Abs. 5
Sntze 2, 1 EStG, §§ 51, 50 Abs. 1 Nr. 2 KStG) ausnahmsweise zur Anrechnung
der KSt. berechtigt sind; das trifft insbes. zu, wenn die Kapitalertrnge im Rah-
men eines inlnnd. Betriebs angefallen sind (§§ 49 Abs. 1 Nr. 1–3, 20 Abs. 1
Nr. 1, 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, Abs. 3, 50 Abs. 5 Satz 3 EStG, §§ 51, 50
Abs. 1 Nr. 2 KStG).

b) Doppelwohnsitz

Hat ein Anteilseigner seinen Wohnsitz sowohl im Inland als auch im anderen
Vertragsstaat, steht das Besteuerungsrecht fmr die inlnnd. Dividenden dem ande-
ren Vertragsstaat zu, wenn der Anteilseigner dort den Mittelpunkt seiner Le-
bensinteressen hat bzw. ansnssig ist (Art. 4 Abs. 2 Buchst. a OECD-MA 2000).
In diesem Fall schließt § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. e die KStAnrech-
nung aus. Die Bundesrepublik hat dann lediglich das Besteuerungsrecht in Form
eines begrenzten Quellenabzugs iHv. 5 bzw. 15 vH (Art. 10 Abs. 1 und 2
OECD-MA 2000). Eine Anrechnung der KSt. wmrde dem Sinn und Zweck des
Quellenabzugs idF zuwiderlaufen und die im Inland erwirtschafteten und ausge-
schmtteten Gewinne gnnzlich stfrei stellen.
Das DBA-Schweiz gestattet der Bundesrepublik auch bei Vorliegen eines Dop-
pelwohnsitzes mit Ansnssigkeit im anderen Vertragsstaat, die inlnnd. Dividenden
der vollen tariflichen Einkommensbesteuerung zu unterwerfen, allerdings unter
Anrechnung der im anderen Vertragsstaat entrichteten Steuern (zB Art. 4 Abs. 3
DBA-Schweiz). Gem. R 213h Abs. 1 Satz 1 und 2 EStR 1999 gilt das Anrech-
nungsverbot des § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. e. Die Verwaltung lqst
das Problem im Billigkeitswege durch eine Beschrnnkung der StBelastung auf
die eines unbeschr. Stpfl. mit ausschließlichem Wohnsitz in der Bundesrepublik
(R 213h Abs. 1 Satz 3 EStR 1999; vgl. auch Brenner in K/S/M, § 36 Rn. E
191).

c) Betriebsstftte

Der Wohnsitz- bzw. Vertragsstaat kann die mber die inlnnd. Betriebsstntte verein-
nahmten inlnnd. Dividenden der Anrechnungs- oder der Freistellungsmethode
unterwerfen. Bei Anwendung der Anrechnungsmethode besteuert er die inlnnd.
Dividenden unter Anrechnung der deutschen Steuern. In diesem Fall schließt
Nr. 3 Satz 4 Buchst. e die KStAnrechnung aus. Verfnhrt der Wohnsitzstaat nach
der Freistellungsmethode, dh. vollstnndige Freistellung der in der deutschen Be-
triebsstntte erzielten Kapitaleinkmnfte, kann der beschr. stpfl. Betriebsinhaber
die auf den Dividenden lastende KSt. anrechnen, da Nr. 3 Satz 4 Buchst. e nicht
greift.

6. Anrechnung nur, soweit die Einnahmen steuerlich erfaßt werden
(Buchst. f)

a) Erfassung der Einnahmen

Nr. 3 Satz 4 Buchst. f schließt die Anrechnung der KSt. aus, wenn die ursnch-
lichen Einnahmen aus Kapitalvermqgen bei der Veranlagung nicht bermcksich-
tigt werden. Der Regelungsinhalt basiert auf der oberlegung, daß die KSt. (und
KapErtrSt., vgl. Nr. 2 Satz 1) nur dann angerechnet werden soll, wenn die zu-
grundeliegenden Einkmnfte nach den persqnlichen Verhnltnissen des Anteils-
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eigners der ESt. bzw. KSt. unterworfen werden (BFH v. 31. 7. 1991 I R 4/89,
BStBl. II 1992, 98). Sind Ausschmttungen stfrei (zB gem. § 8b Abs. 1 KStG)
und deshalb beim Anteilseigner nicht als Einnahmen anzusetzen, unterbleibt
auch die Anrechnung.

b) Erfassung der anrechenbaren Khrperschaftsteuer

Das Anrechnungsverfahren fmhrt nur dann zu einer sachgerechten Besteuerung,
wenn neben den zugrundeliegenden Kapitalertrngen (§§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
Sntze 1 und 2, 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) auch die an-
zurechnende Steuer selbst (§ 20 Abs. 1 Nr. 3) als Einnahme erfaßt und der ESt.
bzw. KSt. des Anteilseigners unterworfen wird. Nach dem Wortlaut des § 20
Abs. 1 Nr. 3 ist die KSt. allerdings nur dann als Einnahme anzusetzen, wenn sie
anrechenbar ist. Nr. 3 Satz 4 Buchst. f wiederum macht die Anrechnung vom
Ansatz der KSt. als Kapitalertrag abhnngig. Diese Wechselwirkung ist „aufzubre-
chen“, indem zunnchst die Anrechenbarkeit der KSt. nach Nr. 3 Sntze 1–3,
Satz 4 Buchst. a–e und g geprmft wird. Im Fall der Anrechenbarkeit ist die Ein-
nahme gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 anzusetzen und ein Anrechnungshindernis gem.
§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. f liegt nicht vor. Stehen Nr. 3 Sntze 1–3,
Satz 4 Buchst. a–e und g einer Anrechnung entgegen, liegt auch kein Kapital-
ertrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 vor.

7. Dividendenstripping (Buchst. g)

Nr. 3 Satz 4 Buchst. g soll verhindern, daß durch mißbrnuchliche Anteilsvernu-
ßerungen im Rahmen eines sog. Dividendenstrippings Anrechnungsmqglichkei-
ten erzielt werden, die vom Gesetzgeber so nicht gewollt sind. Beim Dividen-
denstripping geht es um Gestaltungen mit dem Ziel, die Dividende einer
KapGes. einschließlich des Anrechnungsguthabens vom ursprmnglichen nicht
zur Anrechnung befugten auslnnd. Anteilseigner auf einen anrechnungsberech-
tigten inlnnd. Anteilserwerber zu verlagern. Der Erwerber bezieht die Gewinn-
ausschmttung, fmhrt die Anrechnung durch und vergmtet dem Vernußerer wirt-
schaftlich den Gegenwert des Gewinnanteils und des Anrechnungsguthabens.
Da der Erwerber die Anteile vor dem Dividendentermin zu einem hqheren
Preis bzw. Kurs gekauft hat und anschließend billiger verkauft, neutralisieren die
im Betriebsvermqgen realisierten Kursverluste die stpfl. Ausschmttung. Vor der
Einfmgung der Nr. 3 Satz 4 Buchst. g durch das StandOG v. 13. 9. 1993
(BGBl. I, 1569; BStBl. I, 774) behielt der Erwerber die Anrechnungsmqglichkeit
und fmhrte die daraus resultierende Steuererstattung mber das gezahlte Entgelt
ganz oder teilweise an den beschr. stpfl. Vernußerer ab. Dieser kam dadurch
wirtschaftlich in den Genuß der ihm eigentlich nicht zustehenden KStAnrech-
nung. Durch Nr. 3 Satz 4 Buchst. g wird die Anrechnung insoweit ausgeschlos-
sen, als der inlnnd. Zwischenerwerber seine Einkmnfte durch Zahlungen kmrzt,
die beim beschr. stpfl. Vernußerer nicht der deutschen Besteuerung unterliegen;
ausgenommen sind marktmbliche Zinsen.

VI. Erlfuterungen zum Zeitpunkt der Anrechnung

1. Zufluß bzw. Entstehung

§ 36 enthnlt keine Regelung darmber, in welchem VZ die KSt. anzurechnen ist.
Aus der Verknmpfung der Anrechnung mit den Kapitalertrngen kann der Rmck-
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schluß gezogen werden, daß die KSt. dann anzurechnen ist, wenn die ursnch-
lichen Kapitalertrnge stl. erfaßt werden (BFH v. 26. 6. 1991 XI R 24/89,
BStBl. II, 877), zeitgleich ist die anrechenbare KSt. gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 als
Einnahme anzusetzen. Die zeitliche Erfassung der Kapitalertrnge richtet sich
entweder gem. § 11 nach deren Zufluß – oberschußeinkmnfte, betrieblicher Be-
reich mit Einnahmen-oberschuß-Rechnung gem. § 4 Abs. 3 – oder gem. § 4
Abs. 1 nach ihrer Entstehung. Die Anrechnung kann also frmhestens im Rahmen
der Veranlagung des Zufluß- bzw. Entstehungsjahrs vorgenommen werden. Der
eher dem Tatsachenbereich entstammende Begriff des Zuflusses wird durch die
Rspr. sehr weit ausgelegt, vgl. Erl. zu § 11.

2. Vorliegen der Steuerbescheinigung

Die KSt. kann nur angerechnet werden, wenn im Zeitpunkt der Veranlagung die
Steuerbescheinigung nach den §§ 44, 45 oder 46 KStG vorliegt (§ 36 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchst. b, R 213g Abs. 2 EStR 1999). Liegt sie nicht vor,
wird die auf die Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 entfallende KSt. weder
nach Nr. 3 als Einnahme erfaßt noch auf die ESt. bzw. KSt. des Anteilseigners
angerechnet. Wird die Steuerbescheinigung spnter nachgereicht, ist der Bescheid
unter den Voraussetzungen des § 173 AO zu nndern, die anzurechnende KSt. ist
als Einnahme zu erfassen und anzurechnen (BlVmich/Stuhrmann, § 36 Rn. 57,
Brenner in K/S/M, § 36 Rn. E 110).

Einstweilen frei.

Erlfuterungen zu Abs. 3:
Aufrundung von Abzugsbetrfgen

Aufrundung: Die StAbzugsbetrnge (Anm. 18) sind jeweils auf volle Euro auf-
zurunden (Abs. 3 Satz 1). Mehrere Betrnge einer AbzugSt. sind zuvor ohne Run-
dung zu addieren; erst die Summe jeder einzelnen AbzugSt. ist aufzurunden
(Abs. 3 Satz 2).

Beispiele:
KapErtrSt. LSt.

Steuerabzugsbetrnge 26,55 E 9811,54 E
14,16 E 2373,66 E
117,34 E
158,05 E 12185,20 E

Aufrundung auf 159,00 E 12186,00 E
Summe der Abzugsbetrnge 12345,00 E

Einkommensteuer-Vorauszahlungen sind gem. Abs. 2 Nr. 1 unvernndert in
die EStAbrechnung einzustellen. Abs. 3 trifft fmr sie keine Rundungsregelung.
Zu den Grmnden s. BTDrucks. 10/1636, 59.
Zusammenveranlagung von Ehegatten: Diese Rundungsvorschrift gilt auch
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten gem. § 26b. Da die ESt. fmr
beide Ehegatten einheitlich festgesetzt und abgerechnet wird, sind zunnchst die
Einzelbetrnge der einbehaltenen LSt. und der KapErtrSt. beider Ehegatten zu
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addieren und erst die jeweilige Summe aufzurunden (glA. BlVmich/Stuhrmann,
§ 36 Rn. 74; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. F 2).

Einstweilen frei.

Erlfuterungen zu Abs. 4:
Abschlußzahlung und Erstattungsanspruch

Schrifttum: Stadie, Aufteilung von Erstattungsbetrngen bei Zusammenveranlagung, BB
1977, 979; Drenseck, Das Erstattungsrecht der Abgabenordnung 1977, Kqln 1979;
Mihatsch, Der Steuer- und Vergmtungsanspruch, FR 1979, 526; Tiedtke, Der Rmck-
forderungsanspruch des Finanzamts als erneuter Steueranspruch, FR 1980, 1; Gmach,
Rechtsverhnltnisse bei zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Ehegatten im Erstat-
tungsfall, BB 1981, 726; Globig, Pfnndung von Lohn- und Einkommensteuererstattungs-
ansprmchen, NJW 1982, 915; Buchmann, Pfnndung von Lohnsteuererstattungsansprm-
chen/Einkommensteuererstattungsansprmchen, ZKF 1983, 138; Pietzner, Aufrechnung
im Steuerprozeß, VerwArch 1985, 87; App, Auswirkung eines Verlustrmcktrags nach § 10d
EStG auf einen abgetretenen Einkommensteuererstattungsanspruch, FR 1985, 15; Pump,
Feststellung des Erstattungsberechtigten bei zusammenveranlagten Ehegatten, Inf. 1988,
4; Land, Erstattungsberechtigter bei mberzahlter Einkommensteuer, DStZ 1988, 307;
Krabbe, knderungen des Steuerverfahrensrechts durch das Steuerreformgesetz (Teil II),
DB 1988, 1719; Martens, Aufrechnung und Verrechnungsvertrag im Steuerrecht, StuW
1989, 69; Hein, oberlegungen zur Entstehung des steuerrechtlichen Erstattungsan-
spruchs, DStR 1990, 301; Koenig, Der allgemeine Erstattungsanspruch der Abgabenord-
nung 1977, DStR 1991, 633; Bergmann, Die Behandlung von Erstattungsansprmchen im
Steuerrecht, BB 1992, 893; Traxel, Steuererstattung nach Ehescheidung, Anmerkung zum
Urteil des OLG Kqln v. 2. 5. 1994, BB 1994, 1762; Urbahns, Die Ermittlung der Erstat-
tungsberechtigung bei zur Einkommensteuer veranlagten Ehegatten, DStZ 1997, 563;
Paus, Die Zuweisung von Erstattungsansprmchen bei Ehegatten, FR 1998, 143; Loschel-
der, Nachtrngliche Zahlung auf abgetretene Erstattungsansprmche – Wer profitiert von ei-
ner Erhqhung des Erstattungsbetrags?, AO-StB 2001, 268; DrVen, Steuerliche Erstat-
tungsansprmche des Fiskus, AO-StB 2002, 374.
Verwaltungsanweisungen:OFD Magdeburg, Erstattung mberzahlter Einkommensteuer
bei zusammenveranlagten Ehegatten v. 8. 3. 2002 S 0160-4-St 313 a, AO-Kartei ST, § 37
Karte 2.

I. Die Abschlußzahlung (Satz 1)

Entstehung: Eine Abschlußzahlung ergibt sich, wenn nach der Abrechnung
ein oberschuß zu Ungunsten des Stpfl. verbleibt. Das Gesetz versteht hier unter
Abrechnung die Anrechnung der Vorauszahlungen und AbzugSt. gem. Abs. 2
Satz 2, nicht eine Abrechnung iSd. § 218 AO (Anm. 6). Der Stpfl. ist nunmehr
StSchuldner. Zusammenveranlagte Ehegatten (§§ 26, 26b) sind gem. § 44 AO
Gesamtschuldner. Da die Abschlußzahlung der Teil der veranlagten ESt. ist, der
nach Abrechnung noch vom StSchuldner gefordert werden kann, entsteht sie
mit dieser nach den Grundsntzen des Abs. 1 (s. Anm. 10, zur Entstehung des
Erstattungsanspruchs Anm. 76).
Fflligkeit: Die festgesetzte ESt. wird nur in dem Umfang fnllig, in dem in der
Anrechnungsverfmgung eine Abschlußzahlung ausgewiesen wird (BFH v. 18. 7.
2000 VII R 32, 33/99, BStBl. II 2001, 133; FG Mmnchen v. 17. 5. 2001, EFG
2001, 1285, Rev. I R 65/01). Die Abschlußzahlung kennt zwei gesonderte Fnllig-
keitstermine:
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p Sofort, soweit sie fnlligen, aber nicht entrichteten EStVorauszahlungen ent-
spricht. Die Vorauszahlungen werden Bestandteil der Abschlußzahlung. (s.
nnher Anm. 19). Sofort iSd. Abs. 4 Satz 1 bedeutet mit Bekanntgabe des ESt-
Bescheids gem. § 122 AO.

p Einen Monat nach Bekanntgabe, soweit sie die fnlligen, aber nicht entrichteten
Vorauszahlungen mbersteigt. Die Fristberechnung erfolgt nach § 108 AO.
Diese Fnlligkeit entspricht dem Tag des Ablaufs der Rechtsbehelfsfrist des
§ 355 Abs. 1 AO.

Ab Fnlligkeit entstehen bei Nichtzahlung der Abschlußzahlung – unter Beach-
tung der Schonfrist des § 240 Abs. 3 AO – Snumniszuschlnge gem. § 240 Abs. 1
AO; zugleich endet gem. § 233a Abs. 2 Satz 3 AO die Vollverzinsung.
Verjfhrung: Zahlungsverjnhrung tritt fmr die Abschlußzahlung gem. § 228 AO
nach fmnf Jahren ein.

II. Der Erstattungsanspruch (Sftze 2 und 3)

1. Entstehung und Fflligkeit des Erstattungsanspruchs

Entstehung: Ein Erstattungsanspruch ergibt sich, wenn nach der Abrechnung
(hierzu Anm. 75) ein oberschuß zu Gunsten des Stpfl. verbleibt. Der Zeitpunkt
seiner Entstehung ist umstritten.
E Nach der materiellen Rechtsgrundtheorie entsteht die StErstattung im Regelfall mit
Ablauf des Jahres, fmr das die materiell-rechtlich nicht geschuldete ESt., insbe-
sondere in Gestalt der angerechneten Vorauszahlungen und AbzugSt., gezahlt
worden ist, unabhnngig von der formell-rechtlichen Durchsetzbarkeit des Er-
stattungsanspruchs auf Grund zutreffender StFestsetzung.

BFH v. 26. 4. 1994 VII R 109/93, BFH/NV 1994, 839; v. 6. 2. 1990 VII R 86/88,
BStBl. II, 523; v. 22. 5. 1979 VIII R 58/77, BStBl. II, 639; v. 7. 3. 1968 IV R 178/76,
BStBl. II, 496; FG Kqln v. 20. 6. 2000, EFG 2000, 974, Rev. VII R 65/00; BlVmich/
Stuhrmann, § 36 Rn. 85; Christoffel in Lippross (Hrsg.), Basiskommentar Steuer-
recht, § 36 Rn. 42; Fischer in HHSp., § 38 AO Rn. 82, Hein, DStR 1990, 301; Hoff-
mann in Koch/Scholtz, AO, § 37 Rn. 15; Kirchhof/Gosch II. § 36 Rn. 56; Klein/
Brockmeyer, AO, 7. Aufl. 2000, § 46 Anm. 8a; Conradi in L/B/P, § 36 Rn. 89; Lo-
schelder, AO-StB 2001, 268; Schwarz, § 46 AO Tz. 6; Tipke/Kruse, § 37 AO Tz. 17;
glA BVerwG v. 14. 12. 1984 8 B 112/84, HFR 1985, 483. Zum Sonderfall der Entste-
hung der ESt. des Verlustrmcktragsjahrs mit Ablauf des Verlustentstehungsjahrs BFH v.
6. 6. 2000 V IIR 104/98, BStBl. II, 491; Loschelder, AO-StB 2001, 269 mwN.

E Nach der formellen Rechtsgrundtheorie entsteht der Erstattungsanspruch erst nach
seiner Festsetzung durch Bescheid bzw. nach einer obsiegenden Entscheidung
gegen eine fehlerhaft zu hohe StFestsetzung.

BFH v. 28. 11. 1990 V R 117/86, BStBl. II 1991, 281; v. 18. 12. 1986 I R 52/83,
BStBl. II 1988, 521; Brenner in K/S/M, § 36 Rn. G 55; KVhn/Hofmann, AO, § 37
Rn. 6.

Vorzugswmrdig erscheint uE die erstgenannte Auffassung. Der Erstattungsan-
spruch ist die Umkehrung des StAnspruchs und teilt deshalb dessen Entste-
hungszeitpunkt. Die materiell-rechtlichen Grundlagen fmr die oberzahlung der
ESt. sind iSd. § 38 AO im VZ gelegt (vgl. § 37 Abs. 2 Satz 2 AO). Die ESt. lastet
auf Einkmnften, an deren Erfassung in der Veranlagung die Anrechnung der Ab-
zugSt. geknmpft ist. Der Meinungsstreit hat allerdings nur geringe praktische Be-
deutung, da beide Auffassungen regelmnßig zum selben Ergebnis fmhren (so
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auch zutr. BFH v. 15. 10. 1997 II R 56/94, BStBl. II, 796; FG Meckl.-Vorp. v.
25. 4. 2001, ZfZ 2002, 28; FG Schl.-Holst. v. 3. 8. 2000, EFG 2001, 56).
Fflligkeit: Der Erstattungsbetrag wird „nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
ausgezahlt“. Diese ungenaue Terminologie kann nur dahin verstanden werden,
daß die Erstattung mit Bekanntgabe des StBescheids und einer die Erstattung
ausweisenden Anrechnungsverfmgung fnllig wird (vgl. nur BFH v. 21. 11. 2001
VII B 82/01, BFH/NV 2002, 471 mwN). Zur Bekanntgabe s. Anm. 75.
Fmr die Verzinsung des Erstattungsanspruchs fehlt eine Rechtsgrundlage iSd.
§ 233 Satz 1 AO. Bis zu seiner Fnlligkeit findet gem. § 233a Abs. 2 Satz 3 AO
die Vollverzinsung statt.
Verjfhrung: Der Erstattungsanspruch verjnhrt gem. § 228 AO nach fmnf Jah-
ren.

2. Erfellung des Erstattungsanspruchs

Der Erstattungsanspruch wird durch Auszahlung an den Erstattungsberechtig-
ten erfmllt. Die Auszahlung an einen Dritten wirkt erfmllend, wenn sie auf Wei-
sung des Erstattungsglnubigers erfolgt. Zur Auszahlung an zusammen veran-
lagte Ehegatten s. Anm. 78. Auszahlung ist im materiellen Sinn zu verstehen.
Aufrechnung, Verrechnung und Gutschrift auf einem Konto – auch dem Ge-
schnftskonto – werden erfaßt (BFH v. 13. 2. 1996 VII R 89/95, BStBl. II, 436; v.
10. 11. 1987 VII R 171/84, BStBl. II 1988, 41; so schon Begr. zu § 124 RegE,
BTDrucks. 7/1470, 300). Fmr die Zahlung ist § 224 Abs. 3 AO, fmr die Aufrech-
nung § 226 AO zu beachten.
Der Anspruch wird nicht erfmllt, wenn kein Zufluß bei dem Erstattungsberech-
tigten erfolgt, zB weil das FA an einen materiell nicht Berechtigten oder auf ein
falsches Konto mberwiesen hat, da die Verlustgefahr der Schuldner trngt (vgl.
BFH v. 8. 1. 1991 VII R 18/90, BStBl. II, 442; v. 10. 11. 1987 VII R 171/84,
BStBl. II 1988, 41). Hat der Erstattungsglnubiger allerdings durch ihm zurechen-
bares Verhalten die Fehlmberweisung verursacht, muß er diese gegen sich gelten
lassen (BFH v. 12. 7. 1994 VII B 79/94, BFH/NV 1995, 179; v. 24. 9. 1991 VII
R 157/87, BFH/NV 1992, 505 v. 8. 1. 1991 VII R 18/90, BStBl. II, 442; v.
10. 11. 1987 VII R 171/84, BStBl. II 1988, 41).

3. Erstattung bei Zusammenveranlagung

Teilglfubigerschaft der Ehegatten: Ehegatten sind im Fall der Zusammen-
veranlagung gem. §§ 26, 26b zwar Gesamtschuldner der Abschlußzahlung (§ 44
AO), nicht aber Gesamtglnubiger des Erstattungsanspruchs. Denn § 428 BGB
setzt ein Recht zur Forderung der gesamten Leistung fmr jeden der Glnubiger
voraus. Ein solches Recht bedarf bezmglich des EStErstattungsanspruchs einer
ausdrmcklichen gesetzlichen Regelung; daran mangelt es. Der Erstattungsan-
spruch steht folglich materiell dem Ehegatten als Teilglnubiger zu, der die zu er-
stattende Steuer an die Finanzbehqrde bezahlt hat oder auf dessen Rechnung sie
entrichtet worden ist.

BFH v. 21. 2. 2000 VII B 157/99, BFH/NV 2000, 941; v. 13. 3. 1997 VII R 39/96,
BStBl. II, 522; v. 2. 2. 1995 VII R 105/94, BFH/NV 1995, 781; v. 18. 9. 1990 VII R
99/89, BStBl. II 1991, 47; v. 19. 10. 1982 VII R 55/80, BStBl. II 1983, 162; v. 9. 12.
1959 II 189/56 U, BStBl. III 1960, 180; Boeker in HHSp., § 37 AO Rn. 65; Schmidt/
Heinicke XXI. § 36 Rn. 57; Helsper in Koch/Scholtz, § 36 AO Rn. 6; BlVmich/
Stuhrmann, § 36 Rn. 92).
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Erfellungswirkung der Auszahlung: Abs. 4 Satz 3 bestimmt nun fmr zusam-
menveranlagte Ehegatten, daß trotz der Teilglnubigerschaft eine Auszahlung
(Anm. 77) an einen Ehegatten auch fmr und gegen den anderen Ehegatten wirkt.
Darin liegt aus Grmnden der Arbeitserleichterung fmr das FA ein besonderer
Schuldbefreiungstatbestand, der dazu fmhrt, daß die Finanzbehqrde bei Auszah-
lung an einen der beiden Ehegatten von ihrer Zahlungspflicht frei wird, ohne
auf die Ausgleichspflichten der Ehegatten im Innenverhnltnis Rmcksicht nehmen
zu mmssen. Das FA muß keine Nachforschungen nach dem materiellen Glnubi-
ger der Erstattung anstellen (BFH v. 2. 2. 1995 VII R 105/94, BFH/NV 1995,
781; v. 5. 4. 1990 VII R 2/89, BStBl. II, 719; krit. Paus, FR 1998, 144). Als Folge
der Teilglnubigerschaft ist aber zu beachten, daß nur der Ehegatte Leistungs-
empfnnger iSd. qffentlich-rechtlichen Rmckforderungsanspruchs gem. § 37
Abs. 2 AO ist, dem die Erstattung tatsnchlich zugeflossen ist. Abs. 4 Satz 3 ist
auf den Anspruch nach § 37 Abs. 2 AO nicht anwendbar (BFH v. 18. 2. 1997
VII R 117/95, BFH/NV 1997, 482; Nds. FG v. 14. 2. 2001, EFG 2001, 901).
Ermessensentscheidung: Abs. 4 Satz 3 enthnlt lediglich eine widerlegbare ge-
setzliche Vermutung einer Einziehungsvollmacht des jeweils anderen Ehegatten.
Das FA hat daher eine Ermessensentscheidung zu treffen, ob es die Auszahlung
an einen der Ehegatten oder entsprechend der materiellen Berechtigung an je-
den Ehegatten gesondert vornimmt. Die Entscheidung ist ermessensfehlerhaft,
wenn dem FA bekannt ist, daß ein Ehegatte aus beachtlichen Grmnden mit der
Auszahlung an den anderen nicht einverstanden ist.

Beispiele: Ausdrmckliche Angabe eines eigenen Kontos, Stellung eines Aufteilungsan-
trags (s. u.), Antrag auf getrennte Veranlagung ohne Angabe eines gemeinsamen Kon-
tos, Abgabe der Erklnrung mber dauerndes Getrenntleben bei der Ordnungsbehqrde,
sonstiger Hinweis auf zwischenzeitliches (dauerndes) Getrenntleben, die Einleitung ei-
nes Scheidungsverfahrens oder dessen Beendigung.

Die Schuldbefreiung gem. Abs. 4 Satz 3 tritt gegenmber dem Ehegatten, dem die
Erstattung nicht zugeflossen ist, dann nicht ein.

BFH v. 8. 1. 1991 VII R 18/90, BStBl. II, 442; v. 5. 4. 1990 VII R 2/89, BStBl. II, 719
mwN zur FG-Rspr.; Gmach, BB 1981, 726 (729); Boeker in HHSp., § 47 AO Rn. 19;
krit., aber iE ebenso Brenner in K/S/M, § 36 Rn. G 36; Kirchhof/Gosch II. § 36
Rn. 55.

Einzelfflle: Die Erstattung der EStoberzahlung an einen zusammenveranlag-
ten Ehegatten ist insbesondere bei folgenden Fallgestaltungen problembehaftet:
E Abtretung: Ist die Abtretungsanzeige (§ 46 Abs. 2 und 3 AO) nur von einem
Ehegatten unterschrieben, kann nur der materiell auf diesen entfallende Teil des
Erstattungsbetrags mit schuldbefreiender Wirkung an den Abtretungsempfnnger
(Zessionar) ausgezahlt werden (BFH v. 13. 3. 1997 VII R 39/96, BStBl. II, 522).
E Aufrechnung: Das FA darf mit einem EStErstattungsanspruch, der materiell
nur einem Ehegatten zusteht, nicht gegen rmckstnndige StSchulden allein des an-
deren Ehegatten aufrechnen (BFH v. 19. 10. 1982 VII R 55/80, BStBl. II 1983,
162). Ebenso geht eine Aufrechnungserklnrung des materiell nicht erstattungs-
berechtigten Ehegatten mangels Aufrechnungslage (§ 226 Abs. 1 AO iVm. § 387
BGB) ins Leere (BFH v. 25. 7. 1989 VII R 118/87, BStBl. II 1990, 41; Brenner
in K/S/M, § 36 Rn. G 42). Umgekehrt ist – solange keine Aufteilung der Steuer-
schuld beantragt ist (dazu sogleich) – die Aufrechnung mit EStSchulden der zu-
sammenveranlagten Ehegatten gegen einen anderweitigen Erstattungsanspruch
eines der Ehegatten zulnssig (BFH v. 12. 6. 1990 VII R 69/89, BStBl. II 1991,
493).
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E Aufteilung der Steuerschuld (§ 268 ff. AO): Nach Stellung des Aufteilungsantrags
gem. § 269 AO kann das FA seine Erstattungspflicht gegenmber einem Ehegat-
ten nicht durch Aufrechnung mit Forderungen allein gegen den anderen Ehegat-
ten erfmllen. Wenn auch die gesamtschuldnerische Verbundenheit der Ehegatten
infolge der Zusammenveranlagung (§ 44 AO) durch die Aufteilung nicht bermhrt
wird, wirkt der Aufteilungsbescheid dennoch wie eine Aufteilung in Teilschul-
den. Dem ist auch im Rahmen des Abs. 4 Satz 3 Rechnung zu tragen.

BFH v. 18. 12. 2001 VII R 56/99, BStBl. II 2002, 214; v. 12. 6. 1990 VII R 69/89,
BStBl. II 1991, 493; v. 12. 1. 1988 VII R 66/87, BStBl. II, 406; Brenner in K/S/M,
§ 36 Rn. G 41; MVller-Eiselt in HHSp., Vor §§ 268–280 AO Rn. 6; enger formuliert
BFH v. 17. 5. 2001 X B 69/00, BFH/NV 2001, 1521.

E Kontoangabe im EStErkl]rungsvordruck: Geben zusammenzuveranlagende Ehe-
gatten im gemeinsam unterzeichneten EStErklnrungsvordruck ein bestimmtes
Konto an, bringen sie zum Ausdruck, welcher von ihnen zur Empfangnahme
des Erstattungsbetrages ermnchtigt sein soll. Das FA wird von seiner Erstat-
tungspflicht nicht frei, wenn es ohne vorherige Nachfrage auf ein anderes Kon-
to oder an den anderen Ehegatten erstatten (BFH v. 5. 4. 1990 VII R 2/89,
BStBl. II, 719; Gmach, BB 1981, 727). Fmr spntere Jahre wird das FA aber stets
die Richtigkeit des in den Grunddaten gespeicherten Kontos an Hand neuer
StErklnrungen oder sonstiger Angaben zu prmfen haben (vgl. Nds. FG v. 14. 2.
2001, EFG 2001, 901, rkr.).
E Pf]ndung: Die Pfnndung des Erstattungsanspruchs eines Ehegatten erfaßt nur
dessen anteiligen Anspruch. Zahlt das FA die Erstattung mber diesen Anteil hin-
aus an den Pfnndungsglnubiger aus, wird es gegenmber dem anderen Ehegatten
nicht schuldbefreit (BFH v. 13. 2. 1996 VII R 89/95, BStBl. II, 436; v. 12. 3.
1991 VII S 30/90, BFH/NV 1992, 145).
E Verrechnungsvertrag: Die Verrechnung einer StErstattung mit Verbindlichkeiten
anderer Stpfl. auf Grund eines Verrechnungsvertrags ist nur insoweit wirksam,
als sie auf einer Willenserklnrung des materiell erstattungsberechtigten Ehegat-
ten beruht (BFH v. 18. 3. 1986 VII R 104/82, BFH/NV 1986, 581).
E Zahlungen auf die ESt.: Die Zahlungen von Ehegatten auf die EStSchuld wirken
fmr den Einzelnen folgendermaßen auf den materiellen Erstattungsanspruch:
p Intakte Ehe: Bei intakter Ehe ist davon auszugehen, daß Zahlungen außerhalb

der AbzugSt. fmr Rechnung beider Ehegatten als Gesamtschuldner bewirkt
worden sind. Beide Ehegatten sind nach Kopfteilen erstattungsberechtigt
(BFH v. 18. 2. 1997 VII R 117/95, BFH/NV 1997, 482; v. 4. 4. 1995 VII R
82/94, BStBl. II, 492 mwN; FG Mmnchen v. 21. 7. 1998, EFG 1999, 198,
rkr.; Boeker in HHSp., § 37 AO Rn. 66; BMF, AEAO Nr. 2 zu § 37; aA FG
Hamburg v. 18. 6. 1998, EFG 1998, 1499, rkr.; Land, DStZ 1988, 307; krit.
Paus, FR 1998, 145 f.).

p Nicht intakte Ehe: Ist die Ehe nicht intakt (Zerwmrfnis, Getrenntleben oder
Scheidung, s. o. „Ermessensentscheidung“) und weiß das FA dieses bei Zah-
lungseingang, muß es davon ausgehen, daß jeder Ehegatte Zahlungen außer-
halb der AbzugSt. nur auf seine persqnliche EStSchuld erbringen wollte.

p EStVorauszahlung: Sind die Vorauszahlungen auf Grund eines Zusammenver-
anlagungsbescheids festgesetzt worden, gelten die zur intakten und zur nicht
intakten Ehe (s. o.) dargestellten Grundsntze.

p LStAbzug: Die Erstattung steht, soweit sie auf angerechneter LSt. (Anm. 21)
eines Ehegatten beruht, diesem zu (Boeker in HHSp., § 37 AO Rn. 67
mwN). Haben beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen, bestimmt sich der Er-
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stattungsanspruch der Ehegatten nach dem Verhnltnis der vom Arbeitslohn
einbehaltenen und abgefmhrten LStBetrnge (BFH v. 18. 9. 1990 VII R 99/89,
BStBl. II 1991, 47).

p Verlustr_cktrag (§ 10d): Muß der einem der Ehegatten entstandene Verlust
nach Scheidung der Ehe im Wege des Verlustrmcktrags gem. § 10d EStG in
einem VZ abgezogen werden, fmr den die frmheren Ehegatten zur ESt. zu-
sammen veranlagt worden sind, so steht ein sich daraus ergebender Erstat-
tungsanspruch den Ehegatten nach dem Verhnltnis der Betrnge zu, in dem
die Steuer des Rmcktragsjahrs fmr Rechnung eines jeden Ehegatten gezahlt
worden war (BFH v. 18. 9. 1990 VII R 99/89, BStBl. II 1991, 47). Nur unter
Beachtung dieser Verhnltnisrechnung hat die Erstattung an den jeweiligen
Ehegatten schuldbefreiende Wirkung.

E Zahlungsanweisung: Das FA ist grundsntzlich berechtigt, die Auszahlung des Er-
stattungsbetrags mit schuldbefreiender Wirkung (§ 361 Abs. 2 BGB) an den in
der Zahlungsanweisung beider Ehegatten genannten Dritten vorzunehmen
(BFH v. 4. 2. 2000 VII B 173/99, BFH/NV 2000, 1321). Hat nur einer der Ehe-
gatten diese Zahlungsanweisung erteilt, ist das FA allerdings nur diesem gegen-
mber in Hqhe der materiell auf ihn entfallenden EStErstattung schuldbefreit.

Einstweilen frei.

ABC zu § 36

Abgeltungswirkung von Abzugsteuern: Keine Erfassung der Einkmnfte, kei-
ne Anrechnung der AbzugSt. nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, s. Anm. 21, auch zu den
Ausnahmen.
Abrechnungsbescheid: Verfahren bei Streit mber die Anrechnung, s. Anm. 7.
Abtretung des Erstattungsanspruchs: s. Anm. 76; Tilgungswirkung bei zu-
sammen veranlagten Ehegatten s. Anm. 78.
Anrechnung der EStVorauszahungen: s. Anm. 18, der AbzugSt. s. Anm. 21 ff.
Anrechnungsverfegung: Selbstnndiger, von der StFestsetzung unabhnngiger
Verwaltungsakt, s. Anm. 7.
Aufhebung, Aussetzung der Vollziehung: s. Anm. 4 und 7.
Aufrundung der Abzugsteuer: s. Anm. 70.
Aufteilung der Steuerschuld: Wirkungen fmr den Erstattungsanspruch zusam-
men veranlagter Ehegatten s. Anm. 78.
Bauabzugsteuer (§§ 48 ff.): Eigenstnndiges Anrechnungsverfahren nach § 48c
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–4, s. Anm. 6, 10, 18 und 20.
Beschrfnkt Steuerpflichtige: Abgeltungswirkung des StAbzugs mit Ausnah-
men s. Anm. 21.
Beweismittel: s. Anm. 26.
Erfaßte Einkenfte: s. Anm. 21.
Ehegatten, zusammen veranlagte: Aufrundung der AbzugSt. s. Anm. 70;
schuldbefreiende Wirkung bei Auszahlung des Erstattungsanspruchs an einen
von ihnen, s. Anm. 78.
Einkommensteuer-Vorauszahlung: Anrechnung auf die ESt. s. Anm. 11,
Aufrundung s. Anm. 70, Entstehung s. Anm. 11 und 12, Fnlligkeit s. Anm. 11.
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Entstehung: ESt. s. Anm. 10 f., Abschlußzahlung s. Anm. 75, Erstattungsan-
spruch s. Anm. 76.
Erfassung der Einkenfte in der Veranlagung: s. Anm. 21.
Erfellung des Erstattungsanspruchs: s. Anm. 77.
Erhebung der Steuerabzugsbetrfge: s. Anm. 20.
Ermessensentscheidung: Auszahlung an einen der zusammen veranlagten
Ehegatten s. Anm. 78.
Erweitert beschrfnkt Steuerpflichtige: Abgeltungswirkung des StAbzugs mit
Ausnahmen, s. Anm. 21.
Fflligkeit der veranlagten ESt. s. Anm. 10, der Abschlußzahlung s. Anm. 75;
des Erstattungsanspruchs s. Anm. 76.
Festsetzung der veranlagten ESt. s. Anm. 10, der Abschlußzahlung s. Anm. 75,
des Erstattungsanspruchs s. Anm. 76.
Feststellungslast: s. Anm. 7, s. auch „Beweismittel“.
Fiktive unbeschrfnkte Steuerpflicht gem. § 1 Abs. 3: s. Anm. 21, 24 ff..
Gesamtschuldner: Zusammen veranlagte Ehegatten (§ 44 AO), s. Anm. 75, 78.
Gesonderte (und einheitliche) Feststellung von StAbzugsbetrngen: s.
Anm. 7.
Haftung fer Abzugsteuern: Auswirkungen auf die Anrechnung s. Anm. 24 ff.
Kapitalertragsteuer: Besonderheiten s. Anm. 25.
Kinderexistenzminimum: s. Anm. 4.
Kindergeld: Hinzurechnung zur tariflichen ESt. s. Anm. 3 und 17.
Lohnsteuer: Besonderheiten s. Anm. 24.
Progressionsvorbehalt: Fehlende Erfassung der Einkmnfte, die dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegen, s. Anm. 21.
Rechtsbehelfe: s. Anm. 7.
Schftzung von Abzugsteuern: Auswirkungen auf die Anrechnung s.
Anm. 24 ff., Unzulnssigkeit bei der KapErtrSt. s. Anm. 25.
Steuerabzug bei beschrfnkt Steuerpflichtigen: Anm. 21; Besonderheiten s.
Anm. 26.
Steuerbescheinigung: s. Anm. 23.
Teilglfubiger: Zusammenveranlagte Ehegatten bezmglich des Erstattungsan-
spruchs, s. Anm. 78.
Verfassung: s. Anm. 4.
Verlustrecktrag: Erstattungsanspruch bei zusammen veranlagten Ehegatten s.
Anm. 78.
Versagung der Anrechnung von Abzugsteuern: s. Anm. 24 ff..
Zahlungsverjfhrung: Abschlußzahlung s. Anm. 75; Erstattungsanspruch s.
Anm. 76.
Zeitpunkt der Erfassung der Steuerabzugsbetrfge: s. Anm. 21, 24 ff.
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